
,,Die Vornahme 
einer Textkontrolle 

bedarf einer be
sonderen Anordnung 
des Anstaltsleiters•• 



ln den Justizapparat 
kommt Bewegung 

Meine Lauscher sind ja eigentlich 
schon recht lang und sensibel, aber 
in den vergangeneo Wochen konnte 
ich damit Dinge vernehmen, auf die 
ich schon nicht mehr zu hoffen ge
wagt hatte: Personalveränderungen 
in der Senatsverwaltung für Justiz, 
Versetzung des Moabiter Sicherheits
chefs Astrath, Schließung des Moabi
ter Sicherheitstraktes, kleinere Haft
erleichterungen in der Frauenhaft
anstalt in Plötzensee und in der JVA 
Tegel, Prüfung der allgemeinen Haft
bedingungen sowie der Ausführungs-

Vorschriften für die Gewährung von 
Vollzugslockerungen usw. 

Es gab auch weniger Schönes zu 
hören wie z. B. von den Bemühungen 
der Tegeler Anstaltsleitung, die 
Briefkontrolle zu verschärfen oder 
von den "Zwangsverlegungen" . Be
dauerlich ist auch, daß die Gefan
genen erst zu den Mitteln der 
Arbeitsniederlegung und Verweigerung 
der Anstaltskost greifen mußten, um 
verschiedene Hafterleichterungen zu 
erreichen. Von dem neuen rot-grünen 
Senat wäre zu erwarten gewesen, 
daß er solcher "Denkanstöße" nicht 
bedarf. jetzt kann man nur hoffen, 
daß die Senatsverwaltung für Justiz 
auch die nächsten Schritte unter
nimmt, denn die bisher eingetre
tenen Veränderungen können und 
dürfen nur der Anfang einer Reform 
sein. 

Besonders bemerkenswert ist auch der 
Hungerstreik der Frauen in der JV AF 
Plötzensee. Sie haben mit ihrer un
befristet angesetzten Aktion sechs 
Wochen lang für bessere Haftbedin
gungen gekämpft und einiges erreicht 
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und in Bewegung gebracht. Ich 
glaube auch, daß ihre Aktion 
Symbolcharakter hatte, daß ein 
Funke auf Tegel übergesprungen ist. 

Mehr als 200 Gefangene hatten sich 
an der Arbeitsniederlegung und der 
Verweigerung der Anstaltskost in 
Tegel beteiligt. So was hat es seit 
vielen Jahren hier nicht gegeben. 
Wenn man einen Vergleich zieht zwi
schen sieben Frauen, die sechs 
Wochen hungern und rund 200 
Männern, die mal ein paar Tage 
nicht arbeiten gehen, sollte man 
dabei folgendes berücksichtigen: Der 
Justizapparat hat in den vergangeneo 
Jahren "gelernt", mit Hungerstrei
kenden "umzugehen" . Die Zwangs
arbeit aber ist die "Heilige Kuh" der 
Justiz, und die darf nicht "ge
schlachtet" werden. Denn in unserem 
Lande ist Deutschmark das Höchste, 
und Justitia ist immer besorgt um die 
Profite ... 
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mit nur einer Woche Verspätung liegt die neue Ausgabe 
vor Ihnen . Die Verspätung ist eigentlich gar keine, 
denn unser verantwortlicher Redakteur hatte sich im 
letzten Heft in der Ankündigung d.ieser Ausgabe um 
eine Woche geirrt . Das Zitat auf dem Titelblatt haben 
wir dem Kommentar zum Strafvollzugsgesetz von 
Schwindt/Böhm entnommen. Die Rückseite unseres Titel
blattes ziert eine Originalgrafik von Klaus Staeck; 
erschienen in der Edition Staeck in Heidelberg . 

Probleme gibt es beim Lichtblick immer noch mit dem 
Telefon. Wie seit nun fast einem Jahr werden die 
Gespräche vermitte.lt und weiterhin wird nicht jeder 
Anrufer mit dem Lichtblick verbunden oder es wird zu
mindest sehr schwer gemacht. Seit ein paar Wochen 
gibt es auch Schwierigkeiten mit der eingehenden 
Post . Wir berichteten schon in der letzten Ausgabe 
darüber und haben diesmal wieder auf den Seiten 4 und 
5 einen Artikel geschrieben . 

Aber es gibt auch Erfreuliches aus Tegel zu berich
ten . Die Arbeitsniederlegung und Verweigerung der An
staltskost von über 200 Insassen der Teilanstalten II 
und III führten zu verschiedenen Hafterleichterungen . 
Leider zeigten sich hinsichtlich Haus III Teilan
staltsleitung und Anstaltsleitung weniger gesprächs
bereit als in bezug auf Haus II. So konnte bei Fer
tigstellung des Artikels "Aktionstage in Tegel" 
( S. 27 bis 29) noch nicot mit Sicherheit gesagt 
werden, ob die im Haus II erreichten Hafter leichte
rungen von der Teilanstalt III übernommen werden. 
Jetzt erst kann quasi als letzte Meldung bestätigt 
werden, daß auch im Haus III der Sonn- und Feiertags
einschluß aufgehoben wurde und es zusätzlich an den 
Wochenenden zwei Doppelfreistunden gibt . 

Auch sonst war in den letzten Wochen viel Bewegung in 
Tegel. Selbst Hopoelchen fiel das auf, und der Leser 
kann es so z . B. der Rubrik "Mauersplitter" ent
nehmen . So wurde endlich eine Spätsprechstunde für 
Berufstätige eingeführt . Andererseits sorgten eine 
Reihe von "Zwangsverlegungen" für Unruhe unter den 
Insassen und bis heute herrscht noch keine Klarhel t 
über den Grund dieser Maßnahmen. Ebenfalls Unruhe 
unter den Gefangenen rief die Ankündigung hervor, daß 
der bisherige Leiter der Abteilung Sicherheit ab 15. 
Juni Teilanstaltsleiter II wird. Sein "ehemaliger" 
Stellvertreter bei der Abteilung Sicherhel t folgte 
ihm ins neue Amt voraus und ist wieder sein Stell
vertreter. Nun redet man von den "Unzertrennlichen". 

Nach wie vor suchen wir Mitarbeiter beim Lichtblick. 
Wer mit viel Arbeit, viel mehr Streß und noch weniger 
Bezahlung umgehen kann, sollte sich mal bei uns be
werben . Das Erscheinen der nächsten Ausgabe ist für 
den 24. Juli geplant . 

Ihre Redaktionsgemeinschaft plus Hoppelehen 

Hoppelehen meint ... 
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Anfang April 1989 wurde ein auf dem 
Postweg an die Lichtblick- Redaktion 
gesandter Brief von der Anstalts
leitung der JVA Tegel einer Text
ko.~trolle unterzogen. Sechs Ta15e 
sp:~.ter erfolgte - nacl, eingehender 
Prüfung - die Weiterleitung an die 
Reda.ktion. \Veil der Brief zunächst 
nicht ankam, uns seine Existenz aber 
bekannt war, erstatteten wir Anzeige 
wegen Postunterschlagung. Wir haben 
darüber in unserer letzten Ausgabe 
auf den Seiten 10 und 11 berichtet. 

Die Staatsanwaltschaft beim Land
gericht Berlin stellte mit Bescheid 
vom 19. April 1989 das Verfahren 
ein. Gegen diesen Bescheid legte der 
ver-antwortliche Redakteur am 6. Mai 
1989 Beschwer-de bei der Staatsan
waltschaft beim '<ammergericht ein. 
ln der BegrUndung dazu führten wir 
aus, daß eine Textkontrolle der 
Anordnung des Anstaltsleiters bedarf. 
Außer-dem besagt die Verwaltungsvor-
schrift (W) Nr. l zu § 31 Strafvoll
zugsgesetz, daß dem Gefangenen die 
GrUnde für das Anhalten mitzuteilen 
sind. Uns war weder die Existenz 
der- Anordnung einer Textkontrolle 
bekannt noch wurde das Anhalten 
und eine Begründung dafür mitgeteilt. 
Soweit zur Begründung der 
Beschwerde. 

Mit Bescheid vom 19. Mai 1989 teilte 
uns die Staatsanwaltschaft beim 
Kammergericl-tt folgendes mit: "Nach 
Prüfung des Sachverhalts sehe ich 
mich nicht in der Lage, entgegen 
dem angefochtenen Bescheid anzu
ordnen, daß Enni.ttlungen angestellt 
werden. Die Staatsanwaltschaft bei 
dem Landgericht hat das Verfahr-en 
mit Recht eingestellt. " Im nächsten 
Absatz heißt es weiter: "Eine Bestr-a
fun~ wegen des Vorwurfs der Unter
schlagung ( § 246 Straf~esetzbuch) 
kommt schon deshalb nicht in Be
tracht, weil aus Ihrem Anzeigevor-
bringen nicht ersichtlich ist. daß die 
beschuldigten Justizvollzugsbedien
steten in der- Absicht gehandelt 
haben, sich das Schriftstück zuzu
eignen." 

Aber es kommt noch besser: "Der- an
gezeigte Sachverhalt begründet auch 
nicht den Ver-dacht, daß die Beschul
digten eine Verletzung des Brief
geheimnisses ( § 202 Str-afgesetzbuch) 
begangen haben; die Kontrolle des 
Briefes war nach § 29 Absatz 3 
Str-afvollzugsgesetz zulässig." Und 
nun zum krönenden Abschluß: "Ein 
etwaiger Verstoß gegen § 31 Str-af
vollzugsgesetz begründet noch keinen 
Verdacht für ein strafbares Handeln." 

Wenn ich das jetzt richtig verstanden 
habe, würde das bedeuten - nur mal 
angenommen -, daß die Anstaltslei
tung nicht str-afbar handelt, wenn sie 
gegen einen Paragraphen des Str-af
vollzugsgesetz verstoßen würde?! 

4 'der lichtblick' 

Gesetzmäßigkeiten ••• 

Das grund~.esetzlich geschützte Briefgeheimnis (Art.10 Abs. 2 Satz 1 GG) 
hat auch für den Gefangenen Gültigkeit (BVerfGE 33, 1 ff=BVerfG NJW 
1972, Bn). Deshalb ist ihm nach § 28 Abs. 1 auch das Recht eingeräumt 
worden, unbeschränkt Schreiben absenden und empfangen zu dürfen 
(Schwindt!Böhm, Kommentar zum Strafvollzugsgesetz). 

Dazu fällt mir- lediglich noch ein 
bekanntes Sprichwort ein: Eine '<r~lle 
hackt der- anderen kein Auge aus ... 

Mit Schreiben vom 15. Mai 1989 
fragte die Redaktionsgemeinschaft 
beim Anstaltsleiter-, Herrn Lange
Lehngut, an, ob die Anordnung einer
Textkontr-olle bezüglich der- einge
henden Post beim Lichtblick bestehen 
würde. Abweichend von der Regel, 
lag uns schon am 7. Juni eine 
Antwort vor: "In Beantwor-tung Ihr-es 
Schreibens vom 15. Mai 1989 teile 
ich Ihnen mit, daß ich eine• von den 
Berliner AusfUhrungsvorschriften zu § 
2_? styoUzG ~bweichende Anordnung 
fur die Publikation des 'lichtblick' 
nicht getroffen habe. - Am Rande 
bemer-kt möchte ich er-gänzend nur 
darauf hinweisen, daß aus der 
Randnummer 2 zu § 29 StVollzG im 
Kommentar von Schwind/Böhrn keines
w~gs hergeleitet werden darf, daß 
d1e Textkontr-olle der- Anor-dnung des 
Anstaltsleiters bedarf. Im Kommentar 
wird vielmehr- nur eine Regelung für
das ~d Niedersachsen wieder-gege
ben, eme Regelung, die für- Berlin 
selbstverständlich keine Bindung ent
faltet." 

Stimmt. Das Zitat bezieht sich auf 
eine Regelung in Niedersachsen. Sie 
dUr-fte aber- dennoch sinngemäß auf 

die Berliner Ver-hältnisse zutr-effen. 
Der- Zusammenhang der Vorschriften 
läßt eindeutig erkennen - und auch 
die Gesetzesmaterialien erlauben 
keinen ander-en Schluß -, daß die 
Briefkontrolle vom Anstaltsleiter 
wahrzunehmen ist (OLG Celle, 
3.1.1979 - 3 Ws 388/78 StrVollz), 
meint Schwindt/Böhm in § 29 StVollzG 
unter Randnummer 3: die Briefkon
trolle kann allerdings nachgeor-dneten 
Bediensteten über-tragen werden. 
Schließlich besagt auch die W ~ • . 2 
Absatz l zu § 29 StVollzG: "Soweit 
der- Schriftwechsel über-wacht wer-den 
darf, bestinunt der Anstaltsleiter Art 
und Umfang der- llberwachung." 

Aber in Bedin ist das eben alles 
ganz anders. Hier- bedar-f es offen
sichtlich keiner- besonderen Anor-d
nung des Anstaltsleiters, hier- r-egelt 
der- Anstaltsleiter- die Einzelheiten: 

AV (Ausführungsvorschrift) Nr-. 2 
Absatz 2 zu § 29 StVollzG: ''Im 
übrigen findet eine inhaltliche Kon
trolle stichpr-obenweise statt; die 
Einzelheiten regelt der- Anstalts
leiter." 

AV Nr. 2 Absatz l. zu § 29 StVollzG: 
"Der Anstalts1e1ter- kann tm Einzel
fall aus Gründen der Behandlung oder
der- Sicher-heit oder Or-dnung der
Anstalt die inhaltliche Überwachung 



anordnen. Diese Anordnung ist in der 
Gefangenen-Personalakte zu venner
ken und dem Gefangenen zu eröff
nen 

Nun müßte jedem klal' sein, daß die 
Regelung fül' das Land Niedel'sachsen 
für Berlin keine Bindung entfaltet. 
Hier bedarf es keinel' besonderen 
Anordnung. in Berlin werden die 
Einzelheiten geregelt nicht vom 
Anstaltsleiter, sondern vom Anstalts
leiter. 

Hinsichtlich der Stichproben wird 
nicht einmal vor Schreiben der 
Senatsverwaltung fül' Justiz halt 
gemacht. Zumindest erscheint es uns 
so. Oder wie soll man es sonst be
werten, daß ein Brief der justiz
senatorin an den Lichtblick vom 11. 
Mai 1989 die Redaktion am 16. Mai 
geöffnet und mit einem Eingangs
stempel äuf dem Umschlag {Datum 16. 
Mai 1989) versehen erreicht? Da muß 
man doch glatt denken, daß man 
auch einer Senatorin für Justiz nicht 
mehr trauen kann ... !? 

Wegen " Unterschla~ng eines Briefes 
an die Lichtblick-Redaktion", hatten 
wir uns am 11. April 1989 bei der 
Senatorin für Justiz schriftlich be
schwert. Am 31. Mai erreichte uns 

Senatsverwaltung für Justiz 

StNtt"....a!!Wt; ,!JI' J~o~s!l: 
SiltbufOet St,ah 21-2S..O·to00 !edin St 

An die 
Redaktion der 
Gefangenenzeitschrift 
"der Iichtblick" 
Seidelstraße 39 

1000 Berlin 27 

Sehr geehrte Herren! 

die Antwort darauf. Sie ist so schön, 
daß wir sie nachstehend nur etwas 
verkleinert, ansonsten unverändert 
abgedruckt haben. Aus diesem 
Schreiben ist ersichtlich. daß der 
angesprochene Brief nicht angehalten, 
sondern nach Prüfung an uns weiter
geleitet \.rorden ist. Überrascht bin 
ich hier von der Fähigkeit der An
staltsleitung. Sie kann also ein 
Schreiben sechs Tage lang prüfen, 
ohne es anzuhalten. Toll. Und nach
dem wir nun wissen, daß das 
Schreiben nicht angehalten wurde, 
kann auch von einem etwaigen Ver
stoß gegen § 31 StVollzG absolut 
nicht mehr die Rede sein. Denn der 
§ 31 Absatz 3 und die VV Nr. 1 
hierzu besagen nur, daß dem Gefan
genen die Gründe für das Anhalten 
mitzuteilen sind. Da steht nichts 
davon, daß das auch bei einer Prü
fung erfolgen muß. Darüber hinaus 
hat der Leiter der Justizvollzugs
anstalt Tegel der Verwaltung beric..h
tet, daß Ablichtungen des Schreibens 
nicht gefertigt worden sind. Das muß 
er wohl "vergessen" haben ... 

Doch gibt es auch noch andere Pro
bleme mit der Post. So ist man von 
seiten der Anstalt offenbar nicht ge
neigt, den Gefangenen ein Anna'nme
ven'leigerungsrecht zuzugestehen. Ein 
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Auf Ihre Eingabe vom 11 . April 1989 teilen wir Ihnen mit, daß 
der Leiter der Justizvollzugsanstalt Tegel das von Ihnen ange
sprochene Schreiben nicht angehalten, sondern nach Prüfung an 
Sie weitergeleitet hat . Darüber hinaus hat der Leiter der Justiz
vollzugsanstalt. Tegel uns be richtet, daß Ablichtungen des Schrei
bens nicht gefertigt worden sind. Ihre Eingabe sehen wir daher als 
erledigt an . Wir weisen den Vorwurf zur ück, es habe sich bei der 
erfolgten Kontrolle um einen Eingriff in die Pressefreiheit ge
handelt . Der Leiter der Justizvollzugsanstalt Tegel war aufgrund 
sei ner Gesamtverantwortung für den Vollzug zu dieser Maßnahme be
rechtigt . In diesem Zusammenhang erinnern wir a n die Ihnen be
kannten Ausführungen im Beschluß des Kammergerichts vom 14. April 
1988 zum Verhältnis zwischen Anstaltsleiter und Gefangenenredakteuren. 

Hochachtungsvoll 
Im Auftrag 
~-1ülders 

Beglaubigt 

/S0--

lnsasse aus Haus I l wollte die An
nahme der Post verweüsern, die man 
ihm in seiner Abwesenheit geöffnet 
in seinen Haftraum gelegt hatte. 
Daraufhin verlangte er, daß die 
Anstalt die Rücksendung der Briefe 
auf ihre Kosten vornimmt. Die Post 
nimmt ja bekanntlich nur geschlos
sene Briefe zur gebührenfr;_eien Rück
sendung an. Und mit dem Offnen wird 
schließlich die Annahme der Sendung 
erklärt. Die Anstaltsleitung lehnte 
jedenfalls eine Rücksendung auf 
eigene Kosten ab. Der Gefangene 
sollte das selber tun, wenn er darauf 
besteht. Ein Recht auf Annahmever
weigerung billigte man ihm nicht zu. 
Sehr sicher schien man sich aber in 
d~r Sache nicht zu sein. ln den 
nächsten Tagen tauchten auf den 
einzelnen Stationen der Teilanstalt 11 
Vordrucke auf, auf denen jeder In
sasse durch Unterschrift eine gene
relle Annahme seiner Post erklären 
sollte. Kurze Zeit später probierte 
man das auch in den anderen Teil
anstalten. 

Hier stellt sich zwangsläufig die 
Frage nach der Berechtigung. Ist die 
Anstalt berechtigt. eine solche Erklä
rung von einem Gefangenen abzuver
langen? Im Strafvollzugsgesetz findet 
sich keine Rechtsgrundlage dazu, daß 
ein Gefangener keinen Anspruch dar
auf hat, die Annahme der Post zu 
verweigern. Man müßte darüber nach
denken, ob das einer gerichtlichen 
Prüfung standhalten würde. Jedenfalls 
kann der momentane Zustand nicht 
befriedigen. 

lm hier ab~Sedruckten Schreiben der 
Justizverwaltung wird der Vorwurf 
zurückgewiesen, es habe sich bei der 
erfolgten Kontrolle um einen Eingriff 
in die Pressefreiheit gehandelt. Das 
ist ihnen unbenommen. Wir empfinden 
es nach wie vor als einen Eingriff. 
Schließlich hat der Anstaltsleiter 
aufgrund der AV zu § 29 StVollzG 
die Möglichkeit, "einzelne Anstalts
bereiche (insbesondere \'Iohngruppen) 
von der Überwachung ausnehmen, 
wenn Gründe der Behandlung nicht 
entgegenstehen und eine Gefährdung 
der Sicherheit oder Ordnung der An
stalt nicht zu besorgen ist . Davon 
gibt er der Aufsichtsbehörde Kennt
nis (AV Nr. 2 Absatz 3)" . 

Im übrigen dürfte man gut beraten 
sein, hinsichtlich der Handhabung der 
ein- und ausgehenden Post sich an 
die Justizven.,altung zu wenden. Der 
Berliner Morgenpost vom 19. Mai war 
zu entnehmen: "Die Senatorin be
Z\.reifelte auch, daß die derzeitige 
strenge Kontrolle der für die weib
lichen Gefangenen bestimmten Post 
notwendig sei.." Und was für die 
Frauenhaftanstalt in Frage gestellt 
wird, müßte auch mal von einer Kom
mission in Tegel geprüft werden. 

- rdh-
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Oie Große Anfrage, die unsere Frak
tion bereits am 16.11.1987. also fast 
genau 1 l/2 Jahre vor der Beantwor
t ung, an die Bundesregierung gerich
tet hatte, nahm das lOjährlge Beste
hen des Strafvollzugsgesetzes zum 
Anla ß , eine umfassende kriminal
politische Bilanz einzufordern. l n 72 
Fragen ging es vorrangig um Themen
bereiche des Strafvollzuges, wie z. B. 
das Verhältnis der Vorschriften des 
Strafvollzugsgeset zes zu den bundes
einheitlichen Verwaltungsvorschriften, 
die "besonders gesicherten Haft
räume" , de n Droge ngebrauch, den 
Frauenstrafvollzug oder die Voll
streckung der lebenslangen Freiheits
strafe . \'/eil das Gefängniswesen eines 
Staat es immer auch Symptom der 
jeweiligen Strafgesetzgebung und 
- justiz ist, umfaßt eine ent spre
chende Bilanz auch die Erör te rung 
gesetzgeberischer Perspektiven in 
diesem Bereich. Dementsprechende 
Fragen finden sich unter den je
weiligen Kapiteln. 

Im Rahmen einer erst en Auswertung 
der Antwort vom 5.!..1989 fallen zu
nächst mehrere Punkte auf: 

- Das Bundesjustizministerium kriti
siert und/oder bewert e t den Frage
t ext, bevor eine Antwort erfolgt. 

- Erkenntnisse über die Vollzugspraxis 
bestanden bis dato offensichtlich 
im Justizminist erium nicht. Dies 
ist um so erstaunlicher, als die 
Länder:Justizministerkonf erenz in 
den vergangeneo Jahren einen 
umfassenden Gesetzentwurf zur 
Änderung des Strafvollzugsgesetzes 
erarbeitete, der im Juni 1988 von 
Berlin in den Bundesrat eingebracht 
wurde. Zum einen n immt das 
Bundesjustizministerium a n den 

·Konferenzen regelmäßig teil, zum 
anderen haben die Regierungs
parteien bekanntlich die Mehrheit 
im 1;1undesrat. 

- Auf Fragen nach evtl. gesetzgebe
rischem Handlungsbedarf vertritt 
die Bundesregierung durchgängig 
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Anmerkungen zu einer 
Antwort auf eine 
Anfrage der GRÜNEN 
10 fahre Strafvollzugsgesetz - kriminalpolitische 
Bestandsaufnahme und Perspektiven 
(BT-Drucksachen 1111202 und 1114302) 

die Auffassung, ein solcher bestehe 
nicht, sie sei "ihrer Pflicht (be
reits) nachgekommen", die "Haus
haltslage der Länder" verlange 
"Rücksichtnahme", "empirische 
Erkenntnisse" lägen nicht vor, ein
zelne Mißstände aber ließen keine 
Verallgemeinerung zu und seien im 
Ubrigen durch den bestehenden 
Rechtsschutz hinreichend abzu
wehren. 

Dennoch liefert die Beantwortung 
Fakten, hier vor allem Zahlen. und 
Grundlagen für die weitere kriminal
politische Diskussion. ·Wichtig war 
uns, auf die unzureichende Umsetzung 
der durch das Strafvollzugsgesetz 
vorgegebenen Rahmenbedingungen 
hinzuweisen. So thematisierten die 
ersten Fragen die umstrittenen "Über
gangsregelungen" des Strafvollzugs
gesetzes, die den offenen Vollzug ( § 
201), die Anhebung des Arbeitsent
geltes (§ 200), die Einbe ziehung in 
die Sozialversicherung ( § ll.li) be
treffen. Am 6.11.1975, also vor fast 
lL Jahren, wurden diese Vorschriften 
beschlossen und zwischenzeitlich zwn 
Teil mehrfach verlängert. Es ist kaum 
verständlich, warum beispielsweise 
der offene Vollzug nicht tatsächlich, 
wie in § 10 vorgesehen, zur Regel 
werden kann. obwohl nach Auskunft 
der Bundesregierung die Anstalten 
des offenen Vollzuges nur zu 57 % 
belegt sind. Der angesehene Kommen
tar von Callies/MUller-Dietz bemerkt 
hierzu treffend: "Auf die Dauer muß 
eine Gesetzgebungspraxis, die sich 
immer wieder über selbstgesetzte 
Fristen hinwegsetzt, das Vertrauen ' in 
die Glaubwürdigkeit staatlicher 
Selbstbindungen erschüttern." (An
merkung zu § 200) 

Problematisch ist auch das Verhältnis 
der bundeseinheitlichen Verwaltungs
vorschriften zum Strafvollzugsgesetz, 
die das Ermessen der Vollzugsbehörden 
konkretisieren und bundesweit ver
einheitlichen sollen. oft aber rechts
widrig zur Grundlage von Beschrän
kungen und Versagungen gemacht 
werden. Da diese Verwaltungsvor-

schriften, - richtlinien und allgemeinen 
Verfügungen in der Praxis eine große 
Rolle spielen, mutet es zynisch an, 
wenn die Bundesregierung in ihrer 
Antwort zu Frage 10 allein auf den 
Rechtsweg, der nicht selten zur Auf
hebung solcher untergesetzlicher 
Vorschriften geführt hat, verweist. 

Welche Stellung der Strafvollzug im 
Sicherheitssystem der Bundesrepublik 
insgesamt ( "Sicherheitsgesetze", 
"Datenerhebungsgesetze" , " Artikel
gesetz'' , usw. ) einnimmt, wollten wir 
im zweiten Teil der Anfrage erfahren. 
Trotz des erfreulichen Rückgangs der 
Belegungszahlen, der sich erstmals 
entgegen der Auffassung der Bundes
regierung 1985 (von L9.25L auf 
L.8.602 Gefangene) bemerkbar macht, 
findet sich die Bundest:'epublik immer 
noch im oberen Drittel der Staaten 
des Europarates. Anstatt hier Ver
besserungen, oder wenigstens den 
Status quo sichemde Gesetzesmaß
nahmen, wie etwa im Bereich der 
Untersuchungshaft. ins Auge zu 
fassen, verweist die Regierung auf 
·iht:'e Erfolge im Drogenstrafrecht, 
lehnt eine Reduzierung der Haft
plätze ab und führt die drastische 
Zunahme langer Freiheitsstrafen auf 
die gestiegene Kriminalität zurück. 
Verdrängt wird das grundsätzliche 
Phänomen des Behandlungsvollzuges, 
der mit modernen. personal- und 
kostenintensiven Anstalten viele 
Strafrichter dazu motiviert, "aus
reichend" lange Strafen zu verhän
gen, um auf den Täter "erzieherisch" 
einwirken zu können. 

Der Frauens trafvollzug ist nach wie 
vor von einer Chancenungleichheit 
gegenüber dem zahlenmäßig ungleich 
größeren Männervollzug gekennzeich
net. Es beginnt mit der, in Relation 
zum ~lännervollzug, nur halb so 
großen Anzahl von Plätzen im offenen 
Vollzug, gefolgt von einem, r egional 
unterschiedlich aber insgesamt 
schlechteren Ausbildungsangebot und 
endet nicht bei den leidigen "Muttet"
Kind- Stationen" . \ver letztet:'e Ein
richtungen besucht hat, kann das 



Ergebnis einer wissenschaftlichen 
"empirischen Studie" eigentlich nicht 
mehr zur- Rechtfertigung eines \'/eiter
bestehens oder sogar Ausbaus dieser 
Abteilungen ver-wenden. \</ir hanen im 
Dezember 1987 hingegen einen 
Gesetzentwur-f zur Vermeidung dieser 
lnha ftierung von Kindern (BT - Druck
sache 11/1403) in den Bundestag 
eingebracht, der den staatlichen 
Strafanspruch dem Wohl des Kindes 
fi.ir einen begrenzten Zeitraum unter
ordnen sollte. 

ln der Bundesrepublik verbüßen an
nähernd 1.000 Menschen eine lebens
lange Freiheitsstrafe. Die durch
schnittliche Verbüßungsdauer über
steigt die in anderen westeuropä
ischen Ländern übliche. Obwohl der 
Gesetzgeber im Jahre 1982 die vor
zeitige Entlassung von Lebensläng
lichen in § 750 a StGB geregelt 
hatte, um mehr Rechtssicherheit zu 
schaffen und die Verbüßungsdauern 
zu senken, hat sich an diesem Miß
verhältnis kaum etwas geändert. 
Ursache hierfür, und Grund einer 
weiteren Inhaftierung, ist oftmals die 
angebliche "besondere Schwere der 
Schuld" <§ 57 a Abs. 1 Nr. 2 StGB), 
deren Feststellung eigentlich dem 
Tatgericht vorbehalten sein sollte. 
Unterschiede bestehen auch zwischen 
den einzelnen Bundesländern, von 
denen manche im Durchschnitt 16, 
andere erst nach Uber 20 Jahren Haft 
ihre Gefangenen entlassen. Die Recht
fertigung der Bundesregierung, an 
der bisherigen Praxis festzuhalten, 
da das Bundesverfassungsgericht diese 
Regelung ausdrücklich für "verfas
sungsrechtlich unbedenklich" erklärt 
habe, kann nicht darUber hinweg
helfen, eine Änderung durch den 
Gesetzgeber für dringend erforderlich 
zu halten. Die Schuldschwere-Klausel, 
die einer nachträglichen zweiten 
Verurteilung entspricht, sollte ent
fallen und allein eine günstige 
Sozialprognose die Voraussetzung fUr 
die Entlassung nach 15 Jahren bilden. 

Der Umgang mit HIV-positiven Gefan
genen ist seit Auftreten dieser 
Krankheit im Strafvollzug ein Dauer
konflikt zwischen Landesjustizver-wal
tungen und kritischen Organisationen 
bzw. Einzelpersonen. Während zu
nächst in einigen Bundesländern der 
A 1 OS-Test ohne Wissen des Gefan
genen anläßtich allgemeinerBlutunter
suchungen durchgeführt wurde, bot 
man den Test später auf freiwi{liger 
Basis an. Wurde er allerdings von 
seiten des Gefangenen verweigert, so 
hatte dies oft unangenehme Folgen, 
die zwar mit dem Strafvollzugsgesetz 
zum größten Teil im Einklang stehen 

_ mögen, nichts desto weniger aber aus 
dem konkreten Anlaß heraus eine 
unberechtigte D1Skriminierung des 
Verweigerers darstellen. Der Bundes
regierung sind solche Fälle offen
sichtlich nicht bekannt, und sie hält 

die gesetzlichen Vorschriften im 
übrigen für ausreichend. Auch hierzu 
bedarf es - wie bei anderen Ant
worten der Sammlung weiterer 
belegbarer Fälle. 

Aktuelle Bedeutung kommt den Ant
worten der Bundesregierung zum 
Betäubungsmittelgesetz und dem 
Umgang mit drogenabhängigen Straf
gefangenen zu. Auch in den ersten 
drei Monaten 1989 erhöhte. sich die 
Zahl der Drogentoten ähnlich wie im 
letzten Jahr. Die Kriminalstatistik 
weist eine Zunahme der Drogenkrimi
nalität um 13,5 % und der Wohnungs
einbrUche um 2,5 % aus. Jeder im 
Strafvollzug Tätige weiß, daß Drogen 
aller Art in den meisten Anstalten 
zwar teurer aber verfügbar sind, 
woran der regide Umgang mit soge
nannten "Drogentätern" bisher nichts 
ändern konnte. Hierzu teilt die 
Bundesregierung mit, daß eine Abson
derung drogenabhängiger Gefangener 
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nur noch im Rahmen freiwilliger 
therapeutischer Konzepte stattfinde, 
einzelne "Sonderabteilungen" mittler
weile aufgelöst seien. Was die Zahl 
der Drogenabhängigen im Strafvollzug 
angeht, so liegen der Bundesregierung 
offensichtlich keine Erkenntnisse vor, 
die genannten Zahlen einzelner 
Bundesländer liegen weit unter den 
Schätzungen von Fachleuten, die 
etwa 1/l bis 1/3 der Gefangenen für 
(ehemalige) Drogenkonsumenten 
halten. Die Bundesregierung bemUht 
sich leider seit geraumer Zeit, poli
tische UnterstUtzung für eine gesetz
geberische und finanzielle "Auf
rUstung" im sich ausweitenden 
Drogenkrieg zu bekommen, anstatt 
die Ursachen für sprunghaft anstei
genden Drogengebrauch in unserer 
Gesellschaft zu erkennen und mit 
behutsamen Schritten zur Entkrimi
nalisierung der Drogenabhängigkeil 
hierauf zu reagieren. 

Der Einsatz von Psychopharmaka mit 
Zustimmung oder gegen den Willen 
von Gefangenen war und ist ein 
heißumstrittener Bereich innerhalb 
der medizinischen Versorgung im 

Strafvollzug. Daten über Umfang, 
Anlaß und Dauer der ~1edikation sind 
offensichtlich von den Landesjustiz
verwaltungen nicht zu bekommen. Hier 
kann nur die seit längerem geforderte 
Ergänzung der anstaltsinternen arzt
liehen Behandlung durch freie Arzt
wahl für Gefangene, wie unsere 
Fraktion sie bereits im November 
1986 gefordert hat (Dr. l0/6395J 
eine positive Veränderung schaffen. 

1m letzten Teil der Großen Anfrage 
sollte die Haltung der Bundesregie
rung zu einzelnen Resozialisierungs
maßnahmen, die die einzelnen Bundes
länder sehr unterschiedlich hand
haben, erfragt werden. Jedes Jahr 
werden immerhin fast 90.000 Gefan
gene inhaftiert und ebensoviele ent
lassen. Ln der Z\\'ischenzeit haben 
sie, je nach Bundesland und Anstalt, 
einen äußerst unterschiedlichen Voll
zug erlebt. Während der- oben ge
nannte Entwurf des Bundesrates die 
"Einsicht des Gefangenen in die 
Folgen der Tat" als zusätzliche Vor
aussetzung fUr die gesetzlich vorge
sehenen Vollzugslockerungen fordert, 
und eine Reihe weiterer Einschrän
kungen, etwa beim Kontakt mit dem 
Verteidiger und beim Rechtsschutz 
vorschlägt, fehlen gesetzliche Ver
besserungen im Bereich der Schulden
regulierung, . wie sie etwa die deut
liche Anhebung des Arbeitsentgelts 
bedeuten würde. 

Insgesamt weckt die Beantwortung 
der Anfrage kaum Hoffnungen, daß 
kurzfristig Schritte zu einer dringend 
notwendigen Liberalisierung im Straf
vollzug zu erwarten sind. Zuge
gebenermaßen kostenintensive Ver
besserungen, wie die Einbeziehung 
der Gefangenen in· die Sozialver
sicherung oder die Anhebung des 
Arbeitsentgeltes scheitern am Hinweis 
auf die "angespannte Lage" der 
Ländetjustizhaushalte, deren Mittel 
offensichtlich eher in prestigeträch
tige Gefängnisneubauten investiert 
werden. Auch im materiellen Straf
recht setzt die Bundesregierung an
gesichts einer "wachsenden Bedro
hung" durch den Handel mit Betäu
bungsmitteln auf gesetzgeberische 
Verschärfung und polizeiliche Auf
rUstung, obwohl dieses Konzept im 
"fortschrittlichen" Ausland ebenso 
wie in der Vergangenheit bei uns in 
die Sackgasse geführt hat. So ist zu 
befl.irchten, daß der BelegungsrUck
gang der vergangeneo Jahre nicht 
anhalten wird und verständlich, daß 
die Bundesregierung eine Schließung 
von Anstalten nicht befürwortet. 

Die parlamentarische Beratung der 
Anfrage wird im Juni dieses Jahres 
stattfinden. 

Bonn, 3. Mai 1989 

Martin Köhler, wiss. Mitarbeiter 

'der lichtblick' 7 



Der neue Justizstaatssekretär 
Schomburg hat am 2~ .5 . 1989 einen 
Vortrag mit dem Thema "\\'as tun ... rir 
für unsere Straffälligen?" - "Ist der 
Rückfdll schon vorprograrrunierr?" 
gehalten. \\'eiß man jetzt \\"ie es 
weiter geht in den Berliner Knästen? 
Licht am Ende des Tunnels voll mit 
Einschränkungen, Tabus, ~lißtrauen 
und Ausgrenzungen? Viele Fragen auf 
einmal. ~un. was war zu hören? 

Herr Schombu~ zitierte Herrn von 
Liszt, der da mal sagte: Sozialpolitik 
ist die beste Kriminalpolitik.- Dies 
war schon irruner gute sozialdemo
kratische Überzeugung. Man könnte 
daraus folgern, daß der Staatssekre
tär mehr Sozialpolitik als Kriminal
politik machen möchte. Diese Absicht 
zog sich wie eine roter Faden durch 
den Vortrag. Die ~laßnahmen der 
neuen Politik müssen schon lange vor 
dem Knast ansetzen. Bei der; Rechts
tatsachenforschuns in Sachen Rück
fall, bei den ambulanten Maßnahmen 
außerhalb des Vollzuges. Diese seien 
auch mcht mit etwa DM 10 pro Tag 
und Verurteilten viel billiger als 
Vollzug. 

Er hatte Zweifel an den 
gemachten Prognosen der Richter und 
Vollzugsexperten. Mit der Annahme 
einer ungünstigen Prognose wUrden 
zu viele eingesperrt. Auch dazu gäbe 
es Nachholbedarf bei der Vollzugs
wissenschaft. 

Nach seiner Erfahrung als Staats
anwalt wUrden hauptsächlich die 
"Ganoven mit weißem Kragen" pro
gnostisch günstiger beurteilt und 

werden. So sei ein BeratunRszentrum 
in der UHA in Plün,mg. ' 

Herr Sehernburg übte Kritik am 
übertriebenen Stcherheitsdenken. 
Auch gäbe es so massenhaft Vor
schriften, daß die gar nicht mehr 
alle beachtet werden können. Das 
muß mal alles durchgeforstet werden. 
Auch sei es ein Mißstand, daß 
Gefangene und Anstalt erst kurz vor 
der vorzeitigen Entlassung darüber 
Mitteilung bekämen. Das muß geän
dert \o'erden. Die Entlassung muß 
rechtzeitig vorbereitet werden. 

bekä.men Bewährungsstra fen oder ~~~~~~~;,.;or.~.ro..~-J-~~~-J...,. 
Haftverschonung. Das müsse sich K,;~OI~~~~A.j~,...llo.J:;~~-T..~~~AJ 
ändern ... 

Das Modell Therapie statt Strafe 
findet seine volle UnterstUtzung. Die 
Zusammenarbeit zwischen Vollzug und 
Bewährungshilfe sei mangelhaft. 
Strafvollzug für Unterhaltspflichtver
letzer könne nur für hartnäckige 
Fälle gelten. Bei erfolgreicher Teil
nahme an den sozialpädagogischen 
Gruppen sollte das Verfahren mit der 
\\eisung der Zahlungsverpflichtung 
eingestellt werden. 

Im Vollzug mUsse mehr Gelegen
heit fur Gesprache von Helfern und 
Beratern von außen geschaffen 
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Es waren beachtenswerte Absich
ten und Grundsätze zu hören. Sie 
entstarrunten aber mehr aus Erfah
rungen, die der Staatssekretär ills 
ehemaliger Staatsanwalt gewinnen 
konnte. Über die derzeiti~en Nöte 
des Vollzuges und das Erfordernis 
einer abgestuften Behandlung in den 
Anstalten und außerhalb "'·ar leider 
kaum etwas zu hören. Es war nichts 
von sozialem Trnimng, Sozialtherapu~ 
und ambulanter Behandlung in exter
nen Einrichtungen gesagt worden. 
Ganz zu sch.,..eigen vc·n der Personlll
misere, dem finsteren VeNahrvollzug 
in einigen I eilanstnlten und dem 

hitnosen Taktieren mit Drogenabhän
gigen und HIV-Inflzterten. 

Es folgte eine lebhafte Diskus
sion. an der sich auch der neue 
Abteilungsleiter Flügge stark betei
ligte. 

Da kam Hoffnung auf: 

- Er könnte nicht verstehen, warum 
es nicht einmal Ausführungen fur 
drogenabhängige Frauen zu Bera
tungseinrichtungen gibt. 

- Er habe gerade Lockerungserleich
terungen unterschrieben. 

- Er wolle der Sache nachgehen, 
warum in Berlin erstbestrafte Ju-

. gendliche mit einer Strafe von 
unter drei Jahren in den Reschlos
senen, statt in den offenen Vollzug 
korrunen. In r-:iedersachsen, so Frau 
Tillmann-Retnking, sei das ganz 
anders. 

- Es sei ein "Skandal" (wörtlich), 
wie die Strafvollstreckungskammern 
in "2-~Hnuten-Anhö:ungen" Uber 
vorzeitige Entlassungen entscheiden 
wUrden. 

- Drogentherapie ist zu erhalten und 
zu verstärken. 

- Analog zum § 35 Btm-Gesetz soll 
es Therapte statt Strafe auch für 

- Sexualdelinquenten 

- Süchtige Spieler und 

- Alkoholiker 

geben. 

Der Staatssekretär machte noch 
den Vorschla~. Geld über den Sozia1-
strukturfond der EG zu schöpfen. ein 
Abrißhaus von Ehemaligen herzurich
ten und be~.o.•ohnen zu 1assen und -
man höre und staune - "verkrustetes 
Beamtendenken" anzugehen und end
lich \\'ieder mehr Kreativit<H und Mut 
zum Risiko zuzulassen. 

\vie heißt es so weise in der 
Ribel: " ... an ihren Früchten sollt ihr 
sie erkennen!" 

(Verfasser ist der Redaktion bekannt) 



Die bundesdeutsche Justiz bzw. justiz
venvaltung reagiert brüskiert, ja 
teilweise empfindlich, wenn von Klas
senJUStiz oder Zweiklassensystem ge
sprochen oder geschrieben "'ird. Doch 
nicht selten werden diese Behörden 
sehr schnell von der \!Jirklichkeit 
eingeholt. 

Frauenvollzugsanstalt Bühl/Baden 

Bis zum heutigen Tage bleibt es 
Jedem Bürger völlig freigestellt. ob 
er sich einem Aids-Test unterziehen 
möchte. Dies finde ich auch richtig. 
denn jeder kan}i sich selbst prüfen, 
ob er sexuell einen riskanten 
Lebenswandel führt. Eine derartige 
Entscheidungsfreiheit ohne ver
steckte Sanktionen - allerdings er
fahren die Frauen der Vollzugsanstalt 
Bühl/Baden nicht. Wird eine Frau in 
die Vollzugsanstalt BUhl/Baden in 
Untersuchungshaft eingeliefert und 
dem dortigen Arzt vorgestellt, so 
kann sie gleich vor dem ärztlichen 
Untersuchungszimmer folgendes lesen: 

Freiwilliger Zwang 
beim Aids-Test 

"Dienstanweisung - Bei allen Gefan
genen. außer bei Ersatzfreiheits
strafen bis zu 30 Tagessätzen oder 
bei Zivilstrafen, ist ein Aids-Test 
durchzuführen. gez. Kist 
20.2.1987". 

Aufgrund zahlreicher Interven
tionen auf breiter Ebene ist diese in 
den letzten Tagen zwar entfernt 
worden, aber praktiziert wird diese 
nunmehr Un Gehetinen. Unter der Vor
gabe, einen Hepatitis-Test durch
fUhren zu wollen, wozu der Arzt 
keine Einverständniserklärung braucht. 
wird der betroffenen Frau Blut zur 
Untersuchung abgenorrunen. Rein bei
läufig legt man dann den Frauen 
einen Vordruck vor, welcher den 
Aids-Test beinhaltet und natürlich 
auf das \'iort "freiwillig" nicht ver
zichtet. Zur gleichen Zeit, w.enn man 
merkt, die Patientin zögert mit der 
Unterschrift, wird ihr jedoch bedeu-

tet, falls sie sich weigern würde zu 
unterschreiben, müsse sie es sich 
über sich ergehen, daß sie als Aids
Infizierte behandelt wird. lhr wird 
dann auch gleich in der "geeigneten 
Form mündlich eröffnet" wie dies 
aussieht: Einzelzelle, separates 
Duschen, abgesonderte Umschlußrege
lungen und. und ... 

Die also frisch eingelieferte Frau, 
ohnehin noch unter dem Schock der 
Inhaftierung stehend, sieht sich 
schon im Geist in totaler Absonde
rung. Um diesem unter allen Umständen 
zu entgehen, unterschreibt sie, nur 
um dem gerade Gehörten auf jeden 
Fall zu entgehen. Aids-Test auf der 
einen Seite und Repressalien auf der 
anderen; kann man da noch von Frei
willigkeit sprechen? lch glaube nicht! 
Ein solches Vorgehen findet durch 
geltende Gesetze bestimmt keine 
Deckung. 

Man halte es sich vor Augen: Ln 
keiner Anstalt von Baden-Württem
berg in welcher Gefangene einsitzen, 
wird ein Aids-Test gegen den \'/illen 
der Betreffenden oder unter Ankün
digung von Sanktionen durchgeführt. 
Somit existiert in der Tat eine Son
derbestimmung für die Frauen der 
Untersuchungshaftanstalt BUhl. Dies 
ist zutiefst rechtswidrig, meine ich. 

Die Risikogruppen in dieser rela
tiv kleinen Vollzugsanstalt BUhl sind 

ZENTRALE BERATUNGSSTELLE 
DER FREIEN STRAFFÄLLIGENHILFE BERLIN 

H 'ir bieten an 

Beratung für Straffällige und deren Familienangehörige, Freunde und Bekannte in 
Form von Einzel- und Gruppengesprächen, für Personen, die 

- noch länger inhaftiert sind 

-vor der Entlassung aus der Strafhaft stehen (unser Vorschlag: melden Sie sich 
möglichst bereits 12 Monate vor der Entlassung) 

- als Regelurlauber eine Gästewohnung benötigen 

- unter Bewährung stehen 

-bereits aus der Hafl entlassen sind 

-von einer Inhaftierung bedroht sind 

-ihre Geldstrafe nicht bezahlen können 

-verschuldet sind 

Gruppenangebote für Inhaftierte. speziell zur Vorbereifung der Entlassung, sozial
therapeutische Gruppen, auch für Entlassene. sovtie Hilfen für 
Angehörige bitte erfragen.' 

Informationsbroschüre .. wohin, was tun?'' anfordem.' 

dort mit Sicherheit auf engem Raum 
bei. weitem nicht so groß vorhanden 
wie z. B. in größeren Vollzugsan
stalten Baden-\'/ürttembergs in wel
cher unter zahlreichen Drogenabhän
gigen auch "Strichjungen" vorhanden 
sind. Niemand käme auf den Gedanken, 
diese zu einem Aids-Test zu zwingen. 
Es nützt daher den Frauen der Voll
zugsanstalt BUhl wirklich werug, wenn 
jene bedenkliche Dienstanweisung vor 
dem ärztlichen Untersuchungszimmer 
inzwischen entfernt wurde, jedoch 
nach der gewohnten Methode ver
fahren wird. 

Durch "kosmetische" Korrekturen 
kann keine Scheinlegalität frisiert 
werden. Zu Recht bin ich der Ansicht, 
daß es jeder Frau in der Vollzugs
anstalt Bühl freigestellt werden muß 
- ohne versteckte Sanktionen -, sich 
freiwillig einem Aids- Test zu unter
ziehen; in der gleichen Form, wie es 
sämtlichen männlichen Kollegen in 
Baden-Württemberg freigestellt ist. 

Hier sind die Institutionen - ein
schließlich der Aids- Hilfen in 
sämtlichen Teilen der Bundesrepublik 
aufgerufen, jenen Frauen beizustehen. 
lch selbst erkläre mich mit deren 
Forderung auf Freiwilligkeit völlig 
solidarisch. 

Horst Kreuz 
(Freiburg) 

Arbeiterwohlfahrt der Stadt Bcrlin e. V. 

Caritasverband (Or Bl.'rlin e. V 

Oiakonisdltl Werk Bcrlin e V 

Streffalligen· und Bewährungshilfe e \ ' 

Sprechzeiten in der Beratungsstelle. 

Montag, Dienstag. Donnerstag 9-16 Uhr 
Freitag 9-12 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Beratung bei Geldstrafen: 

Montag. Dienstag. Donnerstag 
und Freitag 9-12 Uhr 

Sprechzeiten in den Haftanstalten: 

Tegel. Plötzensec (Jugendliche und 
Frauen) nach Vereinbarung über Vor
melder. Briefe oder telefonisch bzw. 
über ihren Gruppenleiter 

Bundesallee 42 (U-Bahn Berliner Straße) 
1000 Berlin 31 
Telefon 86 05 41 
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"\'ienn mein Fall vor einer anderen 
Kammer verhandelt worden wäre", 
bemerkte kürzlich ein in der Ber
liner Justizvollzugsanstalt Tegel in
haftierter Sicherungsverwahrter, "dann 
wäre rrrir die Sicherungsverwahrung 
sicher erspart geblieben." 

Doch der Prozeß gegen den 40jäh
rigen G. Limburg (Name von der 
Redaktion geändert) fand vor der 20. 
Strafkammer des Landgerichts Berlin 
statt. Und diese, unter Vorsitz der 
Richterin S., befand den Unrechts
gehalt der begangenen Straftat (ver
suchte Vergewaltung) für angeblich 
so schwerwiegend (worüber Rechts
anwälte, die G. Limburg vertreten, 
nur den Kopf schütteln), daß neben 
der vierjährigen Freiheitsstrafe auch 
daran anschließende Sicherungsver
wahrung angeordnet wurde . 

Limburg mußte so nach den vier 
Jahren für die Tat, die er - wie 
auch immer - begangen hatte, zu
sätzlich zehn Jahre mehr für solche 
Taten antreten, die er möglicherweise 
begehen könnte : "Zum Schutz der 
Allgemeinheit vor weiteren Straf
taten". 

Der Paragraph 66 des Strafgesetz
buches macht es möglich. Darin \Yird 
die Verhängung einer Sicherungsver
wahrung dann einer richterlichen 
Entscheidung unterworfen, wenn 
Jemand wegen einer vorsätzlichen 
Straftat zu mindestens Zl!.•ei Jahren 
Freiheitsstrafe verurteilt wird und er 
davor schon zweimal jeweils zu einer 
Freiheitsstrafe von mindestens einem 
Jahr (wegen vorsätzlicher Straftaten) 
verurteilt worden ist. Als ein weite
res voraussetzendes Kriterium für die 
Verhängung der Sicherungsverwahrung 
muß auch "eine Gesamtwürdigung des 
Täters und seiner Taten ergeben, daß 
er infolge eines Hanges zu erheb
lichen Straftaten, namentlich zu sol
chen, durch welche die Opfer see
lisch oder körperlich schwer geschä
digt werden oder schwerer wirt
schaftlicher Schaden ano,erichtet 
wird, für die Allgemeinheit gefährlich 
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Sicherungsverwahrung 
- eine anachronistische Maßregel 

ist". Und unter gewissen anderen 
Voraussetzungen kann die sogenannte 
Sicherungsverwahrung auch ohne Vor
strafen verhängt werden. 

Ob ein dazu Verurteilter Sicherungs
verwahrung nach Verbüßung seiner 
Freiheitsstrafe überhaupt antreten 
muß, darüber befindet eine Strafvoll
streckungskammer. Der Gesetzgeber 
hat in § 67 c des Strafgesetzbuches 
vorsorglich auch festgelegt, daß vor 
Ablauf des Vollzuges einer Freiheits
strafe vom Gericht zu prüfen ist, "ob 
der Zweck einer Maßregel (wie die 
Sicherungsverwahrung eine darstellt) 
die Unterbringung noch erfordert", 
also der Verurteilte bei der gericht
lichen Anhörung aufgrund des per
sönlichen Eindrucks und eventuell 
positiver Stellungnahmen der Anstalts
leitung "eine Gewähr dafür bietet, 
daß er nicht mehr straffälli.g wird" . 

Hält das Gericht die weitere Unter
bringung in der Sicherungsverwahrung 
jedoch für erforderlich (was auch 
trotz positiver Stellungnahmen gang 
und gäbe ist), hat der Untergebrachte 
in der Folgezeit nur noch alle zwei 
Jahre eine Chance auf Oberprüfung 
auf Aussetzung der Maßregel. 

Zehn Jahre höchstens darf ein 
Sicherungsverwahrter nach Verbüßung 
seiner eigentlichen Freiheitsstrafe in 
der Sicherungsverwahrung festgehal
ten werden, wenn sie zum ersten 
Male angeordnet wurde. Bei einer 
wiederholten Verhängung sogar lebens
länglich. 

Die Sicherungsverwahrung ist die um
strittenste Maßregel. die das Straf
recht aufzuweisen hat. Nicht nur, 
daß sie eine Strafe für nicht be
gangene, sondern zukünftige Taten 
ist, wird auch der ihr vom Gesetz
geber neben dem Sicherungszweck 
gleichzeitig zugedachte Wiederein-
gltederungszweck an "normale 
Lebensverhältnisse" von Kritikern 
immer wieder in F'rage gestellt. ja ad 
absurdum geführt. Dennoch will der 
Gesetzgebe'i- die Sicherungsverwahrung 

als eine letzte Notmaßnahme der 
Kriminalpolitik verstanden wissen. \Vo 
leben wir überhaupt? 

Die Sicherungsverwahrung wurde am 
:U. November 1933 als "Gesetz gegen 
gefährliche Gewohnheitsverbrecher 
und über die Maßregeln der Siche
rung und Besserung" ins Strafgesetz
buch eingeführt. jetzt schreiben wir 
das Jahr 1989. Leben in einem so
genannten Wohlfahrtsstaat. Und 
dennoch soll, was 1933 offenbar als 
Mittel der Willkür gegen politische 
Gegner opportun war, heute als 
kriminalpolitisch motiviertes Siche
rungsmittel weiterhin Geltung bei
behalten werden??? 

Zur Zeit des Nationalsozialismus 
wurde von der Möglichkeit der Ver
hängung der Sicherungsverwahrung 
reichlich Gebrauch gemacht. Zwischen 
1933 und 1945 wurde sie bei etwa 
16 000 Personen angeordnet. Da die 
Zahl aufgrund der Strafrechtsreform 
von 1969 um circa 90 Prozent zu
rückgegangen ist, halten Kritiker die 
SV allein schon deshalb für entbehr
lich. Zumal sich auch von diesem 
Betroffenenkreis lediglich noch etwa 
fünf Prozent wegen sogenannten ge
meingef"ahrlichen Straftaten in der 
Sicherungsverwahrung befinden, für 
die nach Ansicht von Strafvollzugs
experten aber auch andere, mildere 
Maßnahmen ausreichend wären. 

Die derzeit etwa 200 Sicherungs
verwahrten stellen nach Ansicht von 
Kriminologen auch keine derartige 
Bedrohung für die Allgemeinheit dar, 
daß es gerechtfertigt wäre, sie auf 
sogenannten "Totentanzstationen" 
(Gefangenenjargon für Abteilungen, in 
denen Sicherungsverwahrung von..: 
zogen wird) vor sich hin schimmeln 
zu lassen. 

Die Sicherungsverwahrung entsoziali
siert nach Ansicht ihrer Gegner auch 
nicht nur die davon Betroffenen. Sie 
wird zu allem Übel von denselben 
Richtern verhängt, die über ihre for
malen Voraussetzungen (mindestens 



zwei Jahre Freiheitsstrafe usw. ) be
finden . Auch darüber, ob ein An
geklagter ein Hangtäter ist oder 
nicht, maßt sich ein Gericht oft 
eigene Sachkunde an. Dabei sind 
gerade in diesem wichtigen Punkt von 
psychologischen und psychiatrischen 
Sachverständigen sachgerechte Gut
achten unedäßliche Voraussetzung. 
Selbst bei der Überprüfung auf Aus
setzung der Sicherungsmaßnahme wird 
häufig davon kein Gebrauch gemacht, 
oder Gutachten dienen lediglich der 
Legitimierung der weiteren Unter
bringung. 

1m Falle G. Limburgs erdreistete sich 
der Anstaltsleiter in einer Stellung
nahme an die Strafvollstreckungs
kammer sogar, Limburg selbst die 
Beweislast für ein späteres straf
freies Leben aufzubürden. Obwohl 
Limburg in derselben Stellungnahme 
positive Führung, Arbeitsverhalten 
usw. bescheinigt wurde, belege dies 
nicht, "daß bei dem Insassen nach 
Verbüßung der verhängten Freiheits
strafe die ernsthafte Gefahr der 
Begehung weiterer Straftaten nicht 
mehr gegeben ist'' . 

Ja, was muß er denn sonst noch tun 
- sich kastrieren lassen??? 

Wie mit der Anordnung oder Über
prüfung auf Aussetzung der Siche
rungsverwahrung umgegangen wird 
(nämlich offenbar nach Lust und 
Laune), so wird sie auch auf den 
dafür extra eingerichteten Stationen 
vollzogen. 

Im Berliner Strafvollzug sind 
zwölf Sicherungsverwahrte 
gebracht. Für Nachschub ist 
gesorgt. 

derzeit 
unter

bereits 

Die Sicherungsverwahrten befinden 
sich in der JVA Tegel in der Teil
anstalt V. Sie arbeiten, wenn über
haupt, gemeinsam mit anderen Gefan
genen in den diversen Ahstaltsbetrie
ben. In der Teilanstalt selbst wird 
ihnen jedoch die Kommunikation mit 
Gefangenen auf anderen Stationen 

grundsätzlich untersagt. 
tretungen des Verbots 
Disziplinarmaßnahmen, 
Hausstrafen. 

Bei Über
"setzt" es 
sogenannte 

Das Fernsehen ist das einzige Frei
zeitangebot, das obligatorisch ist. 
Einen festen Sozialarbeiter hat 
dieser Gefangenenkreis schon gar 
nicht. Sie werden von dem Gruppen
leiter der darüber befindlichen Erst
bestraftenstation mitbetreut. Unhalt
bare Zustände also für eine Gefan
genengruppe, die eine Chance auf 
Wiedereingliederung in ein Leben 
ohne Straftaten, wie das gesetzlich 
als "Vollzugsziel" ja so schön vor
gegeben ist, unter diesen Bedingun
gen als nicht gewährleistet ansehen. 

Die vom Teilanstaltsleiter als "pro
blemorientierte Gesprächsgruppen" 
ausgewiesenen und verordneten "Be
handlungsmaßnahmen" werden als 
offensichtliche Augenwischerei gegen
über der auf Einhaltung des "gesetz
lich garantierten \Viedereingliede
rungsanspruches" pochenden kriti
schen Öffentlichkeit betrachtet . 

In einer kürzlich an die Medien ver
schickten Presseerklärung fordern die 
Sicherungsverwahrten vor allem auch 
gerechte Entlohnung für die in der 
Anstalt geleistete Arbeit. Habe man 
sie als Strafgefangene bereits genug 
ausgebeutet (für circa sieben Mark 
am Tag). wollen sie das als Siche
rungsverwahrte nicht länger hinneh
men. Auch dafür, daß Entlassungs
vorbereitungen, wenn überhaupt, erst 
relativ spät, kurz vor Ablauf der 

regulären Sicherungsverwahrung 
stattfinden, haben sie "absolut kein 
Verständnis" . Aber am meisten auf 
die Palme bringt sie, daß die Straf
vollstreckungskammer eine vorzeitige 
Entlassung bei den im zweijährigen 
Abstand stattfindenden Anhörungen in 
den überwiegenden Fällen mit der 
Begründung versagt, daß mangels 
Vollzugslockerungen (Ausgang, Urlaub, 
Freigang) eine "Erprobung" der 
Belastbarkeit noch nicht erfolgt sei 
und somit nicht gewährleistet ist, 
daß der jeweils Betreffende sich 
straffrei verhalten wird. Und dabei 
verwehre die Anstalt, so die Gefan
genen, Vollzugslockerungen bereits im 
Hinweis darauf, daß bei der Straf
vollstreckungskammer sowieso keine 
Chance auf eine vorzeitige Entlas
sung besteht. 

So wird die Verantwortung hin und 
her geschoben, und der Verwahrte 
sieht sich als Ping-Pong-BaU zwischen 
Justizverwaltung/Gefängnisleitung und 
Gericht (StVKl mißbraucht. 

Gerichte verhängen nicht selten 
Sicherungsverwahrung auch neben 
einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe 
(für zu erwartende Straftaten nach 
dem Tode???) . Diese wird dann zwar 
im Falle einer Revision beim Bundes
gerichtshof von diesem aufgehoben 
(Sicherungsverwahrung darf nur bei 
" zeitiger" , also begrenzter Freiheits
strafe verhängt werden), aber die 
Tatsache der Verhängungtrotz lebens
länglicher Freiheitsstrafe macht deut
lich genug, zu welchem Spielzeug die 
Sicherungsverwahrung entarten kann, 
wenn sie schön in Gesetzesform für 
den juristischen Taschenspieler vor
handen ist. 

Die Forderung nach ihrer Abschaf
fung kann daher nur allererste Kon
sequenz sein. 

Auf, auf, Sozialdemokraten, Grüne, 
Alternative, Ihr seid immer noch und 
gerade und jetzt am Zuge . 

(Verfasser ist der Redaktion bekannt .) 
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Gefängnismethoden im Zwielicht 

Ein Baby-Schnullerfläschchen 
als enormes Sicherheitsrisiko I von 

Lutz Becker 

Zu Weihnachten trockenes Brot: Häftling durfte seiner notleidenden Familie kein Geld schicken. 
Kasseler Rechtsanwalt: " Paradebeispiel für dringende Reformbedürftigkeit des Strafvollzuges!" 

Schwere Vorwürfe gegen den Straf
vollzug erhebt die Hausfrau Margot 
Luft aus Frankfurt/Main. Di.e 32jäh
rige Mutter von drei Kindern, deren 
Ehemann als verurteilter Einbrecher 
eine längere Freiheitsstrafe in der 
nordhessi.schen J usti.zvollzugsanstalt 
Schwalmstadt verbüßt, wirft den 
Gefängnisbehörden nach selbst er
lebten Traurigkeiten "makabre Fami
lienfeindlichkeit" vor. 

Willi Luft (L7) i.st wahrlich kein 
Musterknabe. Mehr als nur einmal 
hatte er versucht, mittels Brecheisen 
zum Erfolg zu finden. Aber am Ende 
hatte die Polizei den begabten Ein
brecher, der nicht in seinem erlern
ten Beruf als Tankwart arbeiten 
wollte, bislang noch immer gefaßt. 
Bei seinem letzten Auftritt vor 
Gericht setzte es eine drakonische 
Strafe für sage und schreibe 
siebeneinhalb Jahre schickte die 
Gerechtigkeit den Rückfalltäter 
hinter stählerne Gitterstäbe. Aber, so 
seine Ehefrau: "Er will sich jet zt 
w-irklich bessern " 

Das muß er auch, hat er doch 
immerhin an die Zukunft seiner 
Familie zu denken - an das Schick
sal seiner drei Kinder, die ihn als 
Vater dringend benötigen. Noch ein 
krummes Ding und die Sicherungs
verwahrung droht; sein Konto bei d,er 
Justiz befindet sich kurz vor dem 
Überzug. Um so schöner für ihn, 
wenigstens noch eine Frau zu haben, 
die trotzdem zu ihm halten und ihm 
später dabei helfen will, auf den 
rechtschaffenen Lebensweg zurück
zufinden. 

Ein einfach Ding ist dies freilich für 
Margot Luft keineswegs. Sven, der 
älteste Sohn, befindet sich mit 
seinen lL. Jahren gerade in einem 
aufmüpfigen Alter, in dem ein biß
chen väterliche Autorität nicht scha
den könnte. Und die Tochter Jennifer 
(5) hat kürzlich einen Schreikrampf 
erlitten als sie zufällig erfuhr, daß 
der Papa, den sie bis dahin be
ruflich "auf Montage" wähnte, in 
Wahrheit im Gefängnis sitzt. 

Solche Sorgen sind für Mutter Luft 
zu Alltagsproblemen geworden. Auch 
daran, daß sie ihre Schrumpffamilie 
allmonatlich erneut von nur 1 085 
Mark SozialhUfe durchfUttern muß, 
hat sich die einsti~e Fachverkäuferin 
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längst gewöhnt. So etwas vermag sie 
nicht mehr zu erschüttern. Ein leises 
Seufzen bisweilen, dann geht es zu
versichtlich \veiter, können neue 
Tage beginnen. " Ungleich viel schwe
rer wiegt ... ", sagt sie aus bitter 
gewonnener Erfahrung, " ... daß mich 
das Gefängnis am laufenden Band so 
behandelt als sei ich vom Gericht 
mitbestraft worden ... " 

Klein-Alexander beispielsweise, der 
jüngste Sohn, wurde am 23. Septem
ber 1988 geboren. Die nötigen An
schaffungen für das Baby waren 
finanziell kaum zu verkraften. Zwar 
hatte Margot Luft den Ar.trag auf 
Mutterschaftsgeld rechtzeitig ge
stellt - doch den zuständigen Ämtern 
beliebte es auch in diesem Fall, in 
bürokratischer Langatrrrigkeit zu 
verweilen. Das Loch in der ohnehin 
knapp bemessenen Haushaltskasse 
wurde zunehmend größer, und es kam 
und kam kein Geld. 

Schließlich wollte der inhaftierte 
Ehemann seiner Familie aus der Bre
douille helfen. Am 21. November 1988 
schrieb sein Rechtsanwalt an den 
Gefängnisdirektor, schilderte die Not
lage - und bat eindringlich darum, 
der verzweifelten Mutter Luft 

Gemeinsam mit ihren drei Kindern 
trat Margot Luft i ns Blitzlicht
gewitter der Medien und klagte vor 
surrenden TV-Kameras den Straf
vollzug an . Bei dem berühmten Kas
seler Rechtsanwalt Ralf Hoffmann 
(rechts im Bild) fand sie Hilfe . 

schnellstmöglich 600 Mark vom an
gesparten Knastlohn des Häftlings zu 
überweisen. Obwohl die Eilbedürftig
keit des Ersuchens deutlich betont 
worden war, hatte sich die Gefäng
nisobrigkeit daraufhin dennoch drei 
\'lochen lang Zeit gelassen, bis sie 
endlich am 8 . Dezember 1988 eiskalt 
entschied: "Abgelehnt! Das Guthaben 
des Gefangenen gilt als Überbrük
kungsgeld für die erste Zeit nach 
seiner Haftentlassung und hat deshalb 
auf dem Konto der Justizvollzugs
anstalt zu verbleiben!" 

Margot Luft über die Folgen dieser 
zwar formal- juristisch richtigen, 
unter Kriterien mitmenschlicher Um
gangsformen aber zutiefst enttäu
schenden Entscheidung: "Weihnachten 
gab es keine Geschenke für die 
Kinder. An Heiligabend befanden sich 
noch zwei Wurstkonserven und ein 
Streichkäse im Kühlschrank - an
sonsten aßen wir trockenes Brot ... " 

Und selbst der jüngstgeborene Windel
matz Alexander wüßte mit seinen 
sieben Lebensmonaten unterdessen 
schon ein gar makabres Lied davon 
zu singen was es bedeutet, einen 
Strafgefangenen zum Vater zu haben. 

Familie Luft vor den Mauern des 
nordhessischen Hochsicherheitsge
fängnisses Schwalmstadt : Der älte
ste Sohn Sven (14), Tochter Jenni
fer ( 5), und das 7 Monate alte 
Baby brauchen den Vater, der hier 
seine Strafe verbüßt . 
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25/88 - 7. 08.12.198l!/M 

Betr.: Verurteilten Luft. Wilhelm. geb. am 29.08.19tl 
Bezug: Ihr Schreiben "0"' 21.11.1988 

Sehr geehrter Herr Rec~tsanwalt, 

der Antrag auf Fre1gabe des Uberbruckungsg~ldes fn der 
Höhe von 600, - - DM fOr Unterstatzung der Ehefrau kann 
nicht genehmigt werden. 

Eine Freigabe des UberbrUckungsgeldes ist nur unter engen 
Grenzen möglich. Insbesondere muß die Gestattung der Ein
gliederung des Gefangenen dienen IS SI III StVollzG, 
HAB Hr. t zu S 51 St\'ollzG). GrOnde, die eine Ausnahme recht
fertigen könnten, wurden nicht geltend gemacht. 

VIelmehr hat der Verurteilte die von hier festgesetzte Höhe 
des OberbrOckungsgeldes bef weiten noch nicht erreicht. 
Andererseits steht der Verurteilte z . Zt . ln keinem Be
schäftlgungsverh!lt nls bz w. arbeitet nicht, so daß eine An
soarung des OberbrUckungsgeldes nicht erfolgt. 
Auch liegen dem Verurteilten Luf t mehrere Pfbndungen vor. 
Die Freigabe des Oberbruckungsgeldes wOrde Insofern die For
derungen der 6l!ublger durch den nicht unerheblichen frei
gabebelrag unverh~ltnlsmlßlg zurücKsetzen. 

Ich bedauere. Ihnen keinen anderen Bescheid zukonmen zu lassen. 

Hit freundlichem Gruß 

(Dr. Neu) 

_ ..... 
--....--...·"' 
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Mit diesem Schreiben hatte es der Anstaltsleiter der Justizvollzugs
anstalt Schwalmstadt am 8. 12.1988 - bezugnehmend auf den anwaltschaft
liehen Antrag vom 21 . November 1988 - kurz vor Weihnachten abgelehnt, 
die Unterstützung der Familie Luft durch Überweisung von DM 600,-- vom 
angesparten Knastlohn-Guthaben des Häftlings zu genehmigen. Formal
juristisch ist dies nicht zu beanstanden. Aber menschlich ... ? 

Dort, im hessischen Hochsicherheits
knast Schwalmstadt, gilt nämlich 
sogar ein mit Fencheltee oder Saft 
gefUlltes Baby- Schnullernäschchen als 
enormes "Sicherheitsrisiko" . Der 
wahre lnhalt eines solchen Fläsch
chens sei schließlich nicht kontrol
lierbar, argumentiert die listige 
Gefängnislogik, ebensogut könnte die 
Nuckelpulle (verbotenen) Alkohol für 
den Inhaftierten enthalten - als ob 
eine Mut'ter fähig wäre, ihr Baby 
dursten zu lassen, um es dem einge
sperrten Ehemann zu ermöglichen, 
sich nur einmal einen Rausch anzu
trinken. 

Solche "Gefahr" "'rird allem Anschein 
nach kurzerhand erdacht und unter
stellt, um sie so~leich massiv zu be
kämpfen. Deshalb wird dieser Mutter 
die mitgebrachte Babynasche, die 

einmal abgepumpte Muttermilch ent
hielt, an der Anstaltspforte rigoros 
abgerrommen. Deshalb muß Klein
Alexander im ohnehin überwachten 
Besuchsraum, wenn sein Papa ihn zu 
Gesicht bekommen soll, notgedrungen 
mit kohlensäurehaltiger Limonade 
Vorlieb nehmen - et.".•as anderes, ein 
kindgerechtes Getränk vielleicht. ist 
in dem vergitterten Gemäuer weit und 
breit nicht erhältlich. 

Deshalb muß dieses Baby auf den 
Heimfahrten nach Frankfurt häufig 
aufstoßen, rülpsen und spucken 
einmal, in der Nacht nach einem 
solchen Besuch beim Vater. hat seine 
Mama den Notarzt herbeirufen 
müssen. 

"Die Ehefrau eines Sträflings ... ", 
resümiert Margot Luft voller Sarkas-

mus, "muß starke Nerven haben, 
wenn sie durch die lebensfremden 
Methoden des Gefängnisapparates 
nicht dem nächstbesten Scheidungs
richter in die Arme getrieben werden 
will." 

Resignation, das ist nicht ihre Sache . 
Vielmehr hat die 32jährige Frau statt 
aufzugeben, entschlossen die Ännel 
emporgerollt und den Kampf aufge
nommen. Gemeinsam mit ihren drei 
Kindern hat sie sich. in Begleitung 
ihres Rechtsanwaltes Ralf Hoffmann 
(37) aus Kassel, kürzlich im Rahmen 
einer Pressekonferenz frontal vor die 
internationalen Medien gestellt, hat 
zu den zahlreichen Reportern 
schlicht gesagt: "Ich bin nur ein 
einfacher Mensch. Aber stellvertre
tend für viele Ehefrauen von Häft
lingen, die sich meist genieren, sich 
öffentlich zum Versagen ihres Part
ners zu bekennen, bin ich aus der 
Anonymität dieses nationalen Pro
blemes herausgetreten. Und ich klage 
an!" 

Auch dem beti.lhmten Staranwalt RaU 
Hoffmann, dessen hilfreiche Unter
stützung diese Familie nie und 
nimmer honorieren könnte, geht es 
allein um den Kern der Sache. 

"Daran, wie unsere Haftanstalten mit 
den Familienangehörigen der Insassen 
umgehen, könnte sich die kriminelle 
Rückfallquote entscheiden", betont 
der erfahrene Jurist. "Tausende von 
Ehen mögen bislang schon an solchen 
Methoden des Strafvollzuges geschei
tert sein, auch dürfte niemand die 
davon betroffenen Kinder jemals ge
zählt haben. Obwohl liebende Ehe
frauen einerseits eminent wichtig für 
die Resozialisierung der verurteilten 
Straftäter sind, entlassen die Ge
fängnisse andererseits viel zu häufig 
entwurzelte Menschen in die Freiheit, 
die ihre Lebenspartner während der 
Haftzeit verloren haben. Dies ist zu
gleich die allerbeste Voraussetzung 
für raschen Rückfall in die Kriminali
tät. Deshalb steht der Fall der muti
gen Frau Luft als ein Paradebeispiel 
für die dringende Notwendigkeit von 
Reformen im Strafvollzug. Wer die 
Rückfallquote spürbar senken will, 
der muß in den Gefängnissen damit 
beginnen, die Familienangehörigen der 
Verurteilten als die mit Abstand 
besten Resozialisierungspartner zu 
achten." 

Bis dahin scheint es jedoch noch ein 
weiter Weg zu sein. In der Justiz
vollzugsanstalt Hannover verbrannte 
sich vor wenigen Wochen ein Häftling 
aus Verzweinung. Er ging in den 
Flammentod, weil auch er seiner 
finanzie 11 not leidenden Famil iP kein 
Geld schicken durfte. Erst für die 
Trauerkleidung gab die Gefän~nis
leitung das Knastguthaben an die 
Hinterbliebenen frei ... 
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von Belinda Cooper 

Aus dem Amerikanischen von Sylwia Zaler 

Neulich erhielt ich einen Brief 
von meinem Freund jerome Washing
ton. Er ließ mich wissen, daß er nun 
nach 16 Jahren und drei Monaten 
Gefängnisstrafe wegen Totschlags 
endlich entlassen werden würde. 

lch kenn ]erome seit vier Jahren. 
Wir lernten uns bei einem Besuch der 
Studenten meiner juristischen Fakul
tät in "Green Haven Correctional 
Facility" kennen, dem Hochsicher
heitsgefängnis, in dem Jerome damals 
einsaß, und das wir alle zwei Wochen 
besuchten, um Insassen dort zu 
treffen, die Jura studierten, Gast
dozenten mitzunehmen und Gespräche 
zu führen. "Green Haven" ist eine im 
klassischen Stil um die Jahrhundert
wende entstandene Anstalt mit hohen 
grauen Mauern, tungeben von Stachel
draht und \Vachtürmen, besetzt mit 
bewaffneten Wächtern. Ich vergesse 
meinen ersten Eindruck von diesem 
Ort nicht. 

Es war ein frischer Herbsttag, und 
die Blätter im Norden New Yorks 
änderten bereits ihre Farbe. Die
jenigen von uns, die noch nie vorher 
in einem Gefängnis waren, drängten 
sich nervös zusammen als wir den 
sterilen '\arteraum mit seinen 
Plastikstühlen und tUrlosen Toiletten 
betraten. Ein Panoramafenster führte 
über Hügel hinaus zu einem über
wältigenden rosa Sonnenuntergang. 
Der Metalldetektor reagierte auf 
unsere Uhren, Münzen und den Draht 
im Büstenhalter einer Frau. Ein 
dicker, weißer, kahlköpfiger Leutnant 
Sanford erschien, um eine kleine 
Rede zu halten: "Diese Kerle sind 
Tiere. Laßt euch nicht von ihnen an 
der Nase rumführen. Sie werden 
versuchen, die Schwachen unter euch 
herauszufinden und euch dazu zu 
bringen, Sachen für sie zu organi
sieren. Sie sind Tiere ... " - Schwere 
Automatiktüren schlossen sich klir
rend hinter uns. Dann kamen lange 
Korridore mit vergitterten Fenstern 
wo Gruppen von Insassen standen, die 
uns anstarrten und lachten. Links 
entlang, rechts entlang, noch mehr 
Korridore, noch mehr Türen, noch 
mehr Gitter. Endlich links ein kleiner 
kahler Raum, in dem 30 Männer in 
einem Kreis sitzend auf uns warteten, 
uns einzeln musternd. während wir 
eintraten. Die meisten von ihnen 
waren Schwarze. lch hatte Schwie-
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rigkeiten, ihnen in die Augen zu 
sehen. 

Aber die v.ri.rkliche Überraschung 
kam während der Diskussion, die dar
auf folgte . Diese Kerle waren ge
scheit und konnten sich artikulieren. 
Und sie waren unglaublich höflich. 
Sicherlich, diese Gruppe war unge
wöhnlich, eine Handvoll interessierter 
Männer aus einer Menge von 1 700 
Insassen; und ganz sicher - wie ich 
später noch erfahren sollte nach un
zähligen Besuchen und Diskussionen -
wiederholten viele von ihnen 
dieselben Beschwerden \"oche fUr 
Woche. Die meisten von ihnen waren 
Sexisten. Nicht alle waren so ge
scheit wie sie am ersten Tag er
schienen, als der Kontrast zwischen 
Erwartungen und Realität noch so 
groß war, daß er die Unterschiede 
zwischen den Männem erst einmal 
verwischte. Einige wollten wirklich 
was von uns, wie Leutnant Sanford 
uns so freundlich gewarnt hatte und 
ja, viele hatten schreckliche Straf
taten begangen. Aber sie waren 
keine Tiere. Einige waren sogar 
durchaus mehr oder weniger "respek
table" Leute. So wie Shaheer, groß 
und still, Führer einer der vielen 
moslemischen Gruppen im Gefängnis. 
Wann immer einer seiner Mitinsassen 
begann, "die Gesellschaft" für ihre 
Taten anzuklagen, sah Shaheer 
unverändert in seiner strengen Art 
herüber und erinnerte sie daran, daß 
sie selbst für ihre eigenen Handlun
gen verantwortlich seien - was viele 
von ihnen natürlich nicht hören 
wollten. 

Oder Dave, der im Auburn Gefäng
nis mit dabei war, damals, als sie 
dort rebellierten, vor 20 Jahren, 
einem Vorspiel zu dem unriihmlichen 
Aufstand in Attika. Dave "oar einer 
von denen. die über den Verlust der 
Moral unter den jüngeren Insassen 
klagte. In den 60er Jahren, vor der 
Gefängnisreform, vor den Erziehungs
programmen, F'emsehen, Bibliotheken 
im Gefängnis, als die Wärter immer 
noch die Insassen schlagen durften 
und damit durchkamen, in dieser Zeit 
damals hatten die Insassen noch 
politi<;ehes Bewtlf\tsein. sie hielten 
zusammen. Jetzt interessierte sie nur 
noch, wer die teuersten Turnschuhe 
trug. Das war es, worüber ältere 1 n
sassen wie Dave sich beschwerten. 

Oder Jaybird, wegen mehrfacher 
bewaffneter Überfälle zu lebensläng
lichem Gefängnis verurteilt. Oder 
Tony, ein weißer College-Boy, wegen 
Kokainhandels fUr fünf Jahre drin. 
Oder J erome ... 

]erome hielt sich im Hintergrund, 
und ich erinnere mich nicht mehr, 
wann ich den schmächtigen ruhigen 
Mann mit den mandelförmig geschnit
tenen Augen und der weichen Stimme 
zuerst wahrgenommen habe; ein 
Buddhist. J erome sah weit jünger aus 
als seine 48 Jahre. Er saß eine 
lebenslange Strafe für einen Tot
schlag ab. Wir begannen miteinander 
zu reden, später fingen wir an, uns 
auch zu schreiben. Jerome ist ein 
Schriftsteller, und seine Briefe waren 
tiefgründig und interessant. Wir 
korrespondierten über viele Dinge: 
Über seine Südstaaten-Kindheit 
("Meine Großmutter brachte mir bei, 
wie man wilde Wurzeln und Kräuter 
ausgräbt und schneidet. Durch meine 
Tante sprachen Geisterstimmen . .. "); 
über Soldaten (Als ich schrieb wie 
mich die schwarzen amerikanischen 
Soldaten in Berlin, die ich unter
richtet hatte, manchmal an die 
Männer in Green Haven erinnerten, 
antwortet Jerome trocken: "ja. ich 
habe immer behauptet, daß die, die 
in Friedenszeiten ins Gefängnis 
kommen, die gleichen sind wie die, 
die während der Kriegszeiten im 
Gefecht umkommen".); über seine in 
alle \'o'elt verstreute Familie, be
stehend aus Schauspielern, Schrift
stellern, Musikern und sogar einigen 
ganz "gewöhnlichen" Leuten. 

Diese ''Familie" veranstaltete im 
letzten Jahr in New York eine Unter
stützungskampagne für Jerome, als 
sein Gesuch um vorzeitige Entlassung 
zum ersten Male gestellt wurde. -
Richie Havens sang, Schauspieler und 
Schauspielerinnen lasen aus Jeromes 
\"erken und Stücken, und der Saal 
war voll, weil jerome seine 16 Jahre 
und drei Monate nicht sinnlos vertan 
hatte. Um das Gefängnis zu über
stehen und ein empfindsamer und 
bewußter Mensch zu bleiben, hatte 
er ein Netzwerk von Kontakten zur 
Außenwelt aufgebaut. Er hatte ein 
Buch von Vignetten über das Gefäng
nis geschrieben ("Ein leuchtender 
Fleck auf dem Hof"), Theaterstücke, 
Zeitungs- und IllustriertenartikeL Er 
betätigte sich aktiv beim Organisie
ren von lnsassenveröffentlichungen, 
eine davon wurde sogar bei einem 
\vettbewerb in Attika preisgekrönt. Er 
strengte Klagen an - und gewann 
gegen die Gefängnisverwaltung -,an
statt sich einfach nur zu beschweren 
wie so viele andere Insassen. 

Jerome verbrachte eini~e Zeit in 
Vietnam als medizinisches Personal. 
Er schrieb einmal: "Vielleicht weil 
ich in Vietnam lernte, den Tod nicht 
zu fürchten, bin ich fähig, diesen 



Ort hier so gut zu überstehen. Ich 
weiß, es gibt nichts was diese Leute, 
die ein Gefängnis leiten, mir antun 
können. Der Teil in mir, der noch 
verletzt werden könnte, ist schon in 
Vietnam in mir ausgelöscht worden." 
Vielleicht, aber selbst wenn es so 
wäre, jerome paßte nicht in die 
gewalttätige. gefährliche, leere Welt 
der meisten Insassen. 

Nach seiner Verlegung in das 
mittelschwere Hochsicherheitsgefäng
nis von ''Staten Island" im letzten 
Sommer, klagte er über seine Mit
häftlinge: "Der Typ mit dem ich in 
einer Zelle zusammen bin, ist typisch, 
redet über Kriminelles, sexistisch, 
nicht sehr gescheit, versteht nicht, 
warum ich ein Buch lesen würde, 
ohne dazu gezwungen zu sein." Als 
ich Jerome dort besuchte die 
Ironie genießend, auf meinem Weg 
zum Staten lsland Gefängnis mit der 
Fähre entlang der Freiheitsstatue zu 
fahren -, wollte er unbedingt raus. 
"Es ist schrecklich hier. Diese Typen 
haben keine Ahnung davon was 
Gefängnis heißt, sie haben niemals 
gelitten. Sie nehmen nichts ernst ." 

Ob jerome wirklich jemanden ge
tötet hatte oder ein Opfer der Dis
kriminierung geworden war, gegen die 
er einstmals als Bürgerrechtler in 
den 60er Jahren gekämpft hatte, 
weiß ich nicht. Aber jetzt ist er 
kein Mörder. Dennoch wurde seine 
Freilassung immer wieder durch ein 
offensichtlich rachsüchtiges System 
aufgeschoben. Schließlich jedoch 
passierte es wirklich. 

Nach 16 Jahren und drei Monaten 
muß Jerome nicht mehr länger darauf 
warten, daß seine weit verzweigte 
Familie ihn besuchen kommt. Er über
stand das Gefängnis. 

Und ich mache mir keine Sorgen 
darüber, daß er auch die Freiheit 
bestehen wird. 
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I Am Rande bemerl(t I 
Das Tegeler Modell 
Neue Wege zur Behebung der Perso
nalnot beschreibt das Mitteilungsblatt 
für Angehörige des Berliner Justiz
vollzuges 'zur Sache' in der Ausgabe 
Nr. 4/März 1989. Die Anstaltsleitung 
der JVA Tegel entwickelte mit dem 
Personalrat ein Modell zur befriste
ten Einstellung von Angestellten im 
justizvollzugsdienst. 

Entsprechend dem "Tegeler Modell" 
soll '\.,rer erst 20 Jahre alt oder 
übergewichtig ist oder wer erhebliche 
Schwierigkeiten auf dem Gebiet der 
Rechtschreibung hat, .. . nach kUJ;zer, 
intensiver Ausbildung sehr wohl be
stimmte Aufgaben in der Anstaltüber
nehmen", die man sich so vorstellt: 
Turm- und Nachtdienst, Kontrollauf
gaben im Fahrzeugtorbereich, Kran
kenhausbewachung, Überführung in 

We"- erst <)_Q 

andere Vollzugsanstalten. Freistunden
beaufsichtigung. 

Für dieses "Aufgabenprofil'' l)edarf 
es nur einer sechswöchigen Grundaus
bildung. Die Arbeitsverträge sind auf 
vier Jahre befristet . Und wenn die 
Angestellten in dieser Zeit die bei 
ihnen von der Auswahlkommission 
festgestellten Mängel nicht ausgegli
chen haben, müssen sie sich vom 
Justizvollzug trennen. 

Wer sich so eingeschätzt noch für 
das Angestellten-Modell der JVA 
Tegel weli,.ben läßt, hat sich das selbst 
zuzuschreiben. Daran ändert auch 
die Bekundung nichts, "es gibt kein 
'Zwei-Klassen-System' bei den Be
diensteten des Vollzuges" . Wer soll 
das glauben? Es ist jedoch schön zu 
wissen wie sehr man bemüht ist, die 
Beamten des allgemeinen Vollzugs
dienstes zu entlasten, damit sie mehr 
Zeit für unsere "Betreuung und Be
handlung" haben. Tja, Personalnot 
macht erfinderisch ... -rdh-

Jahre alt- oder- über9e wichflg rst oder wer erhe6tfche 
$ ch wieriskeff{ln a.uf dem Ge6ief der R echfschrefbunB 

haf, der Kahn zwar nichf f<Jr die Au.s6Ndun3 an der 
Voffz. VJ.S.schuLe eln:Jeste{lf wer-den ;er- ka nn aber nach 
k UI'ZeY, ;nfen.sfver Ausbf{dunj .se hr "WohL besfimm-

te Auf3aben ln der An.5 faLt übernehmen und dane ben 
die Z:ert nlltzen .::JeJebenen fa!l.s .seine l'1än3eL z.u behebe::. 
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Auf diesen Seiten haben die Leser das Wort. Ihre Wünsche, Anregungen, 
Forderungen, Kritik und Urteil, müssen sich nicht unbedingt mit der 
Meinung der Redaktion decken. Die Red. behält sich vor, Beiträge - dem 
Sinn entsJJrechend - zu kürzen . Anonyme Briefe haben keine Chance . 

Liebe Freunde, 

seit drei Jahren gibt es 
jetzt die ROSA-ROTE-KNAST
HlLFE Köln. \"ir sind eine 
Gruppe, die Eure Situation 
im Knast, Eure Ohnmacht 
und Eure Kämpfe gegen den 
zum Teil als inhuman er
lebten Strafvollzug nicht 
kalt läßt. Es muß sich was 
ändern in Sachen Knast! 

Deshalb unterstützen 
wir Euch bei Euren Kämp
fen gegen Unrecht drinnen 
und draußen, Nichteinhal
tung der Menschenrechte 
und Übergriffe auf Eure 
Rechte, die es in jedem 
Fall zu verteidigen gilt. 

Vor ca. einem Jahr 
haben wir mit dem dama
ligen Gefangenen Thomas 
Longemann eine Notaus
gabe der Zeüung "Die 
Mauer" außerhalb dez: Ge
fängnismauern herausge
bracht, da Thomas und 
seine Kollegen nicht mehr 
bereit waren. sich der 
Zensur in der )VA Göttin
gen zu beugen. 

Aus dieser Erfahrung 
heraus haben wir uns ent
schlossen, "Die Mauer" nun 
in Köln regelmäßig er
scheinen zu lassen. 
Redaktionsschluß für "Die 
Mauer" ist der 30.6.89. Bis 
dann sollten Eure Beiträge 
(Artikel, Gedichte, Kurz-
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geschichten, Karikaturen 
etc.) hier sein. Schwer
punktthema des ersten 
Heftes soll Psychiatrie im 
Knast und Psvchia trie 
draußen sein. Als durch
gängiges Thema dieses und 
der nächsten Hefte bietet 
sich das geltende Straf
vollzugsgesetz im Vergleich 
zur Praxis an. 

Ihr drinnen entscheidet 
durch Eure Inhalte wie 
gut "Die Mauer" wird. 

Auf daß wir die Mauern 
durchlässiger machen! 

ROSA-ROTE-KNASTHILFE 
Glasstraße 80 
5000 Köln 30 

Betr.: Rot-Grün und der 
Strafvollzug in Berlin 

Nach langer Diskussion 
hat sich in Berlin nun eine 
rot-grüne Koalition eta
bliert, allerdings von gro
ßen Teilen der Berliner Be
völkerung nicht gut ge
heißen. 

Regieren nuh Lügner 
und Chaoten diese Stadt, 
oder sollte man beiden 
Parteien die Chance em
räumen, ob s1e fähig sind, 
diese Stadt zu regieren 
und somit auch aus dem 

Sumpf und Filz herauszu
holen? Warten wir es ab. 

\\las bedeutet es nun für 
den Berliner Strafvollzug, 
unter einem SPD-Senator 
als Gefangener leben zu 
müssen? Ich glaube, daß 
viele Insassen der JVAs in 
Berlin enttäuscht sein 
werden, daß sich die er
träumten Ziele, statt 
Regelvollzug ein offener 
Vollzug, weniger Untersu
chungshaft, andere Voll
zugserleichterungen, mehr 
Urlaub, Ausgang, Gruppen
arbeit, großzügigere Ent
scheidungen bei 2/3-An
trägen u. v. a . mehr, nicht 
erfüllen werden. 

Es wird wohl erst 
möglich sein, wenn der ge
samte Verwaltungsapparat 
in den höheren Entschei
dungsetagen beim Senat wie 
auch in den JVAs generell 
gegen neue Köpfe ausge
tauscht wird, damit tat
sächlich ein frischer Wind 
und fortschrittlicher Geist 
durch diese Etagen weht. 
Ob sich diese Refonn ein 
SPD-Senator leisten kann, 
ist sehr unwahrscheinlich. 

In Wirklichkeit haben 
diese Leute, ob sie nun 
fachlich qualifiziert sind 
1st eine andere Frö.ge. in 
Sachen Vollzug das Sagen, 
und wenn ein Senator seine 
Legislaturperiode durch-

stehen will, so muß er sich 
diesen Leuten fügen, ob er 
will oder nicht, denn diese 
Leute machen leider die 
Politik. Dabei würde sich 
zwangsläufig die Frage 
auftun, was soll man mit 
diesen Leuten tun, wenn 
tatsächlich ein voller Per
sonaltausch stattfinden 
würde? 

Eine Frage, die wohl 
niemand beantworten kann 

_ oder will. Ein seit Jahrhun
derten alter Zopf der 
Justiz kann nicht so 
einfach abgeschnitten 
und von heute auf morgen 
geändert werden, dies muß 
sich jeder nonnal denkende 
Mensch von selbst ein
sehen, und da kann auch 
eine AL oder SPD nicht 
daran vorbeigehen. 

Ich glaube, die ganzen 
Refonnideen werden nicht 
nur am sturen und gleich
gültigen Verwaltungsappa
rat, es wird auch ein 
großer Teil am fehlenden 
Geld scheitern, und da 
liegt der Hund begraben. 

Die Reformierung des 
Strafvollzuges, so wie es 
das Strafvollzugsgesetz 
tatsächlich vorsieht, ist 
bisher auch am Geld ge
scheitert, und kein Senator 
oder Abgeordneter wird 
Wählerstimmen erhalten, 
wenn er für den zu refor
mierenden Vollzug zu Felde 
zieht. 

Wenn natürlich die jähr
lichen Haushaltsmittel von 
fachlich ausgebildeten 
Wirtschaftsleuten, mit den 
Grundsätzen der Wirtschaft
lichkeit eines Unternehmens 
verwendet würden, dann 
wären genügend Gelder für 
die Modemisierung des 
Vollzuges vorhanden, und 
dem Bürger brauchte man 
nicht mehr Steuergelder 
abverlangen. 

\vas wird sich nun für 
uns ändern? Eine Frage, 
die wahrscheinlich nur die 
Götter beantworten können. 
Solange Bürokraten und 
"Postenjäger" das Sagen 
haben, wird sich kaum 
etwas ändern, und somit 
sollte jeder Insasse die 
Hoffnung und Träume eines 
dem Strafvollzugsgesetz 
und modernen menschlichen 
angepaßten Vollzuges be
graben, um so weniger wird 
die Enttäuschung danach 
sein. 

Harald Sirnon 
JVA Berlin-Tegel, TA V 



An die Lichtblick-Redaktion, 

als Strafgefangene zu einer 
zeitigen Freiheitsstrafe 
verurteilt, befinde ich mich 
seit dem 20.6 .88 mal wieder 
hier in l'rankfurt/Preunges
heim sicher verwahrt. 

ln den zuständigen 
Fachministerien und hier in 
der Anstalt machte ich 
mich dadurch unbeliebt, 
daß ich für Gefangene das 
Recht fordere, selbst aktiv 
an den eigenen Belangen 
verändernd mitzuwirken. 
Meine Aktionen und Akti
vitäten zielten darauf ab, 
ein Ge fangenenbewußtsein 
zu bilden und "jede" zu 
sagen, daß sie einen 
Beitrag dazu leisten muß 
und kann. 

Auf alles Erreichte und 
alle MUhen antwortete die 
Institution mit schärfsten 
Repressalien usw., Verle
gung auf eine kleine 
"Sicherheitsstati.on" mit der 
Begründung (vom 22.3.89) : 
"Im übrigen erscheint fUr 
die BeschwerdefUhreein mit 
ihren vielfältigen Problemen 
auch aus Behandlungsgrün
den die derzeitige Unter
bringung auf der kleineren 
Station D-111, die sich 
zudem in der Nähe der 
Zentrale befindet, ange
zeigt" . \'las man darunter 

zu verstehen hat, bleibt 
jedem selber überlassen, 
oder seid Ihr etwa anderer 
Meinung!? 

lch befinde mich seit 
dem l .l . nach einer Unter
brechung vom 23.3.-31.3. 
wieder im unbefristeten 
Hungerstreik hier in Ff./M.
Preungesheim. lch bin eine 
soziale Gefangene und trat 
am 2&.2.89 in einen Hun
gerstreik, um für mich, 
meiner Forderung nach 
freier Arztwahl zu 
kämpfen. 

Am 6.3 . wurde ich 
zwangsweise ins Knast
krankenhaus nach Kassel 
gebracht, weil die Anstalts
ärztin und -leiterin hier 
die Verantwortung nicht 
mehr tragen wollten, nach
dem ich sehr schnell an 
Gewicht verlor und mein 
Kreislauf nicht mehr stabil 
war. Ich unterbrach meinen 
Hungerstreik, verweigerte 
aber weiterhin jede Unter
suchung von seiten der 
Knastkrankenhausärzte und 
-ärztinnen. Am 9.3. wurde 
ich nach Preungesheim zu
rückverlegt. Am ll.3. trat 
ich erneut in einen 
Hungerstreik, diesmal in 
einen unbefristeten "Warn
und Solidaritätshungerstreik' '. 

Vom 23.3.-31.3. unter
brach ich meinen Hunger-

streik. um der Anstalts
leitun~ die Möglichkeit zu 
geben: mich zu einer Fach
ärztin oder einem Facharzt 
draußen zu bringen; eine 
Untersuchung oder Behand
lung durch die Anstalts
ärztinnen oder -kranken
schwestem von der Kran
kenabteilung hier lehnte 
ich ab 22.2. weiterh;n ab. 

Nachdem meiner Forde..:. 
rung nicht nachgegangen 
wurde, bin ich am l.L. 
wieder im unbefristeten 
"Warn- und Solidaritäts
hungerstreik". lch befinde 
mich somit mit zwei 
Unterbrechungen seit sieben 
Wochen im Hungerstreik. 

Meine Zelle ist Tag und 
Nacht völlig überheizt, 
Luft dringt kaum welche 
rein, wenn die Zellentür 
geschlossen ist. Ich mußte 
einen Antrag auf Einschluß 
stellen, weil die Anstalts
leitung mir unterstellte, ich 
könnte ja während meines 
Auf- und Umschlusses was 
von den anderen hier auf 
dieser Sta ti.on essen, ich 
würde keinen richtigen 
Hungerstreik machen. 

Zu meinen permanenten 
Unterleibsschmerzen sind 
jetzt noch Nierenschmerzen 
hinzugekommen. Ich ver
weigerte weiterhin jegliche 
Untersuchung und Behand
lung von seiten der An
staltsärztinnen und erhalte 
meine Forderung nach einer 
Untersuchung und Behand
lung von einer Fachärztin 
oder einem Facharzt meiner 
Wahl aufrecht, wie im 
Schreiben an die Anstalts
leitung vom 3.2.89 be
schrieben. 

Mir wurde angedroht, 
falls andere Gefangene in 
Solidarität zu mir einen 
Hungerstreik beginnen, 
bekäme ich ein Verfahren 
wegen Anstiftung zur Meu
terei. 

Soll ich es etwa ruhig 
hinnehmen, •.-renn man mich 
zur sogenannten "Rädels
führerin" für die Unruhen 
in Preungesheim macht? 
Soll ich weiter diese Zu
stände, die die tatsäch
lichen Ursachen für die 
Unruhe sind, verschweigen, 
damit sie weiter passieren 
können' 

Ich könnte mit diesem 
Thema noch Seiten füllen 
und laß es erst mal hierbei 
bleiben. \Yenn jeder für 
sich alleine nachdenkt, 
sieht er selbst, was dieser 
deutsche Strafvollzug und 
-anstaUen aus Menschen 
machen. 

Mit viel Kraft und Soli
daritätsgrüßen 

Rosi Srisawasdi 
Frankfurt/M.-Preungesheim 

Hallo Leute, 

unseren besten Dank für 
die zwei Exemplare, die bei 
Euch am 6.3. abgegangen 
sind und uns am 20.4. er
reicht haben. Wir danken 
allen, die uns geschrieben 
haben. Es ist eine wahre 
Briefflut aus allen mög
lichen Knästen gekommen. 

Wir werden alle beant
worten, weil ich weiß, wie 
man sich über Post freut 
im Knast. Nur, Brieffreund
schaften können wir nicht 
mit 100 Leuten anfangen, 
das ist zuviel, auch porto
mäßig. 

Also alle, die noch 
keine Post von uns hatten, 
wir schreiben Euch noch, 
und alle, die Brieffreund
schaften in Paraguay haben 
wollen, wenden sich bitte 
(in deutsch) an: 
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Die Rundschau 
Postbox 30 78 
Asuncion - Paraguay 

Neues für alle 
Postbox 7 61 
Asuncion - Paraguay 

und (in spanisch) an: 

Diario Hoy 
~larical Lopez, 
Oficina Central 
Asuncion - Paraguay 

Diario ABC, color 
Oficina Central 
Yegros 
Asuncion - Paraguay 

Die werden Eure Briefe 
bestimmt veröffentlichen. 
Außerdem bitten wir Euch 
sehr herzlich um folgendes . 
Ein Berliner ist hier in den 
Knast gekonunen und fühlt 
sich sehr allein. Vielleicht 
schreibt ihm mal jemand 
von Euch: Detlef Franke, 
Prison National, Tacumbu, 
Asuncion - Paraguay. 

Am Mittwoch haben wir 
wieder Sozialamt- Stamm
tisch in unserer Kneipe 
" Silvi.as Bierstübl", wobei 
die \~irtin Silvia allen So-
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z"ialhilfeempfängern von un
serer Gruppe auch ein ko
stenloses Mittagessen spen
diert. 

Nir denken an Euch, 
hoffen. daß lhr bald den 
Weg in die Freiheit schafft, 
die hier grenzenlos ist. 

Viele Grüße, 

Euer Teddy 
(Manne, Günther, Silvia, 
Gerald, Orlando, Hans, Fer
dinand) 

Detlef Kratz 
Postbox 28 52 
Asunci.on - Paraguay 

An den Lichtblick ... 

"Papi, ich hab' dich doch 
lieb" 

Kinder können wie Engel 
sein, und auch Engel 
weinen, wenn auch nur 
heimlich, erst recht, wenn 
ihnen das widerfährt wie 
hier vom Verfasser geschil
dert. 

Sind wir überhaupt a lle 
Engel? Gewift nicht! Jeder 
Mensch kann mal ins Ge
fängnis konunen, und ist er 
erst einmal dort, so fangen 
die Probleme an, aber nicht 
nur für ihn, er leidet nicht 
allein, am schwersten ist 
seine Familie, die er zu
rückläfH, betroffen, Frau 
und Kind oder sogar '<inder, 
sie sind nämlich für sein 
Scheitern mit verurteilt, 
der Richter aber kann da
nach nicht gehen,· er tut 
doch nur seine Pflicht. 

Der nun Verurteilte 
möchte aber auf keinen 
Fall seine Familie verlieren, 
also stellt er Anträge zur 
Aufrechterhaltung seiner 
Ehe, indem er damit 
beginnt, sie zur Sprech
stunde durch Antrag zu 
laden. 

Viele Besuche, denen 
ich selbst beiwohnte, sind 
tragisch, und jeder Besuch, 
ja jede Familie ist ein 
Schicksal für sich selbst, 
ich erlebe es inuner und 
inuner wieder, wie schmerz
lich und traurig solche Be
suche sein können, erst 
recht wenn es heißt, die 
Zeit ist um, verabschieden 
sie sich. 

Anfangs begrüßt man 
sich mit Tränen in den 
Augen, das Kind klammert 
sich an den Hosenbeinen 
des Vaters und fragt gleich 
"Papi, wann konunst du 
heJm?". Auf diese Frage 
nicht gefaßt, muß er, um 
eine Antwort zu finden, 
selbst erst mit den Tränen 
kämpfen, ehe er antwortet: 
Bald, mein Kind, sehr bald. 

Er weiß, daß er sich 
und seine Familie belügt, 
aber was soll er tun? Die 
Frau schweigt und schaut 
das Kind traurig an. Soll 
sie sagen, sein Vater hat 
gegen das Gesetz verstoßen, 
das hier ist ein Gefängnis, 
und es wird noch Monate 
oder Jahre dauern, ehe er 
wieder daheim sein wird. 
Das Kind würde es nicht 
begreifen, nicht verstehen, 
noch nicht. 

Beide treten in die 
Rolle eines Schauspielers. 
Meist heißt es dann, dies 
sei ein Krankenhaus oder 
Vati muß hier arbeiten. Das 
Kind weiß doch nicht was 
ein Gefängnis ist. Doch 
Kinder können oft sehr 
neugierig sein und wollen 
partout alles wissen. Sagt 
man die Wahrheit, so kann 
es passieren, daß für den 

Kleinen 
früher 
\'lelt 

oder die Kleine 
oder später eine 

zusanunenbrechen 
könnte, ja mehr sogar, es 
könnte einen Schock fürs 
Leben erleben. Man ver
sucht also mit Notlügen 
dem Kind gegenüber es auf 
diese Weise zu schonen. 

Küßchen über KUßehen 
gehen über die BUhne, dem 
Betrachter konunt es wie 
ein Schauspiel vor. und 
doch ist es Realität. Um
armungen folgen, das Kind 
glaubt, daß Papa bald 
wieder daheim sein wird. Er 
fehlt doch so sehr, kann er 
nicht gleich mitkonunen? Es 
begreift ja nicht, daß es 
nicht geht, nicht machbar 
ist. 

Die Zeit ist um, wird 
von dem Beamten gesagt, 
wollen sie in 14 Tagen 
,.n.ederkonunen? Nun weint 
das Kind, will seinen Papa 
nicht loslassen, Papa, bitte 
komm' mit. ein innerliches 
Flehen ist zu bemerken, 
"Papa, ich hab' dich doch 
lieb". 

Die Frau wendet sich 
ab, um ihre Tränen zu ver
bergen, auch er soll diese 
nicht sehen. Das Kind je
doch bemerkt dies, umarmt 
nun die Mutti, und obwohl 
dem Kind selbst Tränen in 
den Augen stehen, sagt es, 
Mutti, bitte nicht weinen, 
Papa konunt ja bald heim. 

Welch trügerisches Hof
fen, mein Herz krampft sich 
zusammen, und ich höre 
noch lange die Worte: 
"Papi. ich hab' dich doch 
lieb". 

Harri Stiebert 
JVA Berlin- Tegel. TA lll E 



Betr.: \1itteilung, zum Stand 
der "Knastlohnsache" 
ausgangs Mai 1989 

Nachdem ~r Anfan~ 

September mittels der UN
Resolution 1503 bei der 
UN-Menschenrechtskommis
sion mit unseren Klagen 
gegen die verschiedenen 
Justizministerien der Bun
desrepublik anliegen. die 
Zahl der Mitl<ämpfer/innen 
aus den verschiedensten 
l<nästen quer durch die 
BRD bis ~1itte Oktober 88, 
trotz enttäuschendem An
lauf sehr angestiegen war, 
richtete man beim Office 
des \!ations Unies a Geneve, 
Palais des Nations, CH-1211 
Geneve 10, für uns ein 
Sammelaktenzeichen (G/SO 
215/1 GER FED) an und be
auftraqte die Subcommission 
on Prevention of Discrimi
nation and Proreetion of 
Mtnorlties unter Mr. Jakob 
Th. Möller mit der Bearbei
tung unserer Sache. 

Inzwischen ist die Zahl 
der dort Klagenden auf 
fast ~00 angestiegen! CUnd 
wie sich bisher zeiqte, 
ließen die Eingangsbestäti
gungen der Klagen nur 
unter vier Wochen auf sich 
warten.) 

Aufgrund der von Genf 
angeforderten Stellungnah
men der Justizministerien, 
und um eine sichere Verur
teilun~ wegen Vergehen und 
Verbrechen gegen die UN
Menschenrechtskonvention, 
Artil<el der lLO, UNESCO 
Minima u . a . eventuell ab
wehren zu können, wurde 
der Bundestag unverzüglich 
aktiv (Bundestag-Druck
sache ll/369L vom 8.12 .88 
- Sachgebiet 312) und P-e
schloß u. a . folgende An
derungen, die nach Artikel 
5 am ersten Tag des auf 
die Verkündung folgenden 
siebten Monats (Juli 1989?) 
in Kraft treten sollen: l. 
(-) . 2. (- ). 3. § 200 Abs. 
1 StVollzG: "Durch die An
hebung des Entgeltes in § 
200 Abs. 2 5tVollzG von 
bisher 5 auf 6 % der Be
messungsgrundlage und da
mit auf 20 % der bisheri
gen Bezüge, soll der Ge
fangene eher als bisher in 
die tage versetzt werden, 
durch Ansparung des not
wendigen Überbrückun~sgel
des fllr die Zeit nach 
der Entlassung zu sorqen. 
~ach der obigen Reqelung 
sollen der Besitzstand des 
Gefan~enen voll ~ewahrt 

bleiben und ihm darüber 
hinaus ein kleiner Teil des 
Ergänzungsbetrag es beim 
Arbeitsentgelt zusätzlich 
zur VerfUgung stehen: der 
größte Teil der Erhöhung 
soll dage~en dem Überbrük
kungsgeld oder Eigengeld 
zufließen. 

Diese geringfügige l(or
rektur bei der Aufteilung 
des Arbeitsentgeltes auf 
das Hausgeld und das Über
brückungs- bzw. Eigen.~eld 
sollte als \oJeichenstellung 
für die zumindest mittel
fristig vorgesehene weitere 
Erhöhung des Arbeitsent
geltes in § 200 angesehen 
werden. Eine weitere Er
höhung des Arbeitsentgel
tes nach § 200 soll dann 
in jährlichem Modus jeweils 
20 % betragen, bis der 
Ausgleich an die ortsUb
liehe Eckbelohnung (Durch
schnittslohn in der freien 
Wirtschaft) erreicht worden 
ist. Die Aufteilung_ soll 1/2 
Hausgeld, l/2 UberbrUk
kungsgeld betragen. 

Stellungnahme der Bun
desregierung: 

Die Bundesregierung 
stimmt dem Gesetzentwurf 
des Bundesrates über die 
Anhebung des Arbeitsent
geltes zu ... 

Der Bundeskanzler hat 
am 8.12.1988 an den Prä
sidenten des Bundestages 
(- 121 (131) - ~1.302 -
5tr. 118/88) mitgeteilt, 
gemäß Artikel 76 Abs. 3 
des Grundgesetzes die im 
Bundesrat in seiner 592. 
Sitzung beschlossene Ände
rung des Strafvollzugsge
setzes dem Bundestag zur 
Beschlußfassung zuzuleiten. 

Federführend ist der 
Bundesjustizminister. - gez. 
Kohl. 

(An. 5: diese Vorschrift 
regelt das lokrafttreten 
dieses Gesetzes. Im Hinblick 
auf die infolge der Ge
setzesänderung notwendigen 
organisatorischen Folgen 
für die Justizvollzugsan
stal ten, soll zwischen der 
Verkündigung und dem 
lnkrafltreten des Gesetzes 
ein Zeitraum von minde
stens 6 Monaten liegen - · 
siehe oben 3. Abs.) . Unge
achtet dieser Anstrengun
gen seitens der Bundesre
gierung, wurde mir mit 
Datum vom 17.l.89 aus 
Genf mit~eteilt, daß dort 
derzetttR "die geri.chtlich 
relevanten Punkte zur An
klage der Justizministerien 
der BRD zusammengefaiH 

werden" , das heißt a), dafl 
unsere Klage(n) nicht ab
ge".'iesen wurde(n)! und b), 
daß alle Justizministerien 
unsere K1a~e(n) nicht ent
kräfigen konnten! 

Doch da die volle An
gleichung nach diesem Plan 
noch bis etwa zum Jahr 
2000 dauern würde, mir -
und bestimmt nicht nur mir 
- das zu lange geht, werde 
ich nun ein Papier für eine 
zweite Welle nach Genf 
ausarbeiten, um eipe frü
here Angleichung anzu
strenQen, etwa bis 19951 

Denn-daß unsere Forderun
gen berechtigt sind, wurde 
dadurch bestätigt, daß ja 
nun die l<nastlöhne bis zu 
100 % angeglichen werden 
sollen (wir hatten 70 bis 
80 % in den Raum gestellt 
gehabt!) 

Und daß das, was den 
Gefangenen erst etwa 2000 
zugute kommt, uns i.m Hin
blick auf die so oft stra
pazierte Gleichbehandlung 
auch somit schon jetzt zu
steht, zumindest in einem 
kürzer en Zeitraum als sei
tens der Bundesregierung 
vorgesehen, steht außer 
Frage! 

Auch werde ich bei die
sem zweiten Anlauf nach 
Genf das leidige Renten
problem in Angriff nehmen! 
Versuchen, eine \oJendung in 
der Sache zu erreichen, 
daß uns die Inhaftierungs
zeit zumindest als Ausfall
zeit in Anrechnung ge
bracht wird. 

Und was das Lohnaus
gleichsbegehren bei der 
Europäischen Menschen-

rechtskommissten in Stras
bourR anbetrifft, liegen wir 
dort nun inzwischen auch 
schon mit mehr als U Per
sonen an. 

Doch da es sich dort 
nur um Einzelklagen han
delt, die Aktenzeichen per
sönlich sind, nützen sie 
niemand anderem. Lediglich 
was ~r im Hinblick auf 
meinen Artikel im Licht
blick Sept./Okt. 88, S. 19 
und jan./Febr. 89 S. 18/19 
erfreulicherweise abwei
chend erfahren durften ist, 
daß die deutsche Version 
der Klage genugt, Deutsch 
Amtssprache ist und es zur 
Einlegung der Klage keines 
Anwaltes {mehr) bedarf. 

Nach Artikel 58 der 
Konvention werden die 
Kosten der Kommission und 
des Gerichtshofes vom 
Europarat getragen; Art. 
52: Das Urteil des Gerichts
hofes ist entgilltig; Art. Sl.: 
Das Urteil des Gerichts
hofes wird dem Ministerko
mitee zugeleitet, das auch 
seine Durchführung über
wacht. 

Bisher im Lichtblick er-
schienene Artikel zur 
Knastlohnsache in 1988: 
jan./Febr.. S. 12/13; April, 
5. 2; Mai/juni, 5. 18/19: 
juli/Aug., S. 16/17. Zum 
Lohnausgleichsbegehren: 
Sept./Okt. 88, S. 19; 
jan./Febr. 89, S. 18/19 
05); März/April 8G, S. 
18/19. 

Ewald Rernmler 
Postfach 500 
7000 Stuttgart 40 

Ne U d'ltbU,ksre.,Je 
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' &u L:nu ß .. ., k, fl. 6. 
1 Nr. ~20 00 - 10'- 8LH 

1 ~r ... e r k .. r,Js verj• sscrt: 
U,hfbLfck .S~nJuicco"io 
31·00- ·132. · f.O:?; .' 
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Der Umbach ist zu seicht 
Heftiger Unmut in beiden Koalitionsparteien an der Justizsenatorin I Sie wird für 

zaghaft, ängstlich und risikoscheu gehalten I Personalpo/Hik verhindert Reformen 

Untersuchungsgefangene 
schlechtergestellt als Verurteilte 

Senatorin Limbach gegen neue Gefängnisse 

Ju.hl-tRJt<lrm Juna L1mN<'h <teht t1n~e-tel1t. D~r M•nn be1ßt Hur•t 
unter Bc<rhull. Partelen,~nw,·r Dcten. ~>t sell ~0 JJhren 10\Strat 
von Al. und SPD bt> h10auf Lur ,,,IJzug tJllg und Jcrzcmgcr Lencr 
hoch>ttn Funltl\>rur"'t-.:nc >1n.l J,•r FrtrS->ln~tr.ln't•lt Ha~enfeld tn 
,unbaucr "'as dte StrJfwllzugs- Sr.lii.!Ju. Dcten j!lllln d~n Kw.cn 
pohul derSenJtorin httriftt Dreh- f<>rt<.:hnnlicher Str3fvoUzu~.C\· 
und Ansclpunkt sind dtc tn der 1\o- P<'rten 3h eine Art S~mboli'i~ur. 
~Iinon>' ewnbarung fe,tgde!:ttn •~<II er be~ann1 dJfllr ~>t. d•l\ er 
Rtf,>rmen dC> Krtl>tv.c,en.. DJI\ n>J.:ht ""-'cr-.~t O.><:hdldU,fll· 
d~t HJtun,u:te-n 'l'*n htute ;,uf 'cn.:n~.,nn ltm~j~h enL~hr\.'\1 ~1\.h 
mN&tnum!d,rem~lt "<rden~on· cJnz N'lloubt ~·~•n .!1~-.:n \IJnn. 
nen. da,on geht in.Jcr SPD un.! AL ;.,ttl ••tienlundli v.Jr. da!\ t-l\\1· 
memand JU>. Er~~> J.tlet "er Jen na.:h "hcn thm un.J den Jlten Hardlinern 
z"eimonaug~r .Am1>U1t J~doch in der Ju,tmernltung ganz 
ri:hrunt,v.tl!.<!nde Si~nJI~ did.ei· ,.;hncll zum oil~ntn 1\ontikt kom· 
nen Zv.-tlltl dJr:tn IJ~>Cn. dJ:I der I m<n \\Ur.:le- unJ den l'olll .,. JUt 
r<>~·~runt S..n.lt ~1< Reformen ~e1ncn Flll bJben s,, zum B<"ptel 
cm;th.m tn An~nfi n1mmt ..;a.:h· nm J<m !Jnp•Jhn~:n fruheren Ltl· 
Jem dJ"'n n"hl~ zu 'purtn "~Ir. tcr Jer Abte1lun~ V iur Strat',••ll· 
l.onMn >!.:h PdrttltO\trtretcr unJ IU8. SenJt-Jiri~cnt Ku.n Bun~. Je-· 
BJ>!> n1.ht mehr~,\ erJJdll> ~r· -.cn rc-triku\t p,,J1til. ~um B<uiff 
"ehren. dJ~ d~ StnJl•"ln ut>tl· "urJe Bang \\urJe 'on L1mba.:h 
hJupt l.c1nt Rcl.,nntn .tu>h".,uen l" Jr \cr,..>tzr. um dlc Ahle1lun; 111 
"tll oder nur ,_,J.:Ilc ',,n denen l.ei· tUr Zr \II· und dndm·> Re<ht 3Ufzu· 
nu 1\J' merl.t. 1:-Jucn. eroberte "'h aber kurz d3r· 

Rumpf d~r Abt~lun!! SI ruh <liiLu~ 
\\Ur.!~ der Amt;nchta ChnMoph 
Flil~~~ tum L~11cr erlmon. Flügge 
t't Lmru•hrigr~ Milghcd der Ar· 
~ti>S<II>('m,..;luil S.malclcmolr.J· 
n~chcr Jun,len und F~un.J des fru· 
heren ONNaabanwalts und Jetzi· 
~en Ju,tiN~Jl\.\el.ret.lr> Wolfgang 
S.:homhur~ Be1de gehen 10 SPD· 
u.n.! AL· Kw,~n Jb ilrerh•upt mcht 
n,i~<>lr,'Ud<~ und "tr.kn fur cknk· 
t'l . .u un~\.~tt: .. ~t ~~h3ltC'n. \\.L't d:!s 
>\ufknJckcn >crl-ru,teter Strul.tU· 
rcn betrifft. Flü~ge halt die Refor· 
nttn nur durch !Jn~~~>lrn~e Uber· 
zeueun.:~rbcn \On \ cr-'31tun~·· 
u1.,.f ~>tnut•r~ium für .lurch
-.:mhJr 

{0\\1. _Dor l ntersuchuns;sllaft•oiiLu~ 
Ist nach ,.je >or ein Stielldnd aller &mU· 
hun~en um t!ne Refonn dr\ \'oll~uge~". 
'teilte Justl/\to.atorin Limbach (SPOl rur 
Eröffnung dtt Taaung der -BundesH•rol· 
nla:un~ der \n\talul•iter im Strafrollzug• 
Im JohannJs,tJfl ln Spantbu am \loata)l 
abend fest. 01• ~·eranstaltuog 10itd noch 
hb zum Wochenende dauern. 

ln der .!lltash~hen Pra~" 'e1 der l n· 
te~uchungssef•ngene fast unmer d~ut· 
h.:h s.:hlecht<r&e,tcllt ds der \Chon \Cf· 

urteilte StnftJtcr. obgtekh rur ihn die 
Unschulds"ermutung gehe Es se1 
höchst bedauerlich. daß dte Bemühun
gen um \ 'e rbcs,erungen auf dtcsem Ge· 
btet seit JAhren n!Chl voran~co.ommen 
se1en. Die Jusut>cnatorin fordeoe. den 
Vollzug der untersu.:hunJsh.lfl endlich 
~uf eine tragfJh•8< geset11ichc Grundla· 
11e zu stellen 'leben dem Ge~etzge
bunss• erfahren mußten zu~tzlich eine 
Re1he \On pr~l.llschen S~hnuen erfol· 
&en - so der .>\bbau de' lJsulnd1gen 
Dauereinschlusses von Untersuchungs· 
ll<fJngenen. mu dem d1csc ~egenOber 
StrafgefJn~enen dcurhch benachteihtH 
\\Orden. O.!Tuber hmlus ~et an emc Er· 
.. euerun11 des Beratung>.~nsebotes ms· 
bewndcre !Ur Suchlmlltel~bhangrge zu 
denken 

Im Strai>ollzu& bekannte s1ch die S 
natorin 1u der t\ufgabe. >tr.~llällig g 
-..ordene Mtn$Chen mbgh~hst ohr 
Freiheitsentzug zu resodali>ieren. ~ 
~teile sich das Verhältnis •on iJeschlo 
senem Vollzus z.um offenen Vollzug in 
mer nO<:h ab ungleichgewichtig d• 
obgleich nach dem Willen des Gese1 
gebers der otTcne Vollzug der Regelvo 
zugsein rollte. Senatorin Limbach v 
darauf hin. daß sich nur 500 \f<lnner 
offenen \'ol!z.ua bef'anden acgenüb 
2100 Mlinnern im geschlo<>cnen Vo 
zug. Dam1t ~omme nicht cmmal jed 
rünfle männliehe Gefangene in den c 
fenen Vollzue .\Vir wollen versuche 
durch kletne l>urzfristige Schrme u1 
~odann in grollerem Umfan& auch m 
telfristig eine Veränderung zur Steig 
rung der Llhl der im offenen Voll:t 
untergebrachten Inhaftierten 1u bew 
kcn·. erUillle d« Jusuncnatonn 

Hinsichtheb der Bauplanuns 1m Str, 
vollzug kündigte sie an, auf weite 
Neubauten weit~ehend zu verzieht< 
l·ller sei die Frage zu stellen. ob tatsäe 
.1ch modernere und neue Gel"o1llgnisba 
1~n der eigentll•hcn Problelll3ttk em 
~ur RcsOliah>rcrung ausgenchtelen m 
demen Vollzuges entsprechen 

Am dcutlt.:h,ten "ird Jte~ durch JU( cntschttJenJe Btrekhe ••tner 
.l:t Pu-o!Ulpolu:l. der Scn.wmn 3htn Al-tt•lun.~ zurll.:~. <OZIJie 
..>,u,ctr<.:hnet der ~bnn. dcrturJtt D1cn,tc. S!r3!\ U<tre.:I.UM und 
SPÖ IR s.~h•n S!To~l\ ,•llrug :tm Gn•Jtn~hN.i< 0.:~ Grund 
m.ulcebli.:h,ten an <.Jen Ko•lmons·l v.uum Mt Bun~ uberl3,scn ~>out· 
'erh3ndlungcn btltih@t "Jr und dtn. Er haue Jn~e.lroht. 'Or dem 
d<r 10 den AUitn du AL ~J, ab~olu· \'~r\\altun~sgcncht zu I.IJ~cn. 
ttr GJtlnt fur dtc RdQrmc~ ph. 'llotnn er n:•ht311Se~sscn be~h•f· 
Y.JTdl! m,.;ht mtJI!'r Ja~~~z, tNJ1tung Hi~ '-'ttde F 1r d ·n \lfOiiebtn.:n 

ANr t\ L und SPD "''IIen nH:ht 
'1~.~r JJhr~ "an~n. h1!\ ,h,:h in d\!n 
1\n.l,ten ~"•s tut. 01e Ot,ku>>~<m 
in den PilllCt·F~thau~,chu:~ ... c-n i~t 

bereu.- '""'cu g«<•r~n . .!JB d1t 
.~fisere \llr ~en 1\oaluion~us<chuß 
- 3U.:h K.O.·Ausschuß ~cnannt
gebrachtv.crden soll. wenn die Re· 
formen nt,ht alsbald 1purbJr von 
D.:ten und 1nderen in' er.~nt,.onli· 
.:R<r Po''''''" m> Rollen ~ebl'3.:ht 
v.erdtn ~onnen. D1r AbJ,"ung des 
Moabner Stcherhemleners AStrath 
und dtt der Tegeler Sicherheits· 
truppe "~re d3lln nur nCICh eine 
Fra~e' •n ~urzer ZN. p/11 

(Der Tagesspiegel vom 27.4.1989) 

(Der Tagesspiegel vom 7.6.1989) 

H äftlingsvertreter kritisieren Kluft 
zwischen Vollzugsgesetz und Praxis 

Zwei Häftlinge vom Vorwurf d• 
Gefangenenmeuterei freigesprocl 
Zeuge war sich nicht mehr sicher - Ausbruchsversuch gescb. 

.zu w enig Haftloc.kerungen" und schlechte finamielle Lage bemängelt \\lle das Hornbefaer Scbie8en ist nach dem 
gestrigen UrteU einer Moabiter Strafkammer 

Dle lnSMSenvenretungen einiger Teilanstal
ten des Tegeler ~l!ngnisses haben jetzt in 
einem gemeinsamen Papier die Kluft zwischen 
der TbP.Orie des Stnfvollzngsgeselzes und der 
Praxis ln der Halt kritisiert. So b.men etwa nach 
einer Umfrage der InSAssenvertretung im Te
geier Haus \1 von 14i beiTagten ~langenen 
75 ketnen V ollwgsplan.. der nach dem Gesett 
die Beha.odlungsmaBnabmen zur Resozialisie
rung enlhalten soll. !':ur acht Gefangene 
,."rden laut Umfrage auf eine Enllauung nach 
zwei Drillein der Haltu,it vorbereitet, was nach 
dem Geseu bei entsprecheoder · Taualicbkell 
möglich i.sL 

Als besondett ..:.hlecbt schalzen die Halllinge nicht nur e.in geplanter Ausbruch aus der 
Ihre linanzielle Situation ein. Der durch$Chnlll· Jusllzvollzugsansl4ll Tegel am 12. September 
liehe TageS\·erd!enst eines Gefangenen liege bei 1987 ausgegangen, sondern auch die viert.!g!ge 
7,50 0!-f. Ksitlsiert wird oucb die fehlende gericbtl!cbe AufubeltWig des Felles: Die von 
Absieheruns ln der Rentenversicberung. Unter vier HAitllngen lm Moraengrauen jenes Tages 
diesen Umstindeo könne der Gefangene weder in Angrif! genommene Flucht scheiterte noch 
IOr seine Famllle sorgen noch seine Schulden innerhalb der Allst.altsmauem, und der Prozeß 
abtragen. den dwcb seine Straftal verursachten gegen zwei 33 und 42 Jahre alte ln.111ssen endete 
Schaden ausaJe1chen oder gar eme AJtersvor· mit einem Freispruch vom Vorwurf der scllwe· 
10rge tref!en. Es gebe zwar zur Linderung vtJD ren G<-fangenenmeutet'el. .Wu könneit uns nur 
hoher Verschuldung die Gust.w-Radbrucb· damit trösten, da8 Gotl se.i Dank nichts passiert 
Stiftung. Diese habe aber nur einer Minderbeil ist•, lautete das Fadl des Gerichtsvorsitzenden 
der Gefangenen bellen kennen. mit Blick auf die bei dem Unternehmen 

An der derzelllgen Praxis des Wohngruppen- einieutzte scbatfe Pistole. 
\'Ollzugs {Inden dle Insauenvertreter wenig Die vier Gefangenen. nach Elnschlitmng de1 
~lallen. Er sei dUJ'ch Jmmer mebr Ein~brln- ~richts durchaus Experten, ba~n sich mlt 
kungen durch das Sicherheits· und Ordnungs- pusenden Ger!tscha.lten gnlndllcb auf Ihr 
denken• gelcenoteichnel. Die einzerneo Eta11en Vorhaben vorbereitet. Das Efiebnls ihrer Be
selen strikt gelleneinander cbgescboUeL so daß miihungen war ein Nachschlüssel sowie el.ne 
.das zwanah4lte Leben auf Gruppen von 30 Jrrw. selbstaelertigte Steckleiter. Als Arbeitskolonne 
I.S Ge!angenl!n reduziert' 5e1• Die Justiz.,erwal- getarnt. einer der Hililinge war mll OieD$t· 
tung wollte 1l<:b gestern auf Anfrage noch nicht mQtte Wld grauem Acbeitsk.ittel &mtlicb auf
tU dem Pdpier der Gelang•·nen äußern. bt~ getreten, erreichten sie noch das erste Et.ap-

penziel. Doch an der 'ZU \lbe...,.indo 
brach die Leiter und die MliDJuo 
Rückzug in Ihre Zelle an. 

Der einzige AugenU:uge des Ge 
ein Justl%voUzugsbeamt~r. der au! 
turm seinen Dienst ve~ben ha:t.U 
Mi!.nnem mlt Tränengas Wld ein 
Schach gehalten worden war. Se 
mit der er den 42jlihrigen Anaekla1 
der Teil.aehmer an der Fluchtakti• 
hatte. wu gestern Mch deJl 
Gerichtsvorsitzenden .xusamm• 
Von sich. aus habe der Zeuge pil 
det. er könne nicht mlt Sicherheit 
Allgeklagten als einen der Täte 
kennen. 

DarallS eraab sich !Ur die Kam 
weiteres Argument lü.r einen F 
jOngereo H8.1tllngs, der ln einer 
bang mit dem Mitangeklagten gel 
war. Der Beamte war an zwei vor. 
Verband!Wigstagen bereits gel 
was h1r den Staatsanwalt Anlaß w. 
von drei bezi.ehungswe~ vie 
beantragen, ehe auch er 'Z\IIeut r 

Die Ge!angenen~rtreter "''enden sich auch 
gegen . dle nach ihrer Ansicht tu sparliebe 
Gewii.hrung von \·ol!tugslockerungen. dle der 
Erprobung des H!flllngs und der Pflege seiner 
sozialen Kontakte dienen sollen. Bei der 
t.:m!rage in Haus VI seien nur drei Gefangene 
zum Halturlaub und ~·el Hältlinse zu Ausgän
gen tugelassen i""'ben. Auch ml\ dem Son
derurlaub zur Vorbereitung der Entlassung wird 
nach Ansicht der H8.1lll.nge viel tu sparsam 
umgegangen. lnn~rhalb von sieben Monaten 
seien •us dem Haus \1 26 Gel<tngene ohne 
ein~n T•a Ausgang oder Urlaub 4U~ der Halt 

(Berliner Morgenpost vom 19.5.1989) 

Kommission 
plädierte. 

(Die Tageszeitung vom 26.5.1989) 

entlassen worden. .häwig nach 14ngjdhrlgen 
freihell~~tralen·. 

(Berliner Morgenpost vom 23.5.1989) 

Dreieinhalb Jahre Haft für 
Geschäfte mit Häftlingen 

Einst wachte er uber Strafgefan. 
gene, jetzt muß er ~lbst hinter Git
ter, weU er sieb aur CiM<:hatle mlt 
Häftlingen eingelassen hat: Eine 
Moabiter Strafkammer verurtellte 
gestern den ehemaligen JustizvoU
zus,sbeamten Detle! B (37) wegen 
verbotenen Rauschglftbesitzes. un. 
erlaubter Lagerung von Spm~i· 
rtoff, versuchter Stratvereitelung 
und Hehlerei in drei Fillen zu drei· 
einhalb Jahren Gefängnis. 

Nach tJberz.eugung des Gerich~a 
ha.t:te Detle! B . dHI lnhaftie1Wl 
Wol!pnc S. in der JV A Tegel ken
ne111elemt Als S. un Jahre 11183 
entlaaaen wurde und Geld für el.n 
geplantes Lokal benou,te. sprach 
er seinen ehemaligen Bewach er an. 
.Der ~Ule ihm 10 000 Marlt als 

Darlehen an. allerdings nur eegen 
S1cberhe1L Doch die euwge St
cberbeit, d1e Wolfgang S bieten 
konnte, war em KiloiT'Imm Ha· 
schisch, das er Detlef B ubergab. 

Als S. nach einigen Monaten in 
Freiheit erneut nach Tegel .unwe
hen" soßte, woUte er sich mit Hilfe 
des Angelc.Jagw1 zum Freund der 
Justiz aufspielen; Dellef B. ver
steekte e111e Ladung Schwanpul
ver im Knast. und Wolfgang S. ver· 
net das V ersu-ck Aber dle Rech
nung gifiC nicht auf, S kam doch 
Wieder hinter Gitter. 

Außerdem hat der JVA·Bnmte 
nach Überzeugung des Gerichts 
dreimal D1ebesgut, das ihm Wolf. 
gang S und Kumpane br.~chten. 
als Hehler abgesetzt. Dletnw" Trei
ber 

prüft Haft
Bedingungen 
Im Rechlsausschuß des All

eeordnetenhauses kiindrgte 
gestern JusUzsenatorin Jutt:i 
Lunbach (SPO) die Einset
zung einer Kommission an, 
dU! d•e Ha.l\bedmgungen in 
der Frauenhaf\anstalt. prufen 
soU. Es gehe vor allem darum. 
festzusteUen, ob mehr Frei· 
gang und andere Erleichte
rungen zugelassen werden 
könnten. ohne die Sicherbett 
zu beeintrachugen. 

Die Sensterin bezweifelte 
auch. daß dle deneitige atren· 
ge KontroUe der fiirdieweibli· 
eben Gefancenen bestimmten 
Post notwendig sei. Die Bera
tungen werden in der nach· 
sten Sitzuna fortgesetzt. 

Außerdem bttchirugt.e sich 
4er Ausschuß mit Pline.n zur 
Andi!NIIg des BezirltsverweJ. 
tunpgesetzes. MM 

Sicherheitschef Astrat 
Der berOchtigte stellvertretende Moabiter Anstaltsleitm 

gegen Versetzung steht zu befürchten I Justizpresseste 
Nach Informationen der taz hat die 
Senat~\erwaltung für Justiz jetu 
dte Versetzung de~ beruchtigten 
M.cll>cruclenden \foobller An· 
st.llblencr und Sichcrhcn,.;hef Ast· 
rath angeordnet. 01e Versetzung 
u.urde jedoch noch nicht au;ge· 
fuhn. 'llo·eil sie ge!!en den Willen von 
A;tnltb erfolgte. Es ~teht zu be· 
filn:httn. daß Astr.~th, der immer
hin den Rang eme. Regierungsdi· 
rcklor> hat. gegen d1e Anordnung 
unter voller Ausschöpfung des Be· 
amtenredtt' recluhche Sehrine un· 
ternimml und damu dte Oun:bfüh· 
rung~rVe~ungbloc~ieo. Wo
hin A>tnnh abkomman<litn wurd~. 
war mcht m Erfßhrung w bnngen . 
D1e Ju~uzpre'"~"clle \erweigcne 
auf Nachfn~ge-wie bei Per.onal
angelegenheiten ubllch - icfliche 
Stellungnahme. ""rath gilt unter 

Gefangenen 3ls be>tgchaßtcr 
Mann Bei den rOI·frünen Koali
liom,erhandlungen übcy per<.O
nelle Ko~uenzen tm Strafvoll
tug 11111rde ><:m l"ame so haufig 
genannt w1e kem anderer. daR erab· 
gelöst werden muß war Kon\ens. 
Uber Mtrath> Methoden tst in dc.r 
Öffentlichkeu nurdeshalbsowenig 
bekannt. "eilcr~1e sieb n~.:ht1\0ich· 
6agen läßt. Der langjährige Heraus
geber des 'Kna5tblaus·, Ralf·Axcl 
Stmon. be~chrlcb >ie als •\lluisch• 
und "'urde d•fur bestraft. Astraths 
Karri~re beyann 1919 1n Tegcl. wo 
er d!C bc:rilehligc S!Cherhe11>· 
truppe. >On den Gefangenen auch 
.,ch.,orze Garde· genannt, auf
baute. Ote Parteliierung der An· 
>talt durch Zäune gebt ebenfalls auf 
>e1n Konm v. IC daß sich dlt Oefan
~cncn nur IIO('h mit •lauf'C:heinen• 



~n 
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Hochsicherheitstrakt 
wurde geschlossen 

Künftige Nutzung noch nlcbt endgültig geklärl 
Ocr umstrittene Hochs!· plauen war !ur Gefangen,• er· 

e herhellstrakt in der Jusll~· riebtel worden, die wegen ter· 
volltugsanstalt Moabll Ist ror!stischer Cewalltaten lnhal· 
endgültig geschlossen wor· llert smd. Später saßen dort 
den. Allein die geringe Bele- aber auch andere Hallhnge, 
gung in der Vergangenhell .deren besonders gesicherte 
habe gezeigt, so JusUzspre- Unterbringung "·egen erhöh· 
eher De tlev Achbammer •• daß ter Fluchtgefahr notwendig er· 
die Fortführung eines derart!· schien·, wie dte Justuverwal· 
gen Bereiches dringend au tung dazu erklarte. 

Oberd_?nken gewesen tst". • Dte beiden letzten Gelange
. Daruber hmaus soUe deul nen im Hochstcherheitstrakt 

heb gemacht werd.en, daß .zur waren Angelika Coder und 
sicheren Unterbnngung von G . 5e· · 
GE-fangenen dieser Sicher· abnele Rollnik. tl ste Im 
hellabereleb ni.cbt mehr ertor· vergangeneo AuguM ln dlc SI· 
derlieh Ist". Die Haftbedingun· cherheltsabletlung der neuen 
gen ln dem lsolierten Trakt Frauenhaftanslall Plötzensee 
wurden voa den unterscbted· verlegt wurden, stand der 
ltchsten Gruppierungen sell Trakt leer. 
der lnbetnebnahme 1980 111&$· Ober die künftige :-iuuung 
s1v kritiSiert. Ist noch Aussage des Ju.stlz· 

Der 6,5 Millionen Mark teure sprechers noch mcht entschte-
Geb3udekomplex rmt 21 Halt· den. v. 8. 

(Volksblatt Berlin vom 27.4.1989) 

Untersuchungshäftling erhängte sich 
Ein 34jähriger Unlersuchungsgefangener hat sich gestern 

morgen in Berlin in seiner Zelle erhängt. Wiederbelebungs· 
"ersuche \'On Krankenpflegern blieben erfolglos. Es hatten 
keiM Anhaltspunkte vorgelegen. die auf die Gefahr einer 
Selbsttötung hindeuteten, heißt es weiter in einer MJtlet· 
Jung der Justuverwaltung. Gegen den Mann, der am 24. 
April unter dem Verdacht etnes Drogendelikts festgenom· 
men worden war, lag ein Hallbefehl vor. 

PR ESSESPIEGEL 
hß E2'2E2 hi ECE r 

(Berliner Morgenpost vom 3.6. I 989) 

Plötze·Frauen brechen 
ihren Hungerstreik ab 

Nach sechs Wochen nehmen die Getangenen wieder Nahrung zu sich I Von Justiz 
zugesagte Verbesserungen der Haftbedingungen werden als »Erfolg« gewertet 

t-:ach emem Ge~pracb mu dem Let· 
ter der Abteilung Straf,ollzug tm 
Jm.tiz.senat. Flugge. haben die 
sechs Gefangenen des Frauenlrna~rs 
PIO!zeru« tm \1ontag abend ihren 
unbefristeteJl Hungerstreik abEe· 
brochcn ln dem Gespräch. dlS am 
Montag Mattfand. haue Flugge dte 
am vergangeneo Donnerstag tm 
Recht~Ju~chufl de' Abgeordneten· 
hauses angekllndagten Verbe~se· 
rungen der Hafuuuanon den 
Fn~uen gegenuber pramten und !Ur 
verbandlieh erklan. Drcse Klarst=l· 
Jung wap·onnoten. "eildenGd.n· 
ge~n •on Ansrah,Jeuer Höiltch 
zum Teil Ollcnt>lr et"as anderes 
übermiueh "'Orden v.:.r al> mn der 
Ju~tll\ cl\\ •hung 'erembn 
wurde 

An dem Ge;präch mit Flügge 
nabmen alle s1eben Gefangenen 
teil. die unbefrislet die Nahrung 
,e.,.·eigen hauen. die Gefangenen 
Stlvia Bellcr.hctm und Btrg!t Kur· 

~"e haueJ1 dabet schon mehr al~ 
'ech, \\.ochcn gestrctkt. :-.-ach An · 
i;,bc:n \ On -\n" .. 11 Thorn;as Heuoz 
''tdJe FrcullcunterdenGcta.1gcnen 
uber d•~ Ergebnts groß. Als Erfolg 
\\Crde •or allem die Zusa~e ge,.cr· 
tct , daß d•~ Verbe<serungen nur etn 
er.~ er S. hrm lU "'etleren Reformen 
>Cten und ditß Jn,as,innen· \'enrc· 
tcnnnen an der ·Pianunpgruppc· 
zur 'Ocug<mahung des Fraucnm•f· 
\ Olltugs betelltgt wurd~n . 

Verbtndhch best.lti>!t v.urce \ On 
Fluggc. d•~ d1e drogembhlngtgeo 
Oetan&enen kunftig ohne Trenn· 
-.hetbe Be.uch ,·o~ thren Eltern. 
Gt(li~ltern Ktndem und ~''b" t· 
•tcrn b" t ~m Alter •-on P J•hrl n 
h~txn k''nncn 

Von der em· und am.gehendcn 
Post "erden 10 Prozent suchpro
ben,.etse auf den schnftlicben ln
halt htn Oberprüft Dte geöffneten 
Britfe Jthen noch mal zu den Ge· 
fangcncn ZUf'IIC~. d1e SIC d:a.nn ~:Jb,l 

zu <leben · So \.. n"n dtc Frauen 
eher uberblid..e~. ..ckhc Bncfc 
\ Oa .. ck b«Geiantcncn" tc ~ulig 
korurollten "~en . D1c dro6cn•!>· 
hangtgen Insassinnen des Hause' V 
konncn klinftig \'On nachmnt.~S~ bts 
abend' zu den Gefangenen auf den 
anderen S1•uoncn gehen. Zum 
t:ber .. cchseln ~Atrdendlc Sta'IOM· 
turenJede Srundcgcoffnct.l•nrcr· 
fmti2 sollen dJe Tlircn g~r nteht 
mehrabce~hlc~sen "'crdto. !'\aclt· 
dem mti unter deJ1 Beamunncn l.>e· 
rc·ts t: nmut uberd1e ' ·ielc Schließt· 
rc1 brc:tmach:. l.o1m1c d•n sebon 
t>ald tkr Fall <ean 

D:e zu~e'-312ten ~h~~u ... erubtr· 
~rc.:enden ~ Kommuntkauon•mC'<· 
ft•hkcllcn· ''IIen n .. h Angilb.:n 
'on Chmtoifel 'om An;talt<betrat 
·••hnellsrmöglich· organ1sten 
werden. lau1 Anv.alt Herzog 
"urde den Gef:m~en~ c1nc Beteth· 
run~ an der "•llercn PlanunF zus~· 
~P r~ 

(Der Tagesspiegel vom 11.5.1989) 

Staatsanwaltschaft erhält Abteilung 
gegen organisierten Drogenhandel 

Neuorganisationen nacb dem Regierungswechsel - Arbeitsgruppe eingesetzt 
Die Staatsanwaltschalt betm land~ericht so!! Generalstuts41!walt beim Landgericht s•i auf. 

am 1. JuU eine Spezialab:eilung zur 84!kiimp. gefordert ,.·orden. die org•nisatorischen \'or· 
fung der organisierten Drogenluimlnelit•t er- ausseuun~en zu scltai!en. Schamburg wgte 
hallen. Diesu rurtöchsl mit \'ier Stu1.14n>-·ilten dazu. Hlr d:ue :"euerur:g se! es erforderlich. 
beseute Dezernat gehön z;, den enten orga· prak!.isch dte gesamte dann zustandige .Buch· 
nlsatorischen Änderungen, die Jusuuena:ori.n stabenebtellung·. in der Stra.lsachen tJilch dtm 
!Jmbacb ~r Verbesserung der StrAfverfolgung I Anf.utg•buch•taben des \'omamens venealt 
angeordnet hat. Wie der zustllndige Staatsse· werden. neu 'l\1 organisieren weil diese All· 
kretl!r Schomburg gestern vor der Presse sagte. !angsbuchstaben bel Ausl.indem statisUsch an· 
soll auch die Verfolgun2 der atrafbaren ders venellt seien. 

:11enlwaf 

=Wach
d von den 
Pistole ln 
Aussage, 
alseinen 

ezeichnet 
.rten d.,. 
!brochen•. 
:h bekwl· 
eben, den 
edenuer· 

AL will keinen Nach der KoalJuonsvereinba· 
ruog von SPD und AL soll der 

Schwanarbeit ln einer Abteilung konzenlriert Für die Wt!tteren Änderungen. die ebenfalls 
werden. die !Or Steuerstrafsachen Im Rahmen Gegenstand der 1\oalitionsvereinbaruna z><i· 
der Wlrtschaltstuiminalitoil zustiltdig ut. Auf. sehen SPD und AL sind. bat die Ju.sti%\'el"" al· 
gelöst wird wm L Juni 4ls Sond~rde~rnat filr tung eu:e Atb<!'•tsgruppe unter ~ttung da 
Suaftatco Im Justlzvollzug. neu ist hicgeßen I Oberstaats.on..,·alts \\'oliram Rilst~r eangese::t. 
eine EiniObrung.sabteilun~. d,e d:e Ausbildung Diese Gru;>pe hat die gepLmten ~I&Bnabmea, 
\'On Riebtern zur Probe in der Staatsanwdlt· etwa d:e Abschaffung der lilr pOUtische Oeli'-te 
schalt wahrnehmen soll. zus:andig~n Abtetlung und als Yers<hirfuog 

'
Import-Experten' offen-: Vollzug 10 Berün Regelvoll

zug werden. ~ach AtA'orsteUung 

für Strafvollzug he~~~~ ..!~~~rdi:X!ci.~ 
auch ein 

>rucb des 
;IS4IOIJII.\U• 

1t worden 
gangeneu 

worden. 
-~trafetl 

.bren %U 

'reispruch 

.Ein lmport.l)xpene lür die P1a· btesigen Vollzug auskennen. Dte 
nung des Strafvollzugs ist ble~ AL will ihre ZustJsnmung fur die 
nicht gewunscbt", erklane gestern Schaffung einer Stelll' flir einen 
die justizpolitische Sprechenn der solchen .lmport·Experten· nicht 
AL-Fraktion, Renate Ku nast. Es geben. Um ktlnllig Irritationen 
geht um das Vorhaben von Justiz. auszuschließen, haben die Straf· 
seiUitorin Jutta LiJnbach (SPD), ei· Vollzugsarbeitsgruppen ,.on SPD 
nen westdeutschen Experten für und AL de: Senatonn eine engere 
die Neugestaltung des Berliner Abstimmung angeboten. C\rM 
Strafvollzugs einzullte&en 

Scbomburg k!lndigte an. daß Berlin beim des Einsaue. al"&en Korruptions·. L'm••elt· und 
Bundesrat auf eine Gesetzes!ndt'rung mit dt'm \\'irtschaftskrlminaU!At. in allen Di~nstberel· 
Ziel drangen werde, das .\\ dschen" von Ein· chen vorzubereilt'n. Diese t"'eile Stufe der 
künlten aus de-m Drogenhandtl kilnfti~ unter L'mofl!anisdllon \\'erde Anfang oäch<lcn J4hr~• 
Str<\fl! ~u stellen. FernN wolle man eine a~l'\chloss('n $ein. sagte Schomberg. D•e 
Änderuna der internationol•n RKht.sh!Ueab- Abscbaf!unll der pOlitischen .-\bte•lung solle 
kommen mit der Absicht durchsetlen. Auslie· sehr SOtf!!Aitia angegangen werden. ü we~ 
fl'Tilngs. und Fahndungsabl!u!e zu straffet> und abr. kein~ wrUeinerte ?·AbteUunq unter 
zu beschleunigen. neuem :'\m~n eeben. Der Staatssl'kretlr sagte 

Wa 

versetzt 
•rde versetzt I Klage 
Keine Stellungnahme 
ziSnde be"'cgen können. Der 
'· der ,.on etnem Gef3ngenen 
·selbsuicbercr, maehtbevo'U
eihkaher Djangover5Chnm• 
rieben wurde. kehne Anfang 
chtziger Jahre zuriick nach 
it. Seither reißen die Kla~en 
iefangenen mcht ab. sie seten 
1m unter Druck ge.etzt wor
um AllMagen gegen andere 
agene zu rmchen. Doch die 
Urfe sind bi>llcr ntc bcstatigt 
!O. "' eil u kc•ne Zeugen gibt: 
iespridle mll Am:uh trfotg. 
ter ''icr Augen. Aber auch uo· 
ioen "ftwrbeitem scheint der 
rhetw:hef nicht sonderlich 
•t zu setn. Ein Anwah berich
:r taz, daß ~ich Beamte imm~r 
:er danach erkundigten, wann 
-1t denn endlich abgelöst 

plu 

(Die Wahrheit vom 18.5.1989) 
JUSTIZ. D.e SenatSjUShZVerwaltung 

kündigteam Dienstag eine Überprüfung 
der AusfUhrungsvorschnften zum Straf· 
vollzugsgasatz an, Dabei geht e s um 
den offenen Vollzug, Vollzugslocke· 
rung~;entscheidungen und Urleubsge· 
wahrung. Offen ist. ob andere Behorden 
'" die EntscheJdungen e•ngebunden 
"'Orden sollen. Gewerl<schehen und Ju · 
strzvorbande etc. sollen jetzt dRu Stel
lung nehmen. 

(Der Tagesspiegel vom 17.5.1989) 
Mehr Kompetenzen für 

Mitarbeiter der Haftanstalten 
Die Ju.slinoerwaltung will den Mitarbeitern, 

die unmlllelbar mit Gefangenl'n arbeiten. auch 
die Entscheidungen über mögliche \'ollzugser. 
Ieichterungen Oberlassen. Die! t14od I!I'SI<'rn 
ln einer Erkl!rung der Verwaltung. ln der eine 
Oberprilfung der Ausfübrun~svorschrilten zum 
Str&NoU~ugogeseta .u>g<!kllndtgt wurd.,. DeT 
zusta.od!ge Abteilungsleiter Flilage habe des· 
halb die ~lter der Berliner Gelöngni•~e um 
Erfahrungsberichte zu den Themen offener 
Vollzug. Vollzugserleichterungl.'n und Url•ubs· 
gewlhrung gebeten. Dabei würdPn besonders 
die Stellungnahmen der d•für %\J~tandigPn 
Gruppen- und Teilanstd.ltsleiler ausgewertet 
werden, hieB es. rrsp) 

Erst zum Jahresende wll dle Ko.tlitions--er- weitl't, !'r Jf'he kei~e jurislischetJ O:Unde, ci~ 
elnbarun11 Ober die Abs<h•flun11 der Auslän· g~en dte Autl6sung der P·Ab\A'dun~ tprichtn. 
derabteiJung in die Tat umge$-tzt werd~n. Der (Tspl 

(Die Tageszeitung vom 26.5.1989) 

Noch kein Chaos im Knast 
Justizvollzugsbeamte hatten von anstehender rot·groner L'tJeralts'e(/Jng der Bertmer 

Haftbedingungen überhaupt mchts I S1e I{ 'Offen Arrestzellen und SJCherhettsgruopen behalten 
Unter 1kr Ü!)(r..:hnft ·Berhncr 
Str3t\ollzug zwa~,·hen Ch3os. z~r· 
~rhlagun{l und G~genreform· b3Ue 
der Verb3nd der Ju,uzvollzug~bf· 
amten am Deutschen Beamtenbund 
(VdJB)~e~temzurPressekonferenz 
geladtn Auf die !)(gtmge Na,b· 
frage eanes Schamoni·BetotJfunl..· 
Reponersuumted<rVer~or· 
sttzende Jtt,ehnunn ~llerdin2:s ein. 
d3.11 dte t;bmdtrift •plaJ.an\ • Stt. 
v.-.:il man 'On cmc.m Chao). eigent
lich •noch nicht• r~en kön~. Etn· 
gerahmt von schweigend Beifall 
nickenden Kolleginnen und Kolle· 
gen ubte der Landesvorsitzende des 
VdJB. in dem 2.100derrund 3.000 
Beamten organisien sind. heftige 
Kritik an dem Strafvollzugs-Re· 
formvorhaben des rot·grlinen Se· 

nJl> , Jct.chmJnn fordene unter an· 
dm~m. cl.lß dte Frauenhlftarut~h rn 
1hrer jerwgm Ft>rm erh3ltcn bletl-t, 
wetl d1c Frauenl.riminalttJltm S)ct· 
tt~n begnftcn sct. Dte Arrc,ucllen 
und St~hcrung>herct.:hc duruen 
mcht aufgelöst \\t'fden. l'etl >te zur 
·Beruhigung• und •Stch.:rstcllun&· 
!.<.'h,.iengt'T oder btSond..'fS gcf.lhr· 
hchcr ~fancc~r ,·onn<Xcn 'titn. 
Der Un<ks\·Orntzend<! ~pra.:h 'ich 
.,,, h rn~"'bt<dcn fiinkn Er haialler 
Te&<ler Steherheilstruppe ~u~. l'ctl 
ste in •hervorragen&r Wetse• dte 
Kriminahtll in der .-\nstall btkampft 
habe. Nachdem sich der VdJB .,·or 
drct odeT •ier Jahren• auch noch ge· 
gendte30Beamtenumfa;stndcSpe· 
ztaiJruppe ausgesprochen ~al>c, sei 
man inz,.·•schen z:u der l 'beruu· 

gung gclang1. d<lll ·St•hcrhcu~ui· 
gJl>cn· und -Bmcuun!lsarl>cuen· 
•m • Widt!'pru•h zuctnandcr S!Un· 
IIen· undd6hJib' on' cr>•htedcncn 
Beamten ccmJ.:Itt "u<kn rnill\tcn. 

H3nt ~i.:h der \" dJB \'"dem Re· 
gtcrungs,.e.:llsel lliXh cl.lruber be· 
>'hl'tn. &8 die Beamten zundt· 
menJ zum ·Schltefler· d<gndien 
lliitJtn, -..-e.J ihnen tmmtr mehr 
\'('f3Dt"'0r!Uf!!! SCnommen "'erdt, 
cmP<'n<>t<:bOcr t.3ndes' onnunde 
ge~tem c!MObfr. daß der ~ue Senat 
den Beamten nunmehr ZU\Icl Ver· 
antwonung au!biirden INOIIe. Das 
• VollzugsrisikO« dune nicht emsei· 
li!l zu w1en der Beanueo gehen. 
$<Indem müSStvon Verwalluna und 
petluisch Vmntwonlichen mitge
tragen .. erden. pw 



Die Insassen
vertretungen der 
Häuser 111, III E, IV, 
V und VI informieren 
ln unseren Bemühungen, die 
Öffentlichkeit über den 
Berliner Strafvollzug ein
mal aus der Sicht der 
Betroffenen zu informieren 
(Pressekonferenz) und end
lich einmal häuserübergrei
fende Aktivitäten der ln-
sassenvertretungen 
Leben zu rufen, 
sich erste Erfolge. 

ins 
zeigen 

Am 26. Mai 1989 wurde 
uns vom stellvertretenden 
Anstaltsleiter, HerrnSchrnidt
Fich, eröffnet, daß eine 
Abordnung der Insassenver
tretungen am 21. Juni 1989 
die Möglichkeit zu einem 
Gespräch mit der Justiz
senatorio erhalten wird, 
und daß die von uns schon 
für April geplante Presse
konferenz nun genehmigt 
worden ist vorgesehener 
Termin: Ende juli/Anfang 
August. 

Mit Datum vom 7. Mai 
1989 erhielten die Insas
senvertretungen Uber den 
Leiter der Justizvollzugs
anstalt Tegel ein Schreiben 
aus der Senatsverwaltung 
für Justiz von Herrn Flügge 
(den Insassenvertretungen 
ab 22. ~iai 1989 ausgehän
digt! l folgenden Inhalts: 

"Derzeit wird eine 
grundlegende Überarbeitun~ 

der den offenen Vollzug, 
Vollzugslockerungsentschei
dungen und Urlaubsgewäh
rungen betreffenden Aus
fUhrungsvorschriften zu §§ 
10, 11, 13, 15, 35 und 36 
StVollzG erwogen. Soweit 
Sie hierzu im Rahmen der 
GefangenennUtverantwortung 
gern. § 160 StVollzG Stel
lung nehmen wollen, bitten 
wir Sie, uns Ihre Vorschläge 
binnen einer Frist von 4 
Monaten über den Leiter 
Ihrer Anstalt zuzuleiten." 

Auf den folgenden 
Seiten sind die entspre
chenden Ausführungsvor
schriften abgedruckt. Diese 
AVs gehen uns alle an, 
jeder einzelne Gefangene 
ist irgendwann davon be
troffen. 

Wir fordern hiermit alle 
Berliner Strafgefangene auf, 
uns ihre Vorstellungen und 
Meinungen mitzuteilen. 

Schickt Eure ldeen und 
Vorschläge entweder an den 
Lichtblick zur \</eiterleitung 
an uns oder direkt an die 
Insassenvertretungen. 

Wir werden Eure Vor
stellungen in unsere Arbeit 
mit einbeziehen. Schreibt 
uns bitte bis spätestens 
Ende Juni! 

AV ?.0 § 10 StVoll2G (Offener und geschlossener Vollzug) 

0 I E1n Gefangener d4rl' Im offenen Vollzuq nur unte"!!ebr<>~ht "'erden. \olenn ~r 
den besonderen .o\n!ordtNnqen des offenen Vollzuges genügt uoo namentlich 
ein Entweichen oder ein Mtflbrauch zu Str<thllten nicht zu befllrchten Ist (§ 10 
Alls. I StVollzG). 

(2) Zur Beurteilung der Mißbrauchs- oder Fluchtgefahr 1m Sinne von § 10 Ab!<. 1 
StVollzG tst zu prtlfen. ob der GefAngene nach Nummer I d~r VV zu § 10 StVo117.G 
vom offenen Vollzu~ au•aeschlossen oder I'I<I.Ch ~Ulllner 2 der VV zu § 10 StVolll'G 
für d~n offenen Voitzug unl!eeigm.t ist. 

13) Eine Verurteilunq tm Sinne von t\ummer 1 l!tJ<:hstab<o .. I der VV zu § 10 
StVo112G ist eine Verurtetlu~ ..,egen eine!> Stoatsschut7.dehkte• (z. B. Fnedeno
verrat. Hochvecrat, i..andesverrat, knmtnctle oder terronstlsche Veretntqunq, 
Verschleppung) durch etne Staatsschotzknmmer des l..andqetichts oder durch d·l~ 
Oberlondesgertcht IKal"llme~erichthn erster ln$tanz. 

22 'der lichtblick' 

ll) ln Abweichunq, &gänzun11 oder Erlauten.mq von Nummer Z der VV zu § 10 
StVollzG Vird bestimmt: 

a) Ungeetq...,t fur clte Unt~rbtingunl! un offenen Vollzug ist Ln der l>eqel ein 
Gd:~n~tcner. d"r sich im geschlossenen Vollzug bl>fmde~ und qeqer den noch 
em vor .. .,.,.u:htlicher Stra frcst von mehc als der vom Senator rur Jw;tiz all
gcmem ret:t~eset:tten Höht' zu vo1l:l.iehen [at. 

b) Als erheblich suchtgef':ihrdet 1m Sinne von Nummer 2 Buchstabe al der VV zu 
§ 10 StVolllG gilt ein Gefangener. der 
- drogen- oder alkoholabhont!l"< tst oder in den letzten ftinf Jahren wer 
oder der 
- zu Drog<"n- oder Alkollolmtflbrauch netgt und aufg,run<i dieser Netgung 

erhebhct.e Straftaten began"en hat. 

d Ergeben steh aus den <>efangenen-PersoMlakten oder aufgr:und anderer 
Erkenntnisquellen Anhaltspunkte dafür, daß gegen den Gefangenen em 
Erminlungs- oder Sliaiverfahren anhängig ibt, und ist eine Unterbringung im 
offenen Vollzug vorg~ehen. mi.ISSen der Suond und der Gegenst<lnd des Ver
fahrens aolo'ie die Bedeutun'i dte...:r Er!<enntnu.e fur dte Prufun)l der MH!
braochs- oder nucht~efahr dun:h Anfrage bel den SLrafverlol~Uiljsbehoroen 
festgestellt \o'~rden. Soll U'CtZ et.nes anhaniJlqen Vec!ahrens euu~ Unterbnngung 
im offenen Vollzug erfolgen. ISt <!lne •chnflhche Auskunft etnzuhol<tn. 

dl Ist die Untccbrtngung eines ausländischen Gefangenen un offenen Vollzug 
vorgesehen. Ist durch Anfcaqe betm Referat hlr Auslltnderangelegenhelten des 
Landeseln..,ohneramtes Berlin festzustellen, ob ein Ausweisungs- oder Abschie
bungsverfahren anhängtg Ist , und ferner dun:h Anfcaqe i><'lm Generalstaats
an"'alt bei dem Kammergertcht - Ge$Chältsstl!l11! .. Aus\." -. ob e\11 Ausliefe
rungsverfahren an.'>angtg Ist. 

e Im Rahmen der l!cforoerhchen b<osonders gl'\ll\dhchen Prüfung, ob ein ... egen 
RauschgifthAndels inhaftierter Gefangener (Nummer 2 Abs. 3 der VV zu § 10 
StVolb..Gl Im offenen Vollzug untergebeacht werden kann, sind beim Rausch
gütdezcmot des Poltzetprasldenten in Berlln etwaige neue krimlnalpoltzeiliche 
Erkenntnisse zu erfragen. 

2 

(1 J Die Entscheidung Ist mit Ihren Gründen aktenkundig zu tn4Chen. D1e Ihr 
vorangehende Oberprllfung beinhaltet mcht nur etne Aus..,ertung der 1n der 
Gefangenen-Perr.onalakte l!nthaltenen Vorgänge, sondern schließt auch eine 
Wtlrdigung der Persönlichkelt des Gefangenen sowie seines Vollzugsverhaltens ein. 

12 Be' einem Gefangenen. der 

a) nach NWT111ler I der VV zu ~ 10 StVoll2G von <ler L'nte.o-bnngunq tm oHenen 
Vollzug 4USaeschlossen Ist oclcr 

bl nach Nummer 2 Abs. 1 der VV zu § 10 StVollzG oder nach Nummer 1 Abs. L 
Buchstabe Al dieser AV Im Regelfall als ungl!etgnet für die linterbr1ngung un 
oHenen Vollzug antusehen Ist oder 

c) nach !':urr.ml!r 2 Abs. 3 der VV zu § 10 StVoll.zG Anlaß zu b<o&anders grilnd
licher Prüfunlj der L'nterbrlngung UD offenen Vollzug gibt, der jedoch gleich
loiOhl tm oHenen Vollzug untergebracht '"l!rden soll. sind die für und gegen 
eine solche Entscheidung apreehenden Umstande SÄII\tlich aktenkundig zu 
machen und gegeneinander abzu"'agen. lnsb<osondere ln den Fallen des Buch
stabens c) kommt vor emer Entscheidung die Einholung einer Stellungnahme 
des Anstoltsacztes. -psychlaters oder - psychologen 1n Betracht. 

13. Absatz 2. Satz 1 gilt entsprechend. wenn ein Gefangener un offenen Vollzug 
verbleiben ~11. C>b-"ohl er dte Vora.ru;etzung %Ur Ruc:kv.,rlegung tn dl!n gesc.hlos
senen Vollzug nach Nummer 3 Absa.12. 1 Sucilstab<on b) und c der VV zu § 10 
StVoll2G erf\lllt. 

3 

Ein Verorteliter Wlrd nach Mallgabe dec dafur beJ!ilmnten P!l{tze unmluelbar un 
offenen Vollzug au!geno:mt<!n. wenn 

a! er sich selb$t instgemltß zum Strafantntt st~llt und 

b) die Summ" allec gegen den Verurtloilten noch zu votlstrec!<enden Frethdts
strafen und SliaJreste nicht mehr als ein Jahr beträgt. 

(aufger.obenl 

5 

(!) diese Au;fUhrungsvorschrtfl~n treten am 1. Oktcober 198! tn Kraft. 

(2) Gl"u;hz~tttg treten dt" Ausfl.ihrungsvo=hnften vo:n 25. ]unt 1980 außer 
Kraft. 

AV zu § II StVoll2G (Lockerungen des Vollz.ugesl 

Außenbeschäftigung 

Durch Auflenbeschaftigun!! soll der Gefangen" Mltlel'\tlich belahi!!l werden. 
auflerhalb dor AO$talt bedMt<~ndun!!Sfret einer r"ll"lmalllgen 8e$Chilfttgung nach-
7.UJlehen. lnshesondere dient "'" Außenbesch<lfttqung der Erprob\lng rur eine 
Zulru;sunq zum ~·relgan!'l.· 



2 

( 1) Ein Gefangener darf nicht zur Außenbeschäftigung zugelassen "'erden, "'enn 
ein Entweichen oder ein Mißbrauch zu Straftaten zu beftirchten ist (§ 11 Abs. 
2 StVollzGl. 

(2) Zur Beurteilung der Mißbrauchs- oder F'luchtgefahr im Sinne von § 11 Abs. 
2 StVollzG ist zu prufen. ob der Gefangene nach Nummer 5 der VV zu § 11 
StVollzG von der Außenbeschäftigung ausgeschlossen oder nach Nummer 6 der VV 
zu § 11 StVollzG fur die Außenbeschäftigung ungeeignet ist. 

(3) Eine Verurteilung im Sinne von Nummer 5 Abs. l Buchstabe a ) der W zu § 
11 StVollzG ist eine Verurteilung wegen eines Staatsschutzdeliktes ( z. B. 
friedensverrat. Hochverrat. Landesverrat, kriminelle oder terronsttsche Vereini
gung, Verschleppung) durch eine Staatsschutzkammer des Landgerichts oder 
durch das Oberlandesgericht (Kammergericht l in erster Instanz. 

(L) ln Abweichung, Ergänzung oder Erläuterung von Nummer 6 der VV zu § 11 
StVo11zG wird bestimmt: 

a) Ungeeignet fur die Außenbeschäftigung ist in der Regel ein Gefangener. der 
sich im geschlossenen Vollzug befindet und dessen voraussichtliche Reststraf
zeit noch mehr als zwei Jahre beträgt. 

b) Als erheblich suchtgefährdet im Sinne von Nummer 6 Abs. 2 Buchstabe a) der 
VV zu § 11 StVoUzG gilt ein Gefangener, der 
- drogen- oder alkoholabhängig ist oder in den letzten runf Jahren war 
oder der 
- zu Drogen- oder Aikohoimißbrauch neigt und aufgrund dieser Neigung 

erhebliche Straftaten begangen hat. 

cl Ergeben sich aus den Gefangenen- Personalakten oder aufgrund anderer 
Erkenntnisse Anhaltspunkte dafUr, daß gegen den Gefangenen ein Ermittlungs
oder Strafverfahren anhängig ist, und ist eine Zulassung zur Außenbeschäfti
gung vorgesehen, müssen der Stand und der Gegenstand des Verfahrens sowie 
die Bedeutung dieser Erkenntnisse für die Prllfung der Mißbrauchs- oder 
F'luchtgefahr durch Anfrage bei den Berliner Strafverfolgungsbehörden fest
gestellt werden. Soll rrotz eines anhängigen Verfahrens eine Zulassung erfol
gen, ist eine schriftliche Auskunft einzuholen. 

dl Ist die Zulassung eines ausländischen Gefangenen zur Außenbeschäftigung 
vorgesehen, ist durch Anfrage beim Referat für Ausländerangelegenheiten des 
Landeseinwohneramtes Berlin festzustellen. ob em Ausweisungs- oder Abschie
bungsverfahren anhängig ist, und ferner durch Anfrage beim Generalstaats
a.nwalt bei dem Kammergericht - Geschäftsstelle "Ausl." - , ob ein Ausliefe
rungsverfahren anhängig ist. 

el Im Rahmen der erforderlichen besonders griindlichen Prüfuns, ob ein wegen 
Rauschgifthandels inhaftierter Gefangener (Nummer 6 Abs. ~ der VV zu § 11 
StVoUzGl zur Außenbeschäftigung zugelassen werden kann, sind beim Rausch
giftdezemal des Polizeipräsidenten in Bectin etwaige neue kriminalpolizeiliche 
Erkenntnisse zu erfragen. 

3 

rUhrt die Prllfung gemäß vorstehender Nummer 2 zu dem Ergebms, daß em Miß
brauch oder ein Entweichen des Gefangenen nicht zu befürchten ist (§ 11 Abs. 
2 StVoUzGl. muß über die Zulassung zur Außenbeschäftigung nach pOichtge
mäßem Erm~sen unter Berilcksichtigung aller dafür und dagegen sprechenden 
Umstände entschieden werden. Dabei ist zu berücksichtigen, 
- welchen Stand die Bemühungen tliTl die Erreichung des Vollzugszieles bisher 

erreicht haben, • 
- ob der Gefangene an der Erreichung des Vollzugszieles mitgewirkt hat, 
- welche Arbeitsbereitschaft und welches Arbeitsverhalten der Gefangene bJ.Sher 

gezeigt hat, 
- ob der Gefangene den Anforderungen der Außenbeschäftigung gewachsen sein 

.. 'ird. 

I. 

(l ) Die Entscheidung ist mit ihren Griinden aktenkundig zu machen. 

(2) Bei einem Gefangenen, der 

a) nach Nummer 5 der W zu § 11 StVollzG von der Außenbeschäftigung aus
geschlossen ist oder 

bl nach Nummer 6 Abs. 1 und 2 der W zu § 11 StVollzG im Regelfall als unge
eignet für die Au~enbeschäftigung anzusehen ist oder 

cl nach Nummer 2 Abs. l Buchstabe a) dieser AV ungeeignet für die Außen
beschi!ftigung ist oder 

d) nach Nummer 6 Abs. I. der W zu § 11 StVollzG Anlaß zu besonders griind-
licher Priilung der Außenbeschäftigung gibt, 

der jedoch gleichwohl zur Außenbeschäftigung zugelassen werden soll , sind die 
für und gegen eine Zulassung sprechenden Umstande sämtlich aktenkundig zu 
machen und gegeneinander a bzuwl!gen. Insbesondere in fällen des Buchstabens 
d) kommt vor einer Entscheidung die Einholung einer Stellungna.lune des Anstalts
arztes. - psychiaters oder - psychologen in Betracht. 

(3) Eine Zulassung zur Außenbeschäftigung ist in den fällen des Absatzes 2 
Buchstaben a) und c) nur mit Zustimmung des Anstaltsleiters möglich. 

5 

Die Art der Beaufsichtigung des Gefangenen (Nummer 1 der W zu § 11 StVollzG) 
ist in das pflichtgemäße t:nnessen des Vollzugsbediensteten gestellt, sofern Ihm 
keine Weisung gemäß Nummer 3 Abs. 2 der VV zu § 11 StvollzG erteilt worden 
ist. 

Ausführung 

6 

Ein Gefangener, dem Urlaub oder Ausgang nicht gewährt werden kann, kanro 
ausgeführt werden, wenn dies zur Erreichung des Vollzugszieles ( § 2 StVollzG) 
sinnvoll und aufgrund der personellen Gegebenheiten der Anstalt möglich ist. 

7 

( I ) Eine AusfUhrung kann grundsätzlich nur zu folgenden Zwecken gewährt 
werden: 

a ) Teilnahme an Priifungen oder sonstigen Veranstaltungen außerhalb der Anstalt 
die im Rahmen des Schulunte~chts oder der Berufsausbildung vorgeschrieben 
sind, 

b) aktive Teilnahme an Sportveranstaltungen, soweit diese von der Anstalt ge
tragen oder flir die Teilnahme von Gefangenen vorgesehen werden, 

c) Teilnahme an Familienfeiern •Hie Taufe. Konfirmation. Erstkommunion oder 
Eheschließung eines Kindes oder Eheschließung der Eltern des Gefangenen, 
soweit familiäre Bindungen bestehen; Eheschließung des Gefangenen selbst . 

d) Aufrechterhaltung, Herstellung ·oder Verstärkung für die Wiedereingliederung 
förderlicher Kontakte bei Gefangenen, die lange Freiheitsstrafen zu verbüßen 
haben. nach einem Freiheitsentzug von mmdestens acht Jahren. 
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Ein Gefangener darf nicht ausgeführt werden, wenn ein Entweichen oder ein 
Mißbrauch zu Straftaten zu befürchten ist (§ ll Abs. 2 StVollzG), sofern diese 
Befürchtung nicht durch angemessene Maßnahmen ausgerl!umt werden kann. Hierzu 
kommen namentlich in Betracht: 
- Begleitung durch mehr als zwei Bedienstete, 
- Fesselung des Gefangenen, 
- Bewaffnung der Bediensteten, 
- Tragen von Dienstkleidung durch die Bediensteten. 

9 

(1) Oie AusfUhrung wird von zwei Bediensteten durchgeführt, von denen minde
stens einer dem allgemeinen Vollzugsdienst angehört. Der Gefangene ist während 
der Ausführung ständig und unmittelbar zu beaufsichtigen. 

(2) Oie Ausführung eines Gefangenen, dem vorausSlchthch mnerhalb der nächsten 
.sechs Monate Urlaub gewährt werden wird und bel dem nach seinem bisherigen 
Verhalten im Vollzug, insbesondere bei vorangegangenen Ausführungen, ein Miß
brauch oder ein Entweichen nicht zu befurchten ist, kann auch einem Bedien
steten allein übertragen werden. Dieser muß nicht dem allgemeinen Vollzugs
dienst angehören. Bei Ausführungen durch nur einen Bediensteten kann dtc 
Beaufsichtigung des Gefangenen für kurze Zeit gelockert werden, sofern hierfür 
ein unabweisbarer Anlaß besteht und nach dem bisherigen Verhalten des Gefan
genen während der Ausführung ein Mißbrauch nicht zu befürchten ist. 

(3) Die Ausflihrung hat mit einem Fahrzeug der Fahrbereitschaft, einem Taxi 
oder öffentlichen Verkehrsmittel zu erfolgen. Private Fahrzeuge dürfen nicht 
benutzt werden. 

(L) Die Ausführung beschränkt sich auf den vorgesehenen Ausfl.ihrungszweck und 
-ort. lst der Ausführungszweck erreicht oder stellt sich seine Unerreichbarkelt 
heraus, so ist der Gefangene unverzüglich und unmittelb.!r in die Vollzugsanstalt 
zurilckzubringen, auch wenn die für die Ausführung vorgesehene Zeit noch nicht 
abgelaufen ist. 

10 

Gruppenausführungen finden grundsätzlich nicht statt . Ober Ausnahmen sowie 
über die gegebenenfalls zu treffenden Maßnahmen entscheidet der Anstaltsleiter. 

Ausgang 

11 

Mit einem Ausgang soll dem Gefangenen die Möglichkeit gegeben werden, die 
Anstalt zu einem bestill'mten, dem Vollzugsziel ( § 2 StVollzG) dienenden Zweck 
zu verlassen, sofern der Ausgangszweck nicht während eines Urlaubs oder im 
Rahmen eines bestehenden Freigangs erfüllt werden kann. Ausgang wird für eine 
begrenzte Zeit an einem einzelnen Tage gewährt. 
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( 1) Ausgang kann grundsätzlich nur zu folgenden Zwecken gewährt werden: 

a) Teilnahme an Prllfungen oder sonstigen Veranstaltungen. die im Rahmen des 
Schulunterrichts oder der Berufsausbildung vorgeschrieben sind, 

b) Vorbereitungen für eine Tätigkeit im !lahmen eines freigangs, 

c) aktive Teilnahme an Sportveranstaltungen, soweit diese von der An.~talt ge
tragen oder für die Teilnahme von Ge fangeneo vorgesehen werden. 

d) Mitwirkung bei von der Anstalt getr<lgenen oder genehmigten freiwilligen und 
ehrenamtlichen 1\rbeitseinsätzen, 
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el Teilnahme an ~·amlhenfetem wte Taufe. Konfirm.Hion. Erstkommunion oder l::he
schlteßung elne5 Kmdes oder EheKhhet'ung der Eltem des Gefangenen. 
soweit famUtlire Bindungen bestehen; Eheschliel\ung des Gefangenen selbst. 

(2) Dem mindeatens zwei ~lonate erfolgreich erprobten Fretgllnger kann ddruber 
hinaus tn der Zen. tn der die Rahmenzeltregelung Mch Nummer 20 Abs. 2 dieser 
AV ausgesetzt at, etnmal wöehemllch etn h4lbtl!!lier Ausgang ge"'ährt "'erden. 
Dies gilt nicht fW' einen Gefangenen, der 1n emem Arbettsl<ommando nach 
"'urmner lo Abs. I Buchstabe b) etnge$et u Ist. 

13) Der Gefangene darf während des Aussangs den Geltungsbereich de$ Stntf
vollzugsgeseues nicht verlassen. 

13 

(1) Ausgang darf mcht gewährt werden, wenn <~ln ~hßbrauch 2u Straftaten oder 
die Nlchtrtlckkehr des Gefangenen ln die Anstalt zu bef\lrchten ist ( § 11 Abs. 2 
StVoUzGl. 

(21 Zur Beurteilung der Mißbrauchs- oder f1uchtgef4hr 1m Sinne von § II Abs. 
2 StVollzG Ist zu prüfen. ob der Gefangene nach Nummer 5 der W zu § 11 
StVoUzG vom Ausgang ausgeschlossen oder nach Nwnmer 6 der W zu § 11 
StVollzG für Ausgang ungeeignet ist. 

131 Eine Verurteiluns un Sinne von Nummer 5 At». I lkkchstabe a l der VV zu § 
ll StVollzG Ist eine Verurteilung "'egen etnes Staatsschutzdeliktes (z. B. 
Fhedensverrat. Hochverrat, tandesveQ'at, kriminelle oder terroristische Veretnl
gung. Verschleppungl durch eine Staatsschut-tkammer des Landgerichts oder 
durch das Oberlandesgericht (Kammergericht) ln erster Instanz. 

(L) ln Abweichung, Erganzung oder Erläuterung von Nummer 6 der VV zu § 11 
StVollzG lolird ~atlmmt : 

al Ungeeignet fUr Ausgang Ist ln der Regel ein Gefangener. der sich im ge
schlossenen Vollzua bef'mdet und dessen vorauulchtllche Reststrafzeit noch 
mehr als zvet Jahre beträgt . 

b) Als erheblich suchtgefährdet im Sl.'"Uie von Nummer 6 Abs. 2 Buchstabe a I 
der W zu § 11 StVoUzG gilt ein Gefangener, der 
- drcgen- oder alkoholabhängig ist oder ln den letzten fllnf Jahren war 
oder der 
- zu Droaen oder Alkoholmißbrauch neigt und aufgrund cheser Neigung 

erhebliche Straftaten begang""" hat. 

c) Ü}Jeben steh aus den Gefangenen- Personalakten oder aufgrund anderer 
ErkeMtiUSSe Anhaltspunkte dafür. daß gegen den Gefangenen ein Ermittlungs
oder Strafverfahr.:n anhängig Ist, und Ist eine Gewährung von Ausgang vor
gesehen, mUsun der Stand und der Gegenstand des Verfal>rens $0wte die 
Bedeutuns dieser Erkenntnisse für die Prllfung der M!llbrauchs- oder Flucht
gefahr durch Anfrage bei den Berliner Strafverfolgunssbehörden festgestellt 
werden. Soll !rotz eines anhängigen Verfahrens Ausgang ge~rt werden , Ist 
eine schriftliche Atakunft einzuholen. 

dl lst die Ge"•ahrung eines Ausganges !Ur emen ausl4ndischen Gefangenen vor
gesehen. tst durch Anfrage beim Referat fllr Ausllinderangelegenhe!ten des 
l.andeselrtwohner!llhtes Berlin festzustellen. ob e:n Ausweisung&- oder Absclue
bungsverfahren anhangtg ist, und ferner durch Anfrage beim Generalstaats
anwalt be• dem Kanmergericht - Gesch!Utsstell~ "Ausl." -. ob ein Ausliefe
rungsverfAhren anhangig 1St. 

el Im Rahmen der erforderlichen besenden gtUn<lllchen Profung, ob ein wesen 
Rauschgifthandels inhaftierter Gefangener (!-lunrner 6 Abs. L der VV zu § 11 
StVollzG) Ausga~ erhalten kann, sind beim Raus<hglftdezemat des Polizet
prlsidenten tn Berlln etwaige neue krlmlnalpollzelliche Erlcenntnisse zu 
erfragen. 

lG 

FUhrt die Prüfung gemllß vorstehender Nwr.mer 13 zu dem Ergebnis. daß ein 
lo!ißbrauch oder ein Entweichen des Gefangenen nicht zu befUrchten ist (§ 11 
Abs. 2 StVollzGl, muß über die Ge"'l!hrung von Ausgang nach pflichtgemäßem 
Ermessen unter Ber\lckSichtigung aller dafllr und dagegen sprechenden Umstande 
entschieden werden. Dabei tst zu benicksichtlgen. 
- \ielchen Stand die Bemühungen um die Erretchung des Vollzugszieles bisher 

erreicht haben. 
- ob der Gefangen" an der E.'Teichung des VoUZJ.~guieles mltge'o'iri<t hat, 
- welche Arbeltsberdtscha.!t und welches Arbeltsverhalten der Gefangene bisher 

gezeigt hat, 
- ob der Gefa"iene den Anforderungen eines Aust!angs gewachsen setn Wird. 
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111 Ote Entscheidung ist mit ihren Grtinden aktenkundig zu machen. 

(~l Bei einem Gefangenen . der 

a) nach Nutrrner 5 der W zu § 11 StVoUzG vom Ausqong ausgeschlossen tst oder 

bl nach ~lwrrner 6 ... bs. l und 2 der VV zu ~ II StVollzG un RegeHaU als unge-
eignet fUr Auss.ong anzusehen ist oder 

c:) naCh N~r 13 Abs. ! Buchstabe al dt~r AV fur A~a"!: ungee>gnet tst 
oder 

dl na.ch Nurrmer 6 Abs. l der W zu § II StVolltC AnlaA zu besonders grund-
llcher Pnlrung der Ausgangsgewährung gibt, 

der jedoch gleichwohl Ausgang erhalten $Oll, sind die fllr und .Regen eine 1\us
gangsgewllhrung sprechenden UmsUinde samtlieh aktenkundig zu machen und 
Q.egenelnandcr abzuwägen. Insbesondere ln den Föllen de& Buchstabens d) kommt 
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vor einer Entscheidung die ElnholunJ! einer Stellungnahme des Anstaltsarztes. 
-psychiu tcrs oder -psyehologcn 1n Bc-trucht. 

(31 Die erstmalige Gewährung eines Au§gong& Ist tn den Fällen des Absatzes 2 
l!l.lchotaben a l und c l nur mit lustlmmunJ! des Anstaltsleiters zulliss!g. 

(! ) Ote ersUMiige Ge· .. ährung etne• Ausganges nach einer vorangegangenen Voll
tuRt>lockerung oder eines voranqeganJ~enen Urlaubs zur Nichtrückkehr oder zu 
emer Str<lltat bedarf der ZusnlMIIIng des Anstaltsleaers. 

Freigang 
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(I) Durch Zulassung zwn Frelganlj lolird dem Gdangenen ermöghcht. Uber etnen 
län~eren Zeltraum zu regelmaßi11en Zelten die Anstalt zu verlassen. \lJTI 

a ) einer IIesehitfugung Insbesondere Im Rahmen eines Arbeils- oder Ausbildungs
verhältnisses ohne Beaufsichtigung (§ 39 Abs. 1 StVollzG) oder 

b ) etMr zugeloliesenen Beschafllgung Im !!ahmen eines Arbettskomm4ndos unter 
Auf5icht eines hierzu $Chnftllch verpntchteten Dritten (1-'r. 2 Abs. l \'V zu 
§ II StVollzGl 

nachzugehen. Etn A.rbeitskor:tman<!o setzt grunds.uzhch eine Mehrzahl von Gefan
genen voraus. ln Fallen, m denen es fllr die berufliche Wl~eremgliederung des 
Gefangenen unerläßllch ist, kann mit Zusttmnung der Aufsichtsbehörde auc:h ein 
einzelner Gefangener gem. Buchstabe b l tatig verden CEmzelkommand.o). Die 
Begleitung von Kommandogangern auf dem Weg von der Anstalt zur Arbeltsstlltte 
und zurtlck ist von dem Dntten zu gev~hrleisten, es sei denn, ein Vollzugs
bediensteter begleitet den Gefangenen. 

(2) Eine Erwerbstätigkeit Im eigenen Betneb oder 1m Betrieb eines Angehörtgen 
Ist nur ln H!irtefäUen und mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde zulässtg. 

(3 ) Freigang wird nur aus den von der Aufsichtsbehörde dafür au$dr\lckllch be
stimmten Einrichtungen gewährt. 
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( I ) Freigang darf niCht gevahn werden. "'eM em Mißbrauch zu Straftaten oder 
ehe Nichtnickkehr des Gefangenen ln die All$talt zu befUrchte.'l ist i § 11 Ab$. 2 
StVollzG). 

( 2) Z.ur Beurte>lung von Mißbrauchs- oder Fluchtgefahr tm Sinne von § II Abs. 
2 StVolltC Ist zu prüfen, ob der Gefangene nach Nun:mer 5 der W zu § II 
StVollzG vom Freigang ausgeschlo•~en oder nach Nummer 6 der \'V zu § 11 
StVollzG für freigang ungeeignet ist. 

(3) Eine Verurteilung Im Sinne von Nummer 5 Abs. 1 Buchstabe a) der VV zu § 
11 StVollzG Ist eine VerurteUung wegen eines Staatsschutzdeliktes (z. B. 
Frlcdenaverrat, Hochverrat, Landesverrat, krimmelle oder terronstlsche Veutnl
gung, Verschleppungl durch eine Staatsschutzkammer des Landgenc:hrs oder 
durch das Cberlandesgerlcht (Kammt>rgertcht l 1n erster Instanz. 

(.!) in Ergllnzung oder Frläuterung von N~r 6 c!e.r VV zu § 11 StVollzG Wird 
bestumtt: 

al Als emeb!ich suchtgefährdet im Sinne von Nummer 6 Abs. 2 Buchstabe a I der 
W zu § II StVoUzG gilt ein Gefangener. der 
- cirogen- oder aLicoholabhJ!ngtg ISt oder ln den letzten fünf Jahren war 
oder der 
- zu Drogen- oder Alkoholmißbrauch neigt und aufgrund dieser NeliUnq 

erhebliche Straftaten begangen h-'lt. 

bJ Erge~n steh aus den Gefangenenpersonalakten oder aufgrund anderer 
Erkenntnisse Anhaltspunkte dafOr. daß gegen den Gefangenen ein Ennittlungs
oder Strafverfahren anhl!ngig Ist . und ut eine Zulassung zum Freigang vor
gesehen. müssen der Stand und der Gegenstand des Verfahrens sowie die 
Bedeutung dieser Erlcenntnisse fUr die Prtlfung der Mißbrauchs- oder Flucht
gefahr durch Anfrage bei den Berliner Strafverfolgungsbehörden festgeMellt 
werden. Soll trotz emes anhlngtgen Verfahrens eine Zulassung erfolgen. Ist 
cme schn!tliche Auskunft einzuholen. 

cl Ist die Zulassung eine$ ausU!ndi$Chen Gefangenen zum Freigang vorgesehen. 
ist durch Anfrage bei dem Referat !l.tr Auslancierangelegenheiten des Landes
~tn".ohneramtes Berlln festzustellen. ob em Ausooe!Sungs- oder Absch!ebungs
verfaht·en anhanglg ist, und fer!M!r durch Anfrage beim GeneralstaatMn~o~alt 
bei dem Kamnergericht - Ge5Chdftsstelle "Ausl." -. ob ein Ausliderunasver
fahren anllllngig ist. 

d) lm Rahmen der erforderlichen besonde!"$ gr\lndllchen Prüfung, ob ein wegen 
Rau6Chglfthandels inhaftierter Gefangener (Nummer 6 Abs. L der W zu § II 
StVoUzGl zum FreigaJI& zugelassen werden kann. sind beim Rauschgiftdezernat 
des Polizeipräsidenten in Berlln etw~lge neue kriminalpolizeiliche Erkennt
nisse zu erfragen. 
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I II Dte Entscheidung ist mit Ihren Grunden aktenkw>dig zu machen. 

f2 ) Bel etnem Gefal!%enen. der 

n ) rwch Nwmner 5 der \'V zu § II StVollzG vom Freigang ausgeschlcssen lSl 
oder 

bl nach Nummer 6 Abs. 1 und 2 der VV ~u § ll StVo!lzG un Regelfall ,,,. unqe
eiRnet rur Fretgan« anZUSt'hen !SI odt'r 

cl n..ch Nummer 6 Abs. G der VV 7.U § 11 StVollzG Anlaß zu ~sonder,; grtlnd
llcher Prllfung der FreiganJ<sgewährun~ ~ibt , 



der jedoch g!eich..,oh! zum Freigang zugelassen "'erden soll. stnd die für und 
gegen eint Freiqangsge..,ährung sprechenden Urn.>tbnde samtltch aktenkundtg zu 
machen und gegeni.'inander abzu.,.ägen. !nsb.!oondere tn den F;ilten des Buch
stabens el konvnt vor emer Entscheidung dl<' E!nho!un<: ein~r SteUungnahm<' des 
Anst<~hs.arztes. -psychtat~rs oder - psycholog..-n tn ~tr,.cht. 

(.31 Eme Zulassung lllll) Freigang Ist in den Fall~n d~ Absdtus 2 Buchstabe u ) 
nur rmt lusurmKJ..._ des Anstaltsleiters zu~lq. 

(! l l>le Zula~ung lum Fretgang beddrf bet emem Geiangenen. der eme voran
gegangene Vollzugslockerung oder etnen vorange~:,...._enen l'rlaub zur Nichtruck
kehr oder zu einer Straftat mißbraucht Iw!. der Zustimmunq de,. Anstaltslelters. 

l(l 

(1) FUhrt die Prtlfung gemäß vorstehender Nunvner 17 zu dem Ergebnis, daß ein 
Fretganll$1llll'brauch oder die Nichtruckkehr des Cdnngenen nicht zu befürchten 
tSt (§ 11 Abs. 2 StVoUzGJ. muß über dit' Zula!.SW'Ig zum Fretgang nach pOicht
gemo.ßem Erme<$tn unt"r Beriicksichtigung all~r cLti'Ur und dagegen sprechenden 
l.ltn.tande entKhteden "'erden. Dabei tst zu beruckslchtlgen. 
- welchen Stand die Bemuhungen wn die Erreichung des Votlzugszieles bisher 
e~lcht haben, 

- ob der Getan~me an der Erreichung des Volltu"zleles mltge>JirXt hat, 
- welche Arbettsberettschait und ,..eJches Arbeitlivemalten der Gefangene bisher 

gezeigt hat. 
- oo der Gefangene den Anforderungen des fretganges ge~o>acltsen sein ..-\rd, 
- ob der vo!'ieliehene Arbeits- oder Ausbildungsplatz 1m liinblick auf die An 

der bl$her von dem Gefangenen verilbten Straftaten zur Erreichung des Volt
zugszieles qeelgnet ISt. 

(21 Die vor:~usslchtliehe Reststrafzeit darf nicht mehr als 12 Monate, in beson
ders g"lagerten !'Iilien nicht mehr als 15 Monate betragen. Ein besonders ge
lagerter fall Ist insbesondere dann anzunehmen, wenn 

al freigang zu l!ngecfn.stlgen AusbtldungsmaßMhmen ge..,ähn "ird oder 

bl em Gefangener emer Beschafllgung ohne Aufsteht (NlJltlner 16 Abs. 1 Buch
stabe 11 J nachgehen soll und mindesteM 3C!Chs Monate beanstandwtgsfrel in 
eirtem Arl>ellskOIII!Iando gearbertet hat. 

131 Ein Gefangener kann auch zu etnem Cnlheren Zeltpunkt zum f'retgang zuge
lassen •erden. 

a l wenn ec eme freiheitsst:ra.fe 'o'egen Verletzuni der llnterhaltspflli:ht verbUJ'lt 
und andel"o'elllge Strafnotierungen "'eder bestehen noch "'ahrend des laufen
den f'rethettsentzuges bestanden haben, 

bl wenn er tn eirtem Arbeitskommando eingesetzt werden soll und die voraus-
stehtliehe Reststrafzelt nicht mehr als zwei Jah~e betti!gt. 

(!) Die Zul<issung eines Gefangenen, dessen vorausstehtliehe Reststrafzeit noch 
mehr als 15 Monate beträgt, Ist außer in den Fallen des Absatzes 3 nur mll 
Zustimmung der Aufsichtsbehörde zula.sstg. 

(5) Die ZulassWlg soll erst l".ach einer aUSt"etchenden Erprobung des Gefang.,nen 
erfolgen. die Im !'alle von Nunrner 16 Abc. I Buchstabe a I Im offenen Vollzug 
rmndest<!OS dret Monate bzw. im geschlossenen Vollzug mindestens s;,chs Monate 
betragen soll. Insbesondere soll Cabet erprobt werden, oo der Gefangene >oillens 
und m de<" Lag<! l$t. regel.:näßtg Uber einen längeren Zeurawn beanstandungsfrei 
em<!r Atbe11 in <!tnem Arbettsberrieb der Anstalt oder im Wege der Außen
beschlifttgung 04chzugehen oder an emer AusbtldunqSSMJlnatune der Anstalt tell
zunehmen. 

161 Von einer Erprobung zur Zulassung Im l'relgang nach ~Jummer 16 Abs. 1 
Buchstabe al kann abgesehen "'erden, ._..,nn 

e.J der Gefangene etne Freiheusstrafe wegen Verletzung der Untemaltspntcht 
verbUßt und andeNeitige Strafnetterungen weder bestehen noch während des 
lauf enden Freihelt~ent zuges bestanden haben oder 

bl der Gefangene als Selbststeller unmittelbar un offenen Vollzug aufgenommen 
'MOrden Ist oder 

c) der Gefangene mtndestens sechs Monate in etnem AtbettskOIIL-:ando !Nwrmer 
16 Abs. I Buchstabe bJ beanstandungsfrei qelll'beltet hat. 
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(I) Dte Voltzuqsanstalt setzt die Uhrzelten le~t Innerhalb derer der Gefangene 
die Anstalt zum Freigang verlassen darf ( Rahmenzell ). 

a J Die Rahmenzelt 501! zunächst dem !ur dte l'ahrtt'n Z"'lSChen Anstalt und 
Besch!lfdgungsstelte einschließlich der Arbelts~ell benötigten Zeitraum ent
sprechen und erst nach Erprobung des Gefanl!~nen •llmählich erweitert 
werden, "'enn auch davon ausgegangen werden kann, daß der Gefangene 
diese Zelt zu einem dem Vollzugsziel dienenden Zweck nutzt. Der Gefangene 
soll s1ch in der Regel zehn. mindestens Jedoch acht Stunden pro Tag wtunter
brochen m der ~nstalt aufhalten. Darllber hln4US soll die Vollzugsanstalt 
Zelten fesi'en.en. m denen der Gefangene steh zu Gespcachen m1t den fitr 
Ihn zustllndlgen Bediensreten in der Anstalt auh:uhalten hat. 

bl Du: Rahmenzeit bei einem im Arbeitskcmmandc tllllgen Gefangenen darf nur 
dem Cor die Fahrten zwischen Anstalt und Bet.ehäftiqungssteUe einschlteflllch 
der Arl>elt$zelt benötigten Zeltraum ent~chen. 

(2) Wahr~nd to\nf!'r VO't1Jbeorgehenden l!ntel"'brif-chung d,.r Fl"'.,tga.ngertä.tl_gketl hns.
besondere Arbeitnehmerurlaub. Betriebs-. Sc;hul-, Semesterferien, Krankheit. 
Strelk/Auss~rrung) Ist die Rahm<!nze1tenregelunq <~usqesN~I. 

(31 Bestehen Anhaltspunkte (nicht unerhebliche tlberschreitung der Ranmcnzelt, 
Ruckkehr unter Alkohol- oder DrogeneinOuß), dnß der Gefangene den bcson-

d~ren Belastungen des Freigangs nleht gewachsen ist. wlrd er gemllß § 14 
StVollzG vom freigang abgelbst. o;ofcm nich t eme Kürzung der Rahmenzeit oder 
eme lihnUch mildere Maßnahme ausreicht . 

( 4) Wdhrend des f'retgang• ddrf d~r Gefanqene den Geltungsbereich des Straf
vollLuQ•ge.eta:es nicht verta",...,n. 

Schlu ßiiOt'SChri ften 
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(I I Diese Ausfilhrungsvorschriften treten am 15. September 1983 ln !<rilft. Sie 
treten am 1!. Septemb«<" 1993 außer Kr"ft. 

(2) G!e1chzettig treten die AusfUhrungsvorschrlften vom 13. Juli 1977, geändert 
durch Allgemeine Verr.Jgungen vom 19. Juli 1979 und I. Apnl 1980, außer Kroft . 

AV ~ § 13 StVoUzG (Urlaub aus der llaft) 

Urloub aus der l'.aft soU un '!ahrnen der Bermhungen zur Erretchung de$ VoU
otugU!<!le~ (§ 2 StVollzGI namentlich c...zu dtenen, dem Gefangenen die i'ahtqkeu 
zu C!tnem leben in Freihell zu vermitteln oder zu erhalten. Er soU ~$0ndere 
dazu beirragen, förderliche •ozlale Kontakte des Gefangenen :u Personen 
außerhalb der Anstalt herzustell~n. zu erh4lten und zu festigen. 

2 

(I) Urlaub darf nicht ge..,ahrt werden, "'Cnn ein Mißbrauch zu Straftaten oder 
die Nichtruckkehr des Gef4tlgenen lfl die Anstalt zu befürchten is• (§ 11 Abs. 2 
StVollzC). 

C2 J Zur Beurteilung der !.Ußbrauc:hs- oder Fluchtgefahr im Smne von § 11 Ab$. 
2 StVollzG tst zu priifen. cb der Gefangene Mch Sr. 3 der VV zu § 13 S:VoltzC 
vom Urlaub ausgeschlossen oder nach Nr. !. d<!r VV zu ~ c3 StVollzG fUr Urlaub 
un~C!etgnet ISt. 

!3l Eme Verurteilung im Smne von 'lr. 3 Ab$. 1 a · dec VV zu § 13 StVollzG Ist 
eine VeruneUung wegen emes Staat•schutzdeUktes (z. B. Friedensverral. Hoch
verrat, Landesverrat. kt'imln~le oder terrorisnsche Vereinigung, Verschleppungl 
durch <!lne Staatss<:hutzkamner des Land&erlchts oder durch das Oberlllnde,._ 
gerlehr (Kammergericht! in erster Instanz. 

( G) tn Abweichung, Ergänzung oder Erllluterung von Nr. G der VV zu § 13 
StVollzG 'o'!rd bestimmt: 

,d Ungeeignet flir Urlaub ist in der Regel e1n Gefangener, der steh Lm geschlos
senen Vollzug befindet und dessen voraussichtltche Reststra!utt noch mehr 
als z,.·el Jahre beträgt. 

bl Als emebltch suchtgefährdet 1111 Sinne von Nr. ! Abs. 2 b ) der V\' zu 13 
StVollzG gUt ein Gefangener. der 
- drogen- oder alkcholabhilngia 1St oder 1rt den letzten fünf Jahren war 
oder der 
- zu Drogen- oder Alkoholmißbrauch netgt und aufgrund dieser Neigung 

uhebliche Straftaten begangen hat. 

c l Ergeben Steh aus den Gefangenen-Per~<>nalakten oder au!grund anderer 
Erkenntnisse Anhaltspunkte dafllt'. daß ~tgen den .Gefangenen ein Erminlunglf
oder Strafverfahren anhi!ngtg Ist, und Ist elne Gewährung von Urlaub vorge
sehen, müssen der Stand und der Gegenstand des Verfahrens so>oie die 
Bedeutung dieser Erkenntnisse fUr die Prtlfung der Mißbrauchs- oder F'lucht
liC:fahr durch Anfrage bel den B~rllner Strafverfolgungsbehörden fe&tgeetellt 
werden. Soll trotz eines anhängigen Verfahrens Urlaub ge..,ährt "'erden. l5t 
eine schctitUche Auskunft einzuholen. 

d l l•t die Gewährung von llruub für elnen ~uslllndischen Gefangenen vorgesehen. 
ISt durch Anfrage beun Referat fur Ausländerangelegenhellen des Pollzet
pr.istdenten in Ber'!in festzustellen, ob e\tl AUS'WelSUngs- oder Abschiebungs
verfahren anhangig ist, und ferner durch Anfrag« bei den \'oll.streckungr 
behbtden, ob em Auslieferungsverfahren anh!lngig Ist. 

e) Im Rahmen der erforderildten beSOnder'$ grundliehen Pnlfung. ob ein we~en 
Rauschgifthandels inha!rterter Gefangener ( Nr. ! Abs. ! der VV zu § 13 
StVoJlzCI zum Urlaub zugelassen "'erden kann, sind beim Rauschgt!tdezermtt 
des Poll~eipräsidenten in Berlln et.,.allle neue krtmlnalpolizeiliche Erkenntnisse 
zu erfrn~en. 

3 

( ll f'Uhrt die Prüfung gemäß vorstehender N'r. 2 zu dem Ergebru., daB ein 
Urmubsnrtßbrauch oder die Ntchtrtickkehr des Ge fangeneo nicht zu beflirchten 
Ist ( § 11 Abs. 2 StVoU~I. muß Ober d1e Gewahrung von L'rlaub nach pn•cht
gernaflem Ermessen Wlter Benlckstchtlgung aller dafür und dagegen sprechenden 
~t.tnele entschieden "'erden. 

Dabei Ist 1u berllckstchllgen. 
- ·o'elchen Stand die Bemünungen um die EINtchung des Vollzugsuele• btsher 

erreicht haben. 
- ob der Gef.mgene an der Erretchun~: des Vollzugszieles mttgewui<t hat • 
.. ""'ctlc:he Arbc:itsberettscM!I u.nd "Welch<'"• ArbetuverhG.h.en der Ccfo.ngc:ne btohcr 

ltC:7.elgt hat, 
- ob der Gefangene den Anrorderunsen eines Urlaubs ge..,achsen sein wlrd. 

(21 Die Beurlaubung eines Gefangenen, der sich noch nicht sechs Monnte tm 
Strufvo!l?.ug befindet , kommt Bis Ausn~hmefa!l (§ 13 Abs. 2 StVollzG) dann ln 

'der lichtblick' 25 



Betracht. w~nn der Geiang.,ne sich elnSChließltch et~r voranJt<'gangenen Unter
suchungshaft mindestens sechs Monat~ ununteroroc:hen im Volllug befunden h.Jt 
und seine voraussichtliche Reststrafzelt nicht mehr als z•·olf \loMte betragt. 

(3) 01~ Zahl von 21 Kalendertagen (§ 13 Abs. I Satz 1 StVollzGJ darf nicht 
Uberschritten werden. Sie wird Jedo.:h unterschritten. wenn dies Im EinzeHall 
angezdgt ist. Dies gilt insbesondere bei einem Gefangenen, der erst im lAufe 
ein«S Kalender:)ahres erstmals Urlaub ernalt oder- voraussichtlich wahrend des 
Kalenderjahres entlassen wird. 

14) Ein Vorgrlff auf Urlaubstage des nachsten KalenderJahres oder eine llber
tragung von Urlaubstagen auf das nachste Kalenderjahr tst nicht zulassig. 

(5) Bei der Entscheidung über die Dautr und dte H..luflgkelt von Urlaub kommen 
folgende Etwagungen in Betracht: 

a l Um den Gefangenen schrittweise M das Leben ln freiheil hcranzuführen. soll 
der erste Urlaub nur filr kurze Zelt (~twa 1 bl5 2 Tage) geYllhrt "'erden. Bei 
erfolgreicher E.rprobung kann di~ Dauer der Welleren Urlaube JeWeils eine 
steigende Zahl von Tagen be tragen. 

bl Die Abstlinde ZW1Schen den Urlaubs~elten sind so zu bemessen, daß der 
Gefangene Gelegenheit erhält, den Urlaub zu verarbeüen und Sich auf den 
lUchsten Urlaub ausreichend vorzubereiten. 

c) Der jeweilige Urlaub soll nicht zu l.sng bemessen sdn. um den Gefangenen 
nicht zu Uberfordem. 

d) Der Gefangene soll zu sinnvoller Urlaubsplanung befähigt werden. Die ~lnzel
nen Urlaubszelten sollen uber das Kalender]ahr ~rte!lt verden. 

el Bei der Ge"'ahrung von Urlaub ist darauf zu achten. ob fUr UrlaubswUnsche 
des Gefangenen für die Welhnac!nszeit und den jahreS\o'echsel genUgend 
Urlaub zur Verfügung steht. 

(aufgehoben) 
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(I) D1e Entsch~ldung ist mll Ihren Gtilnden aktenkundig zu machen. 

(2) Be! emem Gefangenen. der 

a nach 1\r. 3 der V': zu § 13 StVollzG vom Urlaub ausgeschlolftn Ist oder 

b) nach Nr. 4 Abs. l und 2 der W zu § 13 StVollzG lm RegeHall als ungeeignet 
filr Urlaub anzusehen Ist oder 

c nach Nr. 2 Abs. ! a) dieser AV als ungee!gnet fur L'rlaub anzusehen Ist oder 

dl nach Nr. ~ Abs. L der W zu § 13 StVollzG Anlaß zu besonders gnlndllcher 
Prilfung d~r Urlaubsgewll.hrung gibt, 

der Jedo.:h gleichwohl Urlaub erhalten toll. sind dle filr und gegen eine Urlaubs
gewahrung sprechenden Umstande sM!tllch aktenkundig zu machen und gegenein
ander abzuwagen. Insbesondere in den F'allen des Bud>stahens d) kommt vor 
emer Entscheidung die Einholung einer Stellungnahme des Anstaltsarztes. 
-psychlaters oder -psychologen in Betracht. 

13i Eute erstmalige Urlaubsgewlihrung ist m den Fällen des Absatzes 2 Buch
staben aJ und c nur mll Zust!Imnung des Anstaltsletlers z:ullts.~g. 

(1.) Die erstmalige Gewährung eines Urlaubs nach elnem Mißbrauch einer voran
gegangenen Vollzugslockerung oder eines vorangeaangenen Urlaubs zur N\cht
eückkehr oder zu einer Straftat bedar-f der Zustimmung des Anstaltsleiters. 

W!!hrend des Urtaubs darf der Gefangene den Geltungsbereich des Strafvollzugs
gesetzes nicht verlassen. 
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(I) Diese Ausfuhrungsbestlzmlungen treten am 15. September 1983 in Kraft. 

(21 Gleichzeitig treten die Ausführurtg$VCrschriften VOlll 13. Juli 1977. ge4ndert 
durcll Allgemeine Verfugung vom !. April 1980. auller Kraft . 

AV w § 15 StVollzG CEntlassungsvorbere!tungl 

Sonderurlaub oder Vollzuqslockerungen zur Entlassungsvorbereitung dürfen nicht 
ge ... ahrt "'erden. "'er.n ein Mißbrauch zu Straftaten oder die Nichtrückkehr des 
Gefangenen in dte Anstalt zu befürchten tst I§ II Abs. 2 StVollzGl. 

2 

II Zur Beurteilung d,.r loi!Rbrauch.•- oder Fluchtgefahr ist bet der Ge'oo'ährung 
von Vollzugslockerung~n zur Entlassungsvorberellung nach der AV zu § 11 
StVollzG zu verfah-...,n. 

(21 Zur Beurteilung der Mißbrauchs- oder fluchtqeföhr 1st bel der Gewährung 
von Sonderurlaub zur Entlassun'Ssvorbereltung nach der AV zu § 13 StVollz(: zu 
verfahren. 
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lauf~ehoben) 

·Der Vt'fangene dörf wahrend eines Sonderurlaubs oder emer Vollzugslockerung 
zur Entlassuf1%$VOrbereHunq den Geltu~sbereich des Strafvollzug~esetzes mcht 
verl"ssen. 
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(1 ) D1ese AllSfuhrungsvorschr!Iten treten am 15. Septerr.ber 1983 ln Kraft. 

(2) Gleichzellig treten d!e AusfUhrungsvorschrlften vom 15. Marz 1988 außer 
Kraft . 

AV w § 35 StVollzG (Urlaub, Ausgang und Ausfühn.tng aus wichtig= Anlaß) 

Urlaub. Ausgang oder .o\usflthrung aus ~chligem Anlaß kolm!en dann in Betracht, 
wenn d11~ Am."esenheit des Gefangenen außerhalb der Anstalt zur Erledigung 
vu:hllger und unaufschtebbtlrer Angelegenhetten fam!ltarer oder sonst person
tlc:her, gesellschaftlicher oder rechtlicher Art zwingend erforderlich Ist und dem 
Gefangenen nicht zuzumuten oder au.s Rechtsgnlnden nicht möglich ist . die 
Angelegenheit 1m Rahmen von Urlaub oder Vollzugslockerungen gelllAß §§ 11, 13 
oder 15 St\'ollzG zu er!edtien. 

2 

(}) Urlaub, Ausaang ode~ AllSführung aus 1o11chtigem Anlaß di.lrfen nicht ge~o•ahrt 
werden, wenn ein Mißbrauch zu Straftaten oder die Nlchmlckkehr des Gefan
genen 1n die Anstalt zu befUrchten tst (§ 11 Abs. 2 StVollzGl. 

(2l Zur Beurteilung der Mißbrauchs- oder Fluchtgefahr ist bel der Gewahrung 
von Vollzugslockerungen am wichtigem Anlaß nach der AV zu § 11 StVollzG zu 
verfahrer-

( 3) Zur Beurteilung der ~ltßbrauchs- oder Fluchtgefahr tst bel der Ge .. ·ahro,~ng 
von Urlaub aus loflChtigem Anlaß nach der AV zu § 13 StVollzG zu verfahren 

3 

Während eines ~'rlaubs oder einer Vollzug•lo.:kerung aus wichtigem Anlaß dar! 
der Gefangene den Geltungsbereich des Strafvollzugsgesetzes mcht verlassen. 

I. 

( 1 Diese Ausfuhrungsvorschrtften treten am 15. September 1983 tn Kraft. St~ 
treten am lL . September 1993 außer Kraft. 

(21 Gleichzeitig treten die Ausführungsvorschnften vom 13. Jktober 1977 außer 
Kraft . 

AV zu § 36 StVoU.zG (Gerichtliche Tenn!nel 

Urlaub oder Ausgang zur Teilnahme an einem gerichtlichen Termin darf mcht 
gewährt werden. wenn ein Mißbrauch zu Straftdten oder die NichtrUckkehr de~ 
Gefangenen in die Anstalt zu befürchten Ist (§ 11 Abi. 2 StVollzGI. 

2 

(I) Zur Beurteilung der Mißbrauchs- oder Fluchtgefahr ist bet der Gewährung 
etnl!tl> Ausgangs zur Teilnahme an einem genchtllchen Termin nach der AV zu § 
11 StV<>llzG zu verfahren. 

l21 Zur Beurteilung der Mißbrauchs- oder Fluchtgdahr Ist bel der Gewährung 
von Urlaub zur Teilnahme an etnem genchtlichen Termin nach der AV zu ~ 13 
StVollzG zu verfahren. 

Kommt die Gewährung von Urlaub oder Ausgang zur Teilnahme an einem gencht
llchen Termin nicht in Betracht. ist darauf hinLuwlrken. daß das zustllndlqe 
Gerlcht einen Vorfuhrungsbefehl erläßt. Ergeht kem Vor!uhrun~:sberehl. ist unter 
BeachtW'Ig <!er Nr. S der AV zu § II StVollzG uber eine Ausführung zu ent
scheiden. 

Wahrend etnes Urlaubs oder Ausgan~• zur TeHMhme an einem cerichtltchen 
Termin darf der Gefangene den Geltunubere1ch des Straf,•ollzugsj:tesetzes ntcht 
verlassen. 

(I) Diese Ausfuhrungsvorschnften treten am 15. September 1983 in Kraft . 

(2) Gleichze!lt$1 treten die Ausführun~svorschriit<n vom 13. Juli 1977 ,,urler 
Kraft. 
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Am Donner~t·•loi· dem I. Juni I '18C), 
le~ten uber 200 lnsa~scn dl.'r Teil
dn-stdlten 11 und 111 der JVA Tc!-1el 
die Arbett nieder und verwci~cnen 
die Ann.1hme dct• Anstnltsl<ost. um 
damit auf ihre !l.1ftbedingun~en auf
merksam zu :n.lchen und \'erbe!'::e
rungen zu erreichen. D1ese beiden 
\'ef"·ahrberetche betnhalten fUr ihre 
Insassen die schlechte~Hen Haftbedin
gungen im Vergleich zu den Obri~en 
Teilanstalten. Das hat in den letzten 
jahren um so großere \usmaße an
gen.::-mmen. als unter dem vorheri~en 
Justizsenat dem Sicherheitsdenken 
immer mehr Bedeutung zugemessen 
wurde. Der Lichtblick hat in der 
Vergangenheit immer wieder darauf 
aufmerksam zu machen versucht und 
Kritik an den Mißständen geUbt. 

Die Sozialarbeit i.n Tegel. die in 
den vergangeneo Jahren zunehmend 
Anlaß zur Kritik gab (und gibt), 
führte dahin, daß im Haus 11 auf der 
Station 10 32 Inhaftierte mit 
Schreiben vom 18. ~Iai 1989 den 
Leiter der JVA Tegel aufforderten. 
den für diese Station zuständigen 
Sozialarbeiter von seinen Pflichten 
zu entbinden. \lan bot den Verant
wortlichen Gespr!ichsbereitschaft an, 
u;n vorhandene Perspekuvlosigkeit 
durch nich~ vorhandene Sozialarbeit 
darzule!;!en. wie s1ch die Insassen 
äußerten. Eine am 25. :.!ai stattfin
dende Vollversammlung im Gruppen
raum der 5tation mit dem jetzt 
stellvertretenden Teilanstaltsleiter 
und dem betreffenden Sozialarbeiter, 
in der gegen ihn ein einstimmiges 
Mißtrauensvotum ausgesprochen wurde, 
führte zu keinem Ergebnis. 

Daraufhin und weil bekannt 
wurde, daß der bisheti~e Leiter der 
Abteilung Sicherheit am 15. Juni 
Teilanstaltsleiter 11 werden soll, be
schloß man, ab 1.6. die Arbeit und 
die Annahme der Anstaltskost zu 
verweigern. Am 29. Mai schickten die 
Gefangenen ihren Forderungskatalog 
mit einer Erklärung an verschiedene 
?resse- und Rundfunkorgnne, an die 
lus•izsenato:in, an den Anstaltsleiter 
Und einen Rechtsan· .. :alt. Hier nun der 
Crigmaltext des Forderungskatuloges: 

"Forderungen der lnhafllerten der 
JVA Berlin-Tcgel 

Fach- und sachkompetente Sozial
arbeiter mit Eigenvernnt ... •ortungs
spielraum fUr eine effektive So
zialarbeit, 

- Anderung der Finschluß- bzw. Auf
schlußzei t ~n . 

- täglicher Aufschluß der ll;tftrtiume 
bei ,gr.schloss!"ncn FlilgcltUrcn in 
der Freizeit von 18 hl!> :.!2 Uhr, 

Aktionstage in Tegel 

- Abschaffung des Nachtverschlus~es 
an Sonn- und Feiertagen um 16.GS 
Uhr, 

- Abschafiung der Zwangsarbeit, 
Tariflöhne, gesetz:iche Kranken
versicherung, l(rankengeld, 

- großzügigere Regelung für den 
Aufenthalt im Freien. 

- keine Urinkontrollprogramme und 
Gehirnwäsche für Vollzugslocke-
rungen I Ausgänge, Urlaub etc. ), 

- wochentags für alle nicht arbei
tenden Inhaftierten Freistunden
teilnahme von 13 bis 15 Uhr, 

- sonn- und feiertags Öffnung des 
Freistundenhofes von 8 bis l I Uhr 
und 13 bis 15 Uhr, 

sofortige Entlassung aller Haftun
flihigen, psychisch und physisch 
Kranken und HIV- lnfizierten, 

- Öffnung des großen Freistunden
hofes. 

- keinerlei Kollektivstrafen und lso
MClßnahmen, Erhaltung des alten 
Standes für alle, die sich hier 
solidarisch zeigen. 

- keinerlei z .... oangsverlegungen mehr. 
ln Anlehnung an die Forderungen 

der Frauen aus Plötzensee fordem 
wir auch noch eirunal nachhalttg: 

- größtmö~liche Gruppenaktivitäten 
mit externen Gruppenbetreuem." 

(Oie Tageszeitung vom 3.6.1989) 

Im Tegeler Knast 
beginnt es zu brodeln 
Zwischen 67 und 230 Gefangene in Tegel verweigern seit Donnerstag die Arbeit und Annahme 

der Anstaltskost I Protestaktionen gegen miese Haftbedingungen in den Häusern II und 111 
Um bessere Haftbedingungen ~u er· 
reichen. haben Gefangene der Haft· 
anstalt Tegel seit Donner5tag die 
Arbeit niedergelegt und die An· 
nahme der 1\ahrung verweigert. 
Die Verweigerung der An~taltskost 
bedeutel jedoch nicht, daß die Ge· 
fangenen in einen Hungentreik ge· 
treten sind. sondern d.aJisie sich auf 
e1gene Kosten selbst 'erpßegen 
Während Recbtsa~"•lt Tho~ 
Herzog "on rulld 230 Gefangerxn 
sprach. die sieb 113Cb Angaben 'on 
drinnengestern an der Aktion betci· 
ligten. sprach Justruprccher Ach· 
bammer da•·on. da! gemrn 64 Ge· 
fangenenicht gearbeitet und 130 d1.e 
Alln3June der Anstaltsk()l;t \·eNCI· 
gen bäneu. An dem Streik ~~nd aus· 
schließlich Insassen der Hauser U 
und m in Tegel beteiligt. die Im 
Vergleieb zu den Insassen der ubri· 
geu Häuser in Tegel die mieseste 
Haftsituation haben. Das Haus U ist 
das sogenannte Aufnahmehaus, in 
das Gefangene auch mafvcrlegt 
werden. Das Haus lU ist das ehemo· 
lige Zuchthaus, das auch Totenhaus 
genannt wird, weil hier vor allem 
lange und lebenslange Haftstrafen 
allgesessen werden. Auf einen kur· 

~en Nenner gebracht, dommiert in 
beiden Hau\Crn das alte Vollzugs· 
prinzip ·Hauptsache unter Ver· 
schluß•. 

Drean der Protesta~uon beteilig· 
ten Gefangentn sind Anv.alt Her· 
zog zu folge beren, ihre Mtion ab
zUbrechen, "enn d•e Punkte 1hre.s 
umfaucnden Forderung>katalogi 
trfUllt "erden, d1e SICh auf diC UD• 
mmelbare Haftsltuauon m den 
Hlu-.em 11 Ulld lU bez:ehen. Ver· 
langt "ird: em lialicb(r Auf)Chlu8 
der Haftraume bei seschlosseneo 
Flllgcltliren 1n der Fre•zeit zv.i· 
scb(n 18 und 22 Uhr )()wie die Ab
~fiungde,Sacht~erschlussesatl 
Sonn· und Feienagen um 16 45 
Uhr. Außerdem "ollen d1c Gefan· 
gentn eme gro8zügtgere Regelung 
fur den Aufen~lt in den Freistun· 
denhöfen erreichen und die\e auch 
an Sonn· und Feienagen von 8 bis 
II und von 13 bi~ 15 Uhr benutzen 
können. Last notleast soll der große 
Frei~tundenhof des Hauses II wie· 
der geöffncl werden. Le!Zterer ist 
laut Jusuz~precher Achhammer be· 
relts se1t gestern wieder ofren. •Die 
Anstalt>leituns legt Wert auf die 
Feststellung, dnß dos sowieso pas· 

siert wäre•, betonte Achhammer. 
Was die Erfüllung der übrigen kon
kret auf die Häuser U und lU ge
münzten Forderungen angehe. war 
Achhammer -optimistisch•. d.aJI die 
Beteiligten bald zu einer -ein~er
nebmlicben Lösung• kommen 
"erden 

Des "''citereu erheben die Gefan· 
gcnen Forderungen.,. ie Einstellung 
von ·facb- und sadlkompetenten 
Sozialarbeitern mit Eigen•erant
v.·onungsspieiraum• SO"IC Ab
schaffung der Zv.=gsarlleit und 
Tariflöhne. Jo.lcbt Bestandtell des 
Forderon~talogs. aber wesemh· 
cb(r Grund für die Gefangenen. die 
Prostaktion aufzunehmen. ist nach 
Informationen der laZ die Tatsache. 
d.aJI der deneilige Leiter der be
rüchtigten T egeler SicherheitS· 
gruppeSeider ab IS.JunineuerLei· 
ter des Hauses ll wird. Zum stell· 
vertretenden Leiter des Hauses II 
wurd~ der bisherige stellvenre· 
lell<le Leiter der Ableitung Sicher· 
heit Reuthebestellt. Anwalt Hen.og 
wußte von Gefangenen. daß Reuthe 
bereits im HallS •umgeht• und 
Druck macht, daß die Gefangenen 
wieder zur Arbeit gehen. plu 
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Uier nun der V<?rsu.:h cmcr L'hr .. ~
n0k~gic der Erei>:1,nls~e m Tt>~el vom 
1. bhi S . Jum 19$•1. lns.ls;en der 
Teilanst,Jlt 111 s.:hlicf~cn s1ch am 1.6. 
der Akt1on in der l't.'ibnstnlt II an, 
s,., daß an diesem ra~ mehr als 200 
Gefan~ene aus beide.n U,iusem die 
Arf)elt und die AnMhme der 
Anstaltskost ven.·ciRcm. Im Haus 111 
gibt der Teilanstaltsleiter den In
sassen durch Aushan'! bekannt. daß 
offenbdr der dringende ltlunsch be
steht . "auch im Bereich der Teilan
stalt 111 eine Insassenvertretung zu 
wahlen" . \oJelterhin wird "darauf hin
gewiesen. daß es ... fur den hiesigen 
Bereich eine ~litverantwortungsrege

lung gibt. ... ", in der u. a . "insbe
sondere die \iahl einer Insassenver
tretung eindeutig .~eregelt'' ist. Ab
schließend wird "1m Interesse aller 
sehr herzlich" gebeten , "die demo
kratischen 'Spielregeln' zu beachten" . 
Insassen bemühen sich zunächst auch 
am Freitag. dem 2.6., vergeblich, bei 
einem Gruppenleiter die erwähnte 
Regelung zu erhalten. 

Am Sonnabend, dem 3. Juni, gibt 
die Teilanstaltsleitung II durch Aus
hang bekannt, daß man einige der 
Forderungen bezUqlich der Freistun
denregelung und der Ein- und Um
schlußzeiten ändern will. 

Noch am ~lontag , dem 5. ]un1, sollen 
es 200 Gefangene der Bereiche 11 
und Ill sein, die .... ·eiterhin die Arbeit 
und die Annahme der Anstaltskost 
verweigern. Endlich kann im Haus 111 
ein Exemplar der "~Utverantwortungs
regelun~" bei einem Gruppenleiter 

(Die Wahrheit vom 5.6.1989) 

Solidarität mit 
Inhaftierten 

(DW-KorT.). Zu einer kleinen, 
aber lauten und sllmmunp•ollen 
Kucl&tbUII& •ersa.mmehen sich am 
SoDUknd nachmlnaa rund SO Per
sonen, Ober111eaend Juaeadllcbt aus 
der aotonomta Suat, •or der Halt
anstalt MoabiL Uoter dem Mouo 
~Mh SoUdarltJt, knalllaer Musik 
und Yltl lnfoi ceaen Isolaiion und 
SpallllD&" baue man steh bt~lts ae
Cta Mltu& m tlaer lhnlkbta Aktloa 
•or der f'rauea- ud Jaaeadbaflu
stalt PlaatJUtt' ceuoll'ea ud war 
daliJI ucll Ah-~toabll cnotta. 

Aus großen Lautsprechern 
dröhnte heiße Mus•\. Richtung 
Knast, und Grußadressen wurden 
verlesen Eme mure1ßende Blech· 
Rh)'thmus-Band brachte be1 kü h
lem Wener d1e \1enschenmenge in 
heiße Schwmaunaen. wah~nd em 
Dutzend bunter Luftballons sich 
die Freihell des H1mmels suchte. 
Lautes Rufen und Winken. GeJohle 
und KJalSchen aus VIelen der vergtl· 
tenen Fenster der Gcllnanissebäu
de zeugten - wieder emmol - von 
dem großen Anklana. den diese 
Form von Kundaebuna Ondet. 
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.1ufgetricbcn wcnlcn. Im lf •• us 111 tsl 
unter Gefangenen auch d1c Hede 
d.Jvon, daß cinzdnc, ,1n der Aktion 
Beteiligte schon von c1ncm Gnrprx-n
lciter unter ()ruck ~öerzt (z. 1!. 
Zwan~sverlegun~) und ultimrtiv zur 
Wiederaufnahme der Arbeit auf<::cfor
dert worden sein sollen. Am 'Jach
mittag desselben Tnges findet 1m 
Haus II ein Gespräch mit dem An
::.taltsleiter. dem Teilnnstaltslcitcr, 
einem Anstaltsbelrat und drei ln!K.Is
sen dieser Teilanstalt statt. Dabei 
kommt es zu weiteren positiven Er
gebnissen: f\nderung des Nachtver
schlusses an Sonn- und Feiertagen 
von 16.L5 auf 22 Uhr und zusätzliche 
Freistunden an \'iochenenden und 
Feiertagen. 

Da wesentliche Forderungen der 
Insassen 1m Haus l1 erfüllt werden 
konnten, wird die Aktion in diest'm 
Bereich am Dienstag, dem 6. ]uni, 
nicht fortgesetzt . \~ährend im Fall 
der Teilanstalt 11 die Anstalts- und 
Teilanstaltsleitung begnir.enswert 
schnell reagierte und Flexibilität 
zeigte, gestalten sich im Haus 111 
vergleichbare Gespräche zwischen 
Insassenvertretern und Verantwort
lichen um so schwieriger. Hier wer
den die am Wochenende gewählten 
Insassenvertreter (bis auf einen) 
weder vom -eilanstaltsleiter noch 
vom Anstaltsleiter anerkannt. wie ein 
Justizpressesprecher auf Anfrage 
mitteilt. Als Begrundung fUr die 
Nichtanerkennung und das ablehnende 
Verhalten, mit den Gewählten nicht 
sprechen zu wollen, wird angegeben, 
daß die ''lahl nicht nach den demo
kratrischen "Spielregeln" erfolgt sei. 
Dabei wurde die \\'ahl unter Aufsicht 
von Bediensteten und unter Anferti-

rosung von \1~rhlprotokollen durch
~eflihrt . ~ichcr, die fiir eine solche 
\'l.rhl vorqcqchcnen Fristen w11rden 
nicht ein~chu1tcn . Aber unter dit:)c;cn 
Umsteinden muß die Frage gestuttet 
sein, oh in Anbetracht dieser Situ
n 110n eine solche schon l<leinlich zu 
nennende Auslegun~ der Vorschnften 
Z\\'eckdienlich ist. Fehl< hier nicht 
auch eul bißchcn das nött~e Fin~er
spitzengetUhl? Scnheß!icn kann 1ch 
mtr nicht vorstellen. daß auch nur 
einem Betetligten oder Verantwort
lichen an einer Zuspitzung gelegen 
ist?! 

Immerhin tauchte am :.Jittwoch, 
dem 7. Juni, im Haus 111 das Gen.icht 
auf, daß die Regelungen im Haus 11 
fi..tr Haus 111 uberno:nmen werden 
sollen. Es mangelte jedoch hierzu an 
einer Bestätiqung, z. B. per Aushang. 
Nach Einschätzung der Insassen ver
weigern hier ca. noch 80 Gefangene 
die Arbeit und unbekannt viele die 
Anstaltskost. Die qewählten Gefan
genen 1m Haus lll haben am 6.6. in 
einem Schreiben an den Anstalts
leiter ein "Angebot zur Losung aktu
eller Probleme" unterbreitet. !an 
gibt sich "als unter strikter Einhal
tung demokratischer Regeln und unter 
Aufsicht verschiedener Bediensteter 
gewählte Sprecher" zu erkenne!'!. 
Ihnen sei auch l<lar. "daß die 
meisten der m dem :_- -Punkte-Pro
gramm schriftlich fixienen Forderun
gen nicht in einigen Tagen oder 
\oJochen erfüllt werden können". Es 
ginge zunächst nur um die Änderung 
des Nachtverschlusses und um zu
sätzliche Freistunden wie irr. Haus 11; 
davon "hängt das kurzfristige Been
den oben genannter Ak~ionen "'esent
lich ab". Und weil am 7 .6. keine 

(Die Tageszeitung vom 6.6.1989) 

Erfolg für Gefangene 
Abbruch der Protestaktionen im T ege/er Knast: Entscheidende Verbesserungen 
der Haftsituation in Haus II I ln Haus 111 fanden noch keine Verhandlungen statt 

D•eGefangeoendes Hause~ II im Te· 
geler Knas1 werden heute \\aederie· 
<>ehlossenzur Arbeit gehen. Wieder 
ln<.asloe Kun Steinig der tu mit· 
teilte. wurde gestern die Prole<-t.l.i..· 
uooder ArlJe.its,·eno. e•geruni bccn
det, naC'bdem dte Amtalüleuung 
den Gefangenen •sthr entgegenge· 
kommen• sei. An der Pruce-~alo.uon 
fur bessere Hafibechngungen hallen 
"eh. " 'e berichtet. se11 vcrgange· 
nen Donnerstag Z\\ i"hen 64 und 
~30lnsassender Häuser Jl und 111 be
teiligt. Die lnsaosen die,er be1den 
Hauser haben die mie-t~e Haft,i· 
tuation m TegeL 

l\'ach Angaben von Stc•n•g br~u· 
chen die Gefangenen de' Hau~e\ II 
.rh kommenden SonntJg n1cht mehr 
um 16.45 Uhr •Unter Nachtvcr· 
~chluß•. >ondern können \ICh fonan 
"'1e unter der Woche zwischen 18 
und22 UhraufdcrStauon frc1bcwe· 

gen. Oe> "tller~n k11nntcn ~IC ~ich 
sarmtag•. \OnntJ~' und Fc•erwgs 
l\\ol'iChenbJOund 10 30SO"ICZII>I
~chen 13und 15 Uhr be1 gc.,.hlo~<oe· 
nen Turcn ent\\cdcr am Gruppen· 
raum. der 'Zelle Cldcr dem Frel,tcn· 
dcnhof aufh.tltcn Ferner ..e1 1hnen 
·hundenprozenn~· zu~~!lt "'or
den. daß e' :tm ~lont.rg mn der An
!>lalt,le•tun~ zu e10cm Gc,pra'h 
uber den "e1tercn Forderung,kata· 
log ~ommen "erde Steinig zu folge 
hauen an dem ge•tngcn Ge,präch. 
das·~ehrfan• \crhef, ncl>endcnGe· 
fangene~'prechcrn crn Venreter 
dc' An..talt-belr~t-. o.kr T Cj!clcr An· 
\L'IIhlcatcr l.;in~c· Lthn~ut "'"' ic 
der zulunfuge lcncr dc' H~u,co. II 
Sc1der teilgenommen. Se1dcr \\Jr 
b••lang Leiter d~r t>.:ru.:htlt:len Te· 
g~lcrSithcrt.cn,truppc. "J'(JicGc· 
fnngencn dc\ HJU\C\ II da' 
Schlimm,tc bdur~hrcn hdl St.:1n1t: 

kon\IJircnegc,temJedoch.daßS~i· 
du'" dem G~•prach einen •:.ehrgu· 
tcn Eindrud<• gemaclu habt. ,,.., 
~ui t1ne •hberale Politik· hofien 
Ja,-t ·Wir balhgen Seider eine 
Ch.'ln.::e zu •. <.3gtc Steinig mll dem 
H•n"c''· daßt'\ keinerlei RtpR'-\:1· 
hcn gt!!Cnd•eander Al.tion bete•lis· 
tcn Gciangell(n seseben habe 

Von d~n ln,:u">en des Hau,e. 111 
"urde dertaz ge,tern ,-on einem Be· 
J..anntcn emes Gefangenen mitgc· 
tc1h. daß e' don • ZU Einschüchte· 
run~"er,uchcn nebsl offener Dm· 
hung• \C>n ..cnen eines Sozialarbea· 
tcr,~ck•'mmcn..cl lmHaus 111 h.'lbe 
c' n~~<:h J..cmcrlea Verhandlun!lcn 
~~~d>o:n. \\Ctl die n~u ge"ihltc ln· 
'"'"'0\CrtrC!Ung \On der An"JII 
n~chta!..Lcptienworden>cl. Vonder 
Ju,tllprc"C'tcllc war ge,rern J..c•
ncrlc• Stellungnahme zu erhalten. 

"'" 
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R.:-.tkt i,,n d,•:; t\n.;r,.t 1 slo•ttcno ~rr,,lgt. 

\nrd ~in lrh'tt~r''~ Sdrr~·ibcn ,m dl'l1 

r\n$t,tlt!:'ll'il.:-r· verf.tl~ 1 und ,, b~c~.md 1: 
"Hier: llecstcllun~ einer Gesprächs
ebene". E!' "''ln:i .t.ll dtr"ckten Gc,-prii
.:hen .lufgef .. m:lcrt. llnd schlieHlkh. 
"e;; ~eht j 1 ...-l~hl mehr <tn. daß s1ch 
ein Tcil;mstaltsleitcr anmaßt sich 
aus.:u~lh.:hen. ...-eiche lnsas ... cnvertre
ter ihm in!' Konzept passen und 
.,.•elche mcht!" Es lä~e Ihnen nichts 
an einer Eskalation. "w1r '-'Ollen gern 
kcnstntkttv an der Lösun~ d~ aktu
ellen Prcbleme beitragen". 

Der Anstaltsleiter reagiene in 
seinem Ant ..... ortschreiben vom S. Juni 
entsprechend. Fonn und Inhalt des 
!:>chreibens vom 7 . ~:~. "suggerieren bei 
einem unbefangenen Leser allenfalls 
die Abs1cht des Verfassers, Druck auf 
den Adrcssa rcn uuszui.lben, nicht nber 
Gesprachsbereitschaft ". Und damit 
auch ketne falschen Eindri!cke ent
stehen: " Ich w111 und k<tnn Ihnen 
selbstverständlich nicht verbieten, 
Ihre an mtch gerichteten Anliegen, 
Uber die qem. § !Sb Abs. 2 StVollzG 
allein die~ ~>.:itarbeiter in der Anstalt 
und ich zu entscheiden haben, 
bereits vor der ersten Kontaktauf
nah.-::e in die Öffentlichkeit zu tragen: 
U.'1gehorig und d1e Gespräche in der 
Anstal~ belastend ist das schon." Und 
:1achde."!l d1e Aktion in der TA 11 be
endet "-'Orden 1st. heißt es ...-eiter im 
S<:hreiben. "wäre ich Ihnen dankbar. 
·.:enn Sie liTI Rahmen Ihrer Möglich
keiLen. geW!ssenllllßen von Insasse zu 
lnsasse, Einfluß auf die noch ar
beitsverweigemden Gelangeneo in 
dem Sinne ausüben könnten, ab 
sofort ihrer gesetz1ich vorgeschrie
benen Arbeitspflicht wieder nachzu
kommen." Abschließend gibt es noch 
Hinweise zum Thema I nsassenvertre
tung. Dabei fehlt auch nicht die 
Belehrung Uber die Bedeu tung des 
\vort es Legitimation. jedenfalls findet 
Gas Verholten vom TAL lll, Herrn 
'!üller, die Zusttmmung des Anstalts
leiters. wie er im Schlußsatz seines 
Antwortbnefes bekundet. 

Am S. Juni verw<'igem nach 
Schatzuns der Insassen noch et""a LO 
Gefangene im Haus 111 die Arbeit und 
eine unbekannte Anzahl die Annahme 
der An.-..talL<;I<ost . Maltags ,.,'lrd Ober
raschend die An""esenhelt des Lei~ers 
der Abteilung V der Senatsverwaltun'S 
fi.lr Justiz. Christoph Flugqe. beob
achtet. Er 1st ln Bcglettung des 
Anstalls- und des 1 eilr.nstaltsleiters. 
Die lnsasscnvcrtrcter. dte das sehen, 
versuchen mat '"'em~ Erfolg. llerm 
Flugge bei diesr>r Gelcgenht!it anzu
sprechen. Es können nur· wcnigl' An
liegen voroC>IJfliCht wcrdr'n; dus alles 
datJert nur C/1 . zwei Minuten. Ver
bindhebe /.u-;n~!"n sind nicht ;.:u he
kommen . l>11l11r bekornrnt jeder der 

nicht akzept icrtcn l nso~sscnvcrt rcter 
von dem r\nstaltsletter •m N.ac.:hmtl
ta~ das 1\nt ..... crtschrcliiCil o~uf ihre 
ge'tneinsam unterzetchnctcn 1 tiefe 
vcm 6. und 7. Juni. 

~'lie der "taz" v"m 10.6. zu ent
nehmen ist. soll nt~ch An~.1ben der 
Justizpressestelle ab heute im Haus 
lll die gleiche Regelung gelten, wie 
sie von der Anstaltsleitung filr Baus 
ll besehtessen wurde. Dtese Informa
tionen wollte Herr Flugge Jedoch auf 
Nachfrage hin nicht bcstUtlgen. 
Bleibt also das \.,rochenendc abzu
•.varten. ob es seine Richtigkeit mit 
diesen Informationen h11t. Eine 
schriftliche Bestätigung dafUr gibt es 
nämlich noch immer nicht. Und als 
Verhandlungsvoraussetzung fUr lldus 
111 w1rd bislang die Neuwnhl eint>r 
Insassenvertretung erwartet. Inter
essant in diesem Zusammenhung ist 
auch die Äußerung des justizpresse
sprechers, es sei in keinem der 
Häuser verhandelt worden: "Es ""urde 
geändert. ""as vorher als sinnvoll er
kannt wurde." 

<)b)(.'ktivcn Sachverhalte richtig ein
zusch,i tzcn und die f>inge in nchu
~cr Helation zum '1achb<Jren z.u 
setzen. Es bleibt uuch tn Jeder:"> F.dle 
wunschcnsv:ert. lur alle Teilaru:~nlts
bcretchc eine lnsussenvertretun~ zu 
bilden. An unserer Unterstutzuns .:>Oll 

es dabei nicht fehlen. 
-rd"'t-

Unabh,jngig davon. ob dte ge·wäh1-
ten Stationssprecher letztHeb durch 
offiz1clle Absegnung des TAL 111. 
Müller, legitimiert* werden oder mcht, 
möchte ich mich an dieser Stelle fl.lr 
das coura~ierte Verhalten der Bedien
steten, insbesondere der des B-f1u
gels. bedanken. Sie erst haben durch 
ihr eigenverantwortliches Handeln die 
Stationssprecherwahl ermöglicht und 
durch i.hre Präsenz selbiger dc1s 
nötige - wenn auch nicht von allen 
anerkannte - Outfit gegeben. Solche 
Mtmner braucht der Vollzug; andere 
sind schon mehr als genug da! 

Rolnnd Buck, TA lll 

Der Lichrblick steht hinter den 
gestellten Forderungen. Dabei man
~elr es uns ebensowenig wie vielen 
anderen Insassen nicht daran, die 

11 Wer die Bedeutung des '.\'ortes 
Legitimation nicht kennt, was 
durchaus nichE schandbar ist. kann 
sich auf Anfrage beim Leiter der 
JVA Tege1 schlau rr.achen. 

(Oie Tageszeitung 

vom 10.6.1989) Etappensieg im 
Tegeler Knast 

(Die Tageszeitung 
vom 9.6.1989) 

Proteste gehen weiter 
Die Protestaktion der Arbeibni~· 
derltgung für bes>ere Haftbedtn· 
gungen v.urde ~tern im Hau~ lll 
tle' Tegeler Knast fong~>CtLt. Ju. 
'li~preeher Achhammer b.:zif· 
fem dre Zahl der •Arbeu"c"'el· 
gerer• gestern auf sieben. Uh!cn· 
4ngabea ,.oa drinnen lagen der lU 

ni.:ht ... or_ Als Vora~n~ für 
31!g.:meule Verhandlun~n u!lcr 
die Fordenm~en bat d1c .\n,uJt,. 
le1rung - mil Rut <cod« ;.uo; der 
Ju,uz-c.-.alrun~ - m~n. cWI 
ZII'Or e>ne ~..er.,-ertrctYog ge· 
.. ~1 "erde: D~ <!erzet: C\\Ut

reDde ln5a.>..""l'ertreumg •md. 
"icberiduet. 'an der An-uh n1d11 
anerbmu. ,.eil >te nictt \Of· 

...:hrifßgem38ge,.'ihlt v. <>rden "'' 
D1c AL·Abgeon!ncre KunaM ~u· 
llent ge\!emden Verda~hl. d1e An· 
't31~,1eitung sucbe nac:ll Vnrv.on· 
.J.:n. •Um '~eh dem Ge'pr;u;h mu 
den Gefangenen /U cnrz•ch<n und 
um ,,eh den bcrechu~lc:n futc.h:· 
run~cn n•ch Vcrunr.lcrung der 
Haftbedongungen nocht Mclkn tu 
mus...en. 83Gefangcne von H11u~ IV 
haben ~ich mit den Forderungen 
von Hau' Jll ~olidari~ch crklart. 

Nach neun Tagen Zugeständnisse der Anstaltsleitung 
nun auch im Langstrafenhaus I Streik jetzt ausgesetzt? 
Nach Angaben der Justi7presse
stelle soll ab heute im Haus 111 des 
Tegeler Mdnnerlmastes die gleiche 
Regelung gelten, wie sie von der 
Ansllltsfeitung filr Haus II be· 
schlossen wurde. Der Nachtver· 
schluß fiinde danach sann· und fci· 
erugs nicht mehr um 16 Uhr30, 
sondern eru um 22 Uhr statt. Von 
18 bis 22 Uhr wllrdc ~außerdem an 
diesen Tagen zuützlichen Auf· 
schluß geben. (X) v.eiteren Lönn· 
ten sieb dte Gefanaenen wruugs. 
wnn· und feierug~ insguamt ,.,er 
Stllndea umschhellea lassen. 

Drese JnformatJOIIea der Presse
stelle wollte der Letter ckr Abtei· 
lun& Sckr Stnall,erwthung flir Ju· 
Wl, Chrhtoph Fli'IJIC, JCSiet11 je· 
doch nkht beswrigen. Er köMC 
duu nichts 5a&tn und keme Erl..'lln· 
digunJen mclu'emholen, dtM •seit 
einer Stunde iSI DltrutKhluß•. Au· 
llerdem wurden •ll&hche Anfnaeo 
den Disku~iomproze8 innerhalb 
der Answt nicht positiv beein· 
Ous~en•. 

Hmtergrund der jetzt beschlo~· 
senen Anderungen i~t ein Arbeits· 
weil.. von 80der220Gefangenen m 
den Hou\cm II und 111 der Ju\li1· 
volltütuan~talt Tegel. Wahrend im 
Haus II die Ansralu.leitung Uber 
Forderungen der Gefangenen nach 
mehr Auf~ehluß verhandehe und 
eine vorläufijle Einigung er1.ieltc. 

wurde als Verhll!ldluogsbedingung 
fllr Haus m bislang die Neuwahl ei· 
ner tnsassenveruerung verlangt. 
Die derzeitige Insassenventerung 
der sogenannten •Langstrafenhäu· 
ser• sei nicht -demokratisch legit1· 
mien•. Für Haus II wurde eine sol· 
ehe Bedingung als Vorau~og 
für Verhandlungen nicht gesteUt. 

Dem Vorw-urf der Uogleichbe· 
handJung begegnete die Justizpres· 
sesteile mit der Beluuprung. es ~i 
in keinem der Häuser '·erhandelt 
v.orden. •Es wurde geänden. v.as 
vorber 31s sinnvon erkannt v.urde.• 
Renare Kürost, justizpolitische 
Sprecberia der AL im Abgeordne· 
tenhaus. erldärte dJzu: •Es geht of· 
fensichtlich lltiT darum. rucht zuzu· 
geben. daß man jetzt aufgrund der 
Alction der Gefangenen rugiert 
hat.• 

Reaktionen aus Haus m zu den 
Änderungen lagen bis Redaktiolb· 
schlu.8 nicht vor. So ist ullklar. ob 
der Streik beende! wurde. t: nbe· 
kaMt ist weitet. ob auch die Forde· 
rung n3cb der sofonigen Einfuh· 
rung einer zusätzlichen Freistunde 
werktags von der Anstaltsleitung 
erffilh wurde. Über weitergehende 
Forderungen der Gefangenen aus 
Tegel wieder Frauen im Knast Plöt· 
zenseestehen Verhandlungen noch 
aus. U1JMorli11g 
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Vor gut einem Jahr, offiziell am 15. 
März 1988. ist in der JVA Tegel die 
sogenannte Technische Versorgungs
zentrale (TVZ) "ihrer Bestimmung 
übergeben worden" . Anlaß für den 
Rechtsprofessor Scholz, sich während 
seiner Amtszeit als Justizsenator 
auch mal in eine Strafanstalt zu 
verirren und - die Gefangenen waren 
aus diesem Anlaß unter Verschluß 
genorrunen worden - die von vielen 
als Millionenflopp angesehene TVZ 
unter dem Blitzlichtgewitter der 
Pressephotographen der Öffentlich
keit vorzustellen. 

Fertiggestellt war die TVZ schon vor
her. Bereits am 1. Februar 1988 wurde 
in den dort untergebrachten Betrie
ben die Arbeit aufgenommen, und 
gleichzeitig sind für die Gefangenen 
bedeutende, repressive Regelungen 
wirksam geworden: EinfUhrung des 
Kostkartensystems; unentgeltliche 
Verlängerung der Arbeitszeit: rund 20 
Stunden pro Monat für TVZ-Arbeiter, 
rund 10 Stunden pro Monat für alle 
übrigen; und schlie ßlich die Umstruk
turierungen i.m Tagesablauf: Verkür
zung der Freizeit und der Versor
gungszeiten, Ve rlegung der Freistunde 
ausschließlich a uf die Nachmittags
stunden usw. (siehe auch Lichtblick 
Jan./Feb. 1988, "Kotzkarten" und 
]ulVAug. 1988, "Angleichung an die 
Außenwelt"). 

Die Technische Versorgungszentrale, 
so beschreibt das justizeigene Mittei
lungsblatt "zur Sache" (Nr. 1, Juli 
1988) die (Fehl-)"lnvestition in die 
Zukunft", "bildet das Nervensystem 
aller technischen Versorgungseinrich
tungen der JVA Tegel. Außerdem ist 
in ihr ein großer Werkstattbereich 
mit insgesamt lLO neuen Arbeits- und 
Ausbildungsplätzen untergebracht." 
Und natürlich, wie sollte es anders 
sein, der Werkstattbereich ist ein 
besonders wichtiger Baustein der am 
Standort Tegel benötigten Beschäfti
gungsmöglichkeiten für Inhaftierte". 

Oie Inhaftierten und auch ein 
Großteil der Werkmeister und Beamten 
des allgemeinen Vollzugsdienstes -
sehen das freilich anders. ''Seit der 
Eröffnung dieser blöden technischen 
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Die Technische 
Versorgungszentrale 
Auswirkungen auf den Anstaltsbetrieb ein Jahr 
nach der Fertigstellung - eine Zwischenbilanz 

Versorgungszentrale", so ein Beamter. 
"ist das l(lima i.m gesamten Vollzug 
merklich frostiger geworden. ln nahe
zu allen Bereichen herrscht jetzt 
noch mehr Unzufriedenheit und 
Gereiztheit, ebenso bei den Kollegen 
wie bei den Gefangenen." Oie meisten 
Arbeitsbetriebe sind von ihren alten 
Standorten bloß in die TVZ umge
zogen, so z. B. die ~letallwerkstatt 
und die Schlosserei, der Bau- und 
Lehrbauhof, der Steinsetzerbetrieb 
und die KFZ- Werkstatt. Zwar haben 
sich diese Betriebe durch den Umzug 
vergrößert und könnten zusammen 
rund ll.O Gefangene mehrbeschäftigen 
als vorher. Doch rund em Viertel der 
vorhandenen Arbeitsplätze stnd 
ständig unbesetzt, nicht nur in der 
TVZ, sondern i.m Qesamten Anstalts
bereich. Aus gutem- Grund. 

Zum einen stehen den etwa 1.100 
Gefangenen der ]VA Tegel mit den 
neu geschaffenen jetzt mehr als 
1.300 Arbeits- und Ausbildungsplätze 
zur Verfügung. Und von den etwa 
1.100 Gefangenen sind ständig höch
stens nur 900 arbeitswillig oder 
-fähig. Überall herrscht Personal
mangel. Angesichts der hohen Arbeits
losigkeit von ständig um 10 % in der 
Außenwelt geradezu ein Kuriosum. 

Doch der- naheliegendste Gedanke, 
daß sich das Überangebot für die 
Gefangenen praktisch nur positiv 
auswirken kann, weil sie eine um so 
größere Auswahl haben, trügt. 
Zwangszuweisungen durch die Arbeits
verwaltung und erhebliche Schwierig
keiten, den einmal angenommenen 
Arbeitsplatz zu wechseln. sind an der 
Ta~esordnung. Kaum ein Betrieb - die 
Auftragslage ist entsprechend der 
billigen Arbeitskraft von Gefangenen 
ganz hervorragend - kommt m1 t den 
Aufträgen hinterher. weil ständig 
auch Maschinenarbeitsplätze nicht 
besetzt werden können. 

Will ein Gefangener den Arbeitsplatz 
wechseln. zum Beispiel von der 
Schlosserei in die Gärtnerei, ist ihm 
das fast unmöglich; in jedem Falle tst 
der Weg dornenreich. Die Betriebs
leiter lassen die Gefangenen freiwillig 
ungern gehen; sie halten ihre 

Arbeitskräfte mit allen ~litteln und 
Tricks fest, besonders die fleißigen. 
Schließlich wissen sie nicht, wann 
ihnen die Arbeitsverwaltung wieder 
einen neuen Gefangenen zuteilt. Und 
der muß dann auch noch angelernt 
werden. Verständlich ist das ja, zu
mindest technisch menschlich 
weniger. 

So streiten sich die Betriebsleiter 
gelegentlich sogar um Arbeitskräfte: 
jeder beansprucht einen Neuzugang 
möglichst gleich für sich und seinen 
Betrieb, ungeachtet der Neigungen 
und Fertigkeiten des Gefangenen - so 
nach dem Motto: "Ftir rrgendwas ist 
der schon zu gebrauchen". Und bei 
d1esem "Spie~" sitzen die Gefangenen 
irruner am kürzeren Hebel. Wer partout 
keinen Bock mehr auf seinen Job hat, 
äber unbedingt eine andere Arbeits
stelle haben will, muß in der Regel 
erst seinen Raussehrniß provozieren. 
etwa durch ständiges Fehlen, Zu
spätkorrunen oder andauerndes 
Nichtstun. Das wiederum führt nicht 
nur zum Rausschmiß, sondern auch z.u 
entsprechenden Eintragungen in den 
Personalakten ... Außerdem wird dem 
Gefangenen oft Uber einen längeren 
Zeitraum keine Arbeit zugewiesen, 
schon gar nicht die, die er eigent
lich haben wollte. Und i.m Hintergrund 
steht stets die unausgesprochene 
Drohung: Das Arbeitsverhalten des 
Gefangenen ist bei der Entscheidung 
Uber die Urlaubsgewährung zu be
rücksichtigen ... 

Oie Arbeitsverwaltung ohne sie 
läuft nichts - Uberwacht alles und 
achtet darauf, daß möglichst kem 
Arbeitsbetrieb bevor- :>der benach
tetligt wird, die Gefangenen-Arbeits
kräfte also gleichmäßig verteilt 
werden. Ausnahmen werden höchstens 
bei umsatz- oder auftragsstarken 
Betrieben gemacht wegen der 
jahresbilanz. Dafür stagniert der 
Ausbau von Ausbildungsplätzen und 
die Besetzung von Schulklassen. die 
zugunsten der wirtschaftlichen Ergie
bi~keit der Betriebe schon mal zu
rückstehen müssen. So wurde eine 
der ursprUnglieh zwei Realschul
klassen inzwischen völlig abgeschaffl 
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-gewollter Lehrennangel? die 
andere wird auch gerade "einge
schlafen". 

Ungeachtet solcher "Nebeneffekte" 
bleibt festzustellen, daß die Arbeits
verwaltung auf totale Planwirtschaft 
aufbaut: Alles muß irgendwie funk
tionieren und am Laufen gehalten 
werden. Daß bei solchen technokra
tischen Drahtseilakten die Gefangenen 
nur Nununem sind, und daß bei der 
Arbeitsplatzzuweisung auf ihre Fertig
keiten und Neigungen nur wenig 
Rücksicht genommen wird, versteht 
sich beinahe von selbst. Andersrum 
verhält es sich, wenn die Anstalt 
einen Arbeitsplatzwechsel durchsetzen 
will. weil iÖ bestimmten Bereichen 
Arbeiter fehlen: Dann wird in den 
Akten geforscht, und plötzlich ist 
der erlernte Beruf von Bedeutung. 
Und hier kommen wir wieder zur 1VZ; 
denn hier hat die Anstalt besondere 
Schwierigkeiten Arbeitsplätze zu ver
mitteln. 

Die Arbeitsplätze in der TVZ gehören 
ausnahmslos zu den unattraktivsten 
in der Anstalt. Die dort arbeitenden 
Gefangenen sind erheblich schlech
ter gestellt als diejeni~en, die in 
anderen Anstaltsbelrieben beschäftigt 
sind, aus verschiedenen GrUnden. 

Besonders hervorzuheben ist die in 
der TVZ geforderte monatliche Mehr
arbeit von mindestens 10 Stunden: 
täglich 30 Minuten. <llne Lohnaus
gleich, versteht sich ... Daß heißt, 
die TVZ-Arbeller müssen mehr und 
länger arbeiten als alle anderen 
Gefangenen, ohne daß diese ~Iehr
arbeit in irgendeiner Form vergütet 
wird. Ein eklatanter \'erstoß ~egen 
den vom Strafvollzugsgesetz gefor
derten Gleichbehandlungsgrundsatz. 

Daneben bestehen weitere ~achteile: 
Während die Gefangenen aus den 
"normalen" Arbeitsbetrieben zur 
Mittagspause m dte Teilanstalten ein
rücken, müssen TVZ-Arbeiter im 
Betrieb bleiben. wo sie in den soqe
nannten "Sozialräumen" mit Essen 
versorgt werden. Das Klima in diesen 
"Sozialräumen" ist nHCh An~abcn von 
Gefangenen nicht so besonders. Die 

Räume sind ziemlich eng, es gibt kein 
Radio zum Nachrichten oder Musik 
hören, und auch einen Kocher gibt 
es nicht, wo man sich schnell mal 
etwas warm machen kann. wenn das 
Anstaltsessen mal wieder ungenießbar 
ist. 

Anders bei den Gefangenen, die zur 
Mittagspause in die Häuser gehen. Sie 
können sich auf dem Stationskocher 
bei Bedarf schnell noch etwas wann 
machen, zumindest ein paar Eier 
braten, sie bekommen mittags ihre 
Post und Zeitungsabos, sie können in 
der Pause Radio hören, haben die 
Möglichkeit, schnell mal zum Sozial
arbeiter zu gehen und wichtige 
Belange zu regeln (falls der da ist) 

und schließlich haben sie 30 
Minuten länger Pause: die Zcil, die 
TVZ-Arbeiter täglich Hinger arbeiten 
müssen. Denn Arbeitsbeginn und 
Feierabend sind für alle gleich. 

Eine weitere Einzigartigkeit: Gefan
gene, die zum Arzt müssen oder 
Besuch erwarten, konnen diesen Weg 
nicht von der TVZ erledigen, wie 
teilweise in anderen Arbeitsbetrieben. 
Angeblich fehlt es an Personal. Des
wegen müssen TVZ-Arbeiter an dem 
betreffenden Vor- oder .Nachmittag in 
ihrer Teilanstalt bleiben und diese 
Wege von da aus machen. NatUrlieh 
ist das eine Fehlzeit. jeweils ein 
halber Tag, der nicht bezahlt wird. 
Auch das wird in anderen Arbeits
betrieben anders gehandhabt. Hier 
rufen die jeweiligen \'/erkmeister in 
den Teilanstalten an und lassen die 
Gefangenen rechtzeitig abholen oder 
~eben ihnen sogenannte Lauf?.ett~?l. 
mi.t denen sie ihre Wege erledigen 
können; und die kurze Fehlzeit wird 
trotzdem bezahlt. 1 n der rvz ist so 
etwas nicht möglich ... 

Außerdem bemängeln die TVZ-Arbeiter 
die fehlenden Duschen und die ins
gesnmt schlechten ~1öglichkei.ten zur 
Körperpflege. "Fast alle, d1e hier 
nrbeiten, Schlosser. Metallarbeiter, 
KFZ-Mechaniker und so ,."eiter", er
klärt em Gefangener, "sch;.rit.zen be1 
der Arbeit und machen sich auch 
sonst ganz schön dreckig. Aber noch 
nicht . mal Duschen haben s1e hier 
eingebaut." Es sind woh1 Duschen 
vorhanden, und erst kürzlich smd ste 
angeschlossen worden, doch sie 
dUrfen nur von den Beamten benutzt 
werden. 

Aber es gibt \vaschräume, sogar mit 
Umkleideschränken. Nur: anders als in 
den Beamtenwaschräumen, wo es 
ständig fließend warmes V-lasser gibt, 
kommt in den Gefanqenenwaschräumcn 
nur kaltes Wasser ;n. Ein oder zwei 
Mal im vergangeneo Jahr soll es lau
warmes Wasser gegeben haben. Außer
dem fehlt nach Feierabend auch die 
Zeit, um sich zu waschen und sich 
umzuziehen, weil man sofort das 
Gebäude verlassen und sich in seine 
Teilanstalt begeben rr:uß. "Ich habe 
mich schon oft gefragt". so ein 
anderer Gefangener, "warum die hier 
Umkleideschränke eingebaul haben, 
wo man sie doch praktisch gar nicht 
benutzen kann. ivahrscheinlich zum 
Vorzeigen, wenn :nal Leute von 
draußen kommen." 

Unter derartigen Bedingungen ist es 
nicht weiter ver:..runderlich. daß sich 
nicht viele Freiwillige für die Arbett 
in der TVZ finden. Un<i vom repres
siven Kurs abzuweichen und den 
Gefangenen Zugeständnisse zu machen. 
wenigstens die Bedingungen den 
anderer Anstaltsbetriebe anzuglei
chen - dazu war der CDU/FDP-Senat 
nicht bereit. Andererseits mußte ein 
gangbarer Weg gefunden werden die 
TVZ am Laufen zu halten. Schließlich 
hntte man sie der Öffentlichkeit mit 
wohlgefälligen Worten als "Investition 
in die Zukunft" verkauft. Also 
wurden und werden Neuzugänge, vor
zugsweise aus ~letallberufen, erst mal 
?.wangszugewiesen. 

Dabei war es für die "Drahtzieher" 
in der Arbeitsverwaltung völlig un
erheblich, ob sich der betreffende 
Gefangene an seLrten Arbeitsplatz 
wohl fUhlt oder nicht. soweit man 
unter den Zwangsa..>i>eitsbedingungen 
von wohlfühlen sorechen kann. Und 
weiterhin war es ·unerheblich. ob er 
sich durch den verordneten Arbeits
platzwechsel künftig finanziell 
schlechter steht, weil er "aus tech
nischen GrUnden" eine Lohnstufe zu
rückgestuft werden mußte. Aber: 
es stnd JR nur Gefangene, und dte 
haben so zu funktionieren, wie ste 
eben gebraucht werden. Hauptsache 
der Laden läuft ·-· -awo-

'der lichtblick' 31 
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• SOMMER N ~ - · hing an den Stationsbrettern • 
1 

•-:. Es ist 1·a kein Geheimnis. daß - in den einzelnen Teilanstalten -:.. 
1 Seit Anfang Mai findet in der •- - · d •~e Bekanntmachung • - der Fortschritt unserer Zeit Wle er e.... -

]VA Tegel wieder für alle Ge- · - vor den \iauern der Haftan- -~ mehr. Teils ~elangweilt. teils - .. 
~ fangenen die sogenannte :-"- stalten fast immer halt macht. - interessiert nahmen die Gefan- • 

Sommerfreistunde statt. Eine • K t · di -
•- So sind Steckdosen und Wann- - genen zur enn rus, was e • zusätzliche zweite Freistunde, A t lt 1 ·t d. 1 · d -• wasseranschlUsse in den Zellen b. ~ ns a s et ung 1esma Wle er - -

die in den Monaten Mai bis l'lll- • - ~,... b t t h "Ab A ·1 -• ., -1 
- für mehr als die Hälfte der -· ausge rU e atte : pn • 

September in den Abendstun- •- - d. Jahre wird \'On der -- Gefangenen eine Art Fremd- 1eses s -
den gewährt wird. Zwar ist •- wort. - Anstalt an jeden Gefangenen -
diese Regelung grundsätzlich ffl.~ ~ ein Paar Badelatschen ausge- .:: 
zu begrüßen, zumal sie den _.. Um so verwunderlicher, daß -· geben", stand einleitend zu • 

l -I gesetzlichen Mindestanspruch •-:. nur ein Vierteljahrhundert - lesen. Damit wurde ein lang- ":. 
auf "Aufenthalt im Freien" •-;. nach Markteinführung der - jähriges Begehren der Gefan- -;.. -I 

(§ 6l StVollzG) auf das Dop- ..,._ Farbfernseher jetzt im Früh- & - genen von seiten der Anstalt • • 
pelte erweitert. Allerdings nur ;-_ jahr dieses Jahres alle Fern- -.: endlich aufgegriffen: die • 

I 
111!: 

I n~cht\t/anocheJ·endteamgenWochunendtagaufcur··h • ..::' !ehrbaf·ume inh d:.rt JVA Tegeltmit - Hygiene im Duschbereich zu .=
• • rar ernse gera en ausges at- verbessern. -

jeden Gefangenen.
5 

Arbbeidts- ::- tet worden sind. Vorher gab es -~ Außerdem fiel auf, daß es ra• -I freie Tage, also onna en e, •- Farbfernseher nur in den Teil- - • -

• Sonn- und Feiertage bleiben •-=' anstalten lV (SothA) und - sich mal um eine positive Mit- ,:f8 
zum Unverständnis der Gefan- •-=' lll E. teilung handelte. Doch ganz ,r., 

- genen von dieser Regelung _. -~ ohne Belehrung ging es doch t 

I grundsätzlich ausgenommen. •- Es geht voran. Vielleicht gibt - nicht. Für- und vorsorglich • 

I 

Dabei wären zusätzliche Frei-
- stunden gerade an den 

I \lochenenden besonders attrak-

-I 

I 

c 

tiv, wegen der allgemein gäh
nenden Langeweile. Denn "''äh
rend Sport-, Bildungs- und 
sonstige Freizeitgruppen/akti
vitäten ebenfalls in der Regel 
an Wochentagen stattfinden, 
bleiben die Wochenenden ziem
lich unausgefüllt . 

' 
-I 

• 
~ Außerdem ist die zweite Frei

stunde oftmals nur eine Alter
native zu den Freizeitgruppen, 

I 

-• 
1 die in etmgen Teilanstalten 

• parallel laufen. So ist es nicht 
1 verwunderlich, daß Lust und 

(#: 

Bereitschaft zur Gruppenteil
nahme sinken, wenn das Ther
mometer steigt. Hinzu kommt, 
daß Zeitpunkt, Dauer und Häu--I 

figkeit der Sommer freistunde 
in den einzelnen Teilanstalten 

• völlig verschieden gehandhabt 
' werden: TA 11 von 18 bis 19 

Uhr, TA 111 von ca. 17.15 bis 
18 Uhr, TA V und Vl von 18.30 

.., bis 19.30 Uhr. Der Hausleiter 

I 
c:: 

1 111 muß sich hier die Frage 
gefallen lassen, warum die 
Freistunde in dieser Teilan
stalt rund 15 Minuten kürzer -I 

ist als in den anderen Berei
chen. -

I ,.. 
I Und schließlich 
1 Während alle 

Teilanstalten V 

zur Häufigkeit: 
Insassen der 
und Vl werk-

.,.:: es in zehn oder mehr Jahren - wurde darauf hingewiesen, ,;:-
- auch Video-Recorder (bisher 1 h z k d ·t verfolgt -.,._ ~ wec er wec am1. - -. 

.., nur 111 E und SothA) und/oder ii-• wird und wie die Badelatschen • 
•-;:. Backöfen (bisher nur TA VI). - zu tragen sind: Nämlich "nur -:.. 
•- -awo- - während des Umkleidens oder -:.. 
- ..:': .....JC:: '1'!!11 beim Duschen im Duschbereich, - -
~ -=..-:;; ---=--- --...;;;;; -..; um der Übertragung von Fuß- • 

- - - - pilz entgegenzuwirken, und -·- --- --- -- - -- - nicht als Hausschuhe". Gleich- -
tags die Möglichkeit zur Teil- ::- ""'i.. ": zeitig wurde empfohlen, "die • "" 
nahme an der Sommerfreistunde 1- - lhnen überlassenen Badelat- -:. 
haben, besteht sie für die ·-- - sehen zu kennzeichnen". • 
Gefangenen der Bereiche 11 -Will!'~ Phantastisch. Die Vordenker .:: 
und 111 nur an jedem zweiten r:.l -..: hatten vorformuliert und be- ~ 
Wochentag. Die eine Hälfte der ,.r - kanntgemacht, und Mitte März -
Insassen bleibt unter Zellen- - wußten alle Gefangenen Be- -:.. 
verschluß (!), während die 'f:!8 - • scheid. Ein verfrUhter April- ~"" 
andere zur Freistunde gehen ,_ - scherz wurde für möglich -
kann.. 1- -gehalten, denn die Verteilung ,;:
Zusammenfassend kann gesagt ---. "_ der Badelatschen ließ bis Ende .1': 
werden, daß die Regelung der r:..i -..: Mai auf sich warten. Bei i. 
Sommerfreistunde in der ]VA - Redaktionsschluß stand aller- -
Tegel einer dringenden Neu- ~-- - dings noch nicht fest, ob zur -=.. 
regelung bedarf, und zwar - ~': Einhaltung der Trage-Ordnung • • 
unter Berücksichtigung des 1- - eigens dafür Bedienstete abge- • 
Gleichbehandlungsgrundsatzes. ,..=- - stellt oder neue eingestellt ~ 
NatUrlieh kann sich die - werden. Wäre das nicht auch -~ _ ".."......... f -
Anstalt auf die gesetzlichen ... - • ein neuer Aufgabenbereich Ur 
Regelungen stützen, wonach •-- - die Beamten der Abteilung -:_ 
sie zus'itzliche Freistunden •-- - Sicherheit, wenn diese Abtei- -;.. 
nicht zu gewähren braucht. - • lung mal aufgelöst werden - • 
Aber es ist einfach nicht in ::... -&: sollte? -awo- "':. 
Ordnung, wenn z. B. ein ,_- -- __ -- --
Gefangener nur jeden zweiten - - - - • -

-~ .... _ .. · - = - - --- -Tag für LS :.tinuten in den ~ - _ - - - - _.. 
GenuR der <;ommerfreistunde ,__ -~ --- --- ---
kommt, während ein anderer ,_ -- -- -- --
fünf zu je 60 Minuten hat. ~ .~ .,. .;:-._ .... - - ---= ---=- .... _ ---- - .. - - .... ...... -- -- ---
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Schon mehrfach hat der 
Lichtblick in den ven~angenen 
Jahren darauf hingewiesen. 

• daß es in der Teilanstalt I I 

• 
• -• 
-~ • 

kaum Möglichkeiten für die 
Insassen zum Telefonieren gibt. 
Während die Ge fangeneo in 
den anderen Bereichen regel-
mäßig ein bis drei Telefo
nat(e) pro \'loche fUhren kön-

1 • nen. gibt es im Haus 11 offi
ziell überhaupt keine '~öglich
keit. Lediglich in "begrün
deten Ausnahmefällen" können 

• -_. -• • sich die Gefangenen mittels 
Antra15 an den Gruppenleiter 
wenden, der dann ein Telefo

• • nat genehmigen kann oder 
nicht. 

• -• 
• -.. _.. So ist es nur logisch, daß die 

Sprechstunden beim evange-
1 • lischen und katholischen Seel
- sorger ständig hoffnungslos 

• I 

f-;. überfüllt sind, weil hier tele
• • foniert werden kann. Entspre
• chend dieser Praxis fOhlen 
-:. sich die 1\irehenmänner zum 

1 • Teil zu Telefonseelsorgebeam-
• ten umfunktioniert. • -..... -• 

I - - - --- -- -- -- -... _ -- ...-- ..,._ 
- --- -- - .... - · ;a: -

I - - - --- -- _,_ -- . 
I - - - --- -- -- -- . ..... . 
• "KNACKT DEN TRAKT 
:... - für eine Gesellschaft ohne 
:... Knäste" ..... . .. 
I --1 ---• 

• -• ----· -· I -• ---· - llii I --1 --1 -.... I --1 ---· _ ."_ 
I -• --..... -• --1 

Unter diesem Motto fand am 
Sonntagnachmittag des 11. 
Juni 1989 vor der JVA Tegel 
eine Kundgebung statt. Etwa 
200 bis 300 Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen hatten sich 
um einen Lieferwagen ver
sammelt, auf dessen Dach zwei 
Lautsprecher montiert waren 
und winl< len den "Knackis" 
zu: "Es leben die Gefangenen." 
NatUrlieh - wie soll es auch 
anders sein - war die Polizei 
dabei 1 Mannschaftswagen); 
und mindestens z,.,ei Zivil
beamte waren sogar aus dem 
Knast auszumachen. 

----• • • -• 
• 

• 

--• -• -• <-.;, -----• 1;3;:: . ---• • --• --• --.. -• • -----

A f d h . d Umge- •-u grun versc te ener 
staltungen in einigen Teil- = 
anstalten, die voMer nicht ta.: 

angekündigt waren, kam es ·
Ende Mai zu einer Reihe von ,_ 
"Zwangsverlegungen". Das • 
hetßt, eine erhebliche Anzahl • ~ 
von Gefangenen - nach etge- •
nen Schätzun~en ca. 60 bis ·-
80 - wurde unter Anmeldung 1 ~ • 

~:~~on:~o~~~.esin :~Jer:n~;i~~ ·-
anstalten verle~t. Betroffen :,:: 
davon waren überwiegend •• 
Insassen aus den Häusern LI, •
die ins Haus I I I oder aus dem ·
Haus lll nach Haus V verlegt .. • 
wurden. •• 

Selbst Gruppenleiter wollten ·
von nichts etwas gewußt ':': 
haben . Über die beabsichtig- ' "' 
ten Konzeptionen und sonsti- •
gen Hintergrunde der plötz- •
liehen Verlegungen herrscht 1..._ • 
bis heute Unklarheit. Einzig 
aus der TA V ist bekannt, daß •
eine Station für "behand- •-•• lungswillige Gefangene mit •· 
einem Strafrest von mehr als 1-
drei Jahren emgerichtet wurde. 
Die genaue amtliche Bezeich- ':': 
nung dafur ist noch nicht be- • • 
kannt. ~ur: Bis heute ist kei- •
ner, der dorthin verlegt wor- ,_ -• -..... 

Es ist an der Zeit. daß sich 
die Verantwortlichen Gedanken 
machen, auch für die Teil
anstalt li eine verbindliche 
Tele fonrege lung einzuführen . 
lm Interesse der Kirchenmän-

--..... ... 
I 

Während der ca. einsttindigen 
Veranstaltung wurde überwie
gend Musik gespielt . ln zwei 
Redebeiträgen in deutscher 
und türkischer Sprache solida
risierten sich die· Anwesenden 
mit den Gefangenen und 
erklärten ihre volle Unter
stützung und Sympathie für 
die Aktion, "weil das mal was 
anderes ist als ein Hunger
streik" und "weil die Arbeits
niederlegung den Justizappa
r:at an der empfindlichsten 
Stelle trifft" . 

~- den ist, gefragt worden, ob er 1": • 

- behandlungswillig ist ... to • • • ner, aus Gründen des Gleich
behandlungsgrundsatzes und 
nicht zuletzt wegen der gege-

--1 ,.;: -awo- •-
• - -- .__ -- -- --• - - ---- e=-• .. - '" . ... - - -- - - - - liiiL • • • benen Besuchsmöglichkeiten 

J -l 
:a POSITIVES AUS DER TA 11 -

• - für Angehörige der Insassen 
aus dieser Teilanstalt. -- . --· • - - Leider konnten nur wenige 

Gefangene etwas von der 
Veranstaltung sehen, weil die 
Sicht über die Mauer nur von 
einem Flurfenster im obersten 
Stockwerk der TA li I möglich 
war. Trotzdem war es eine 
Aktion, die gute Stimmung 
aufkommen ließ, die sich 
schnell im ganzen Haus über
trug. 

• - -awo- I . --- - - - -• -• . -- -- -- -::.- ..... - _ ... _ --- ~-..-:• • ~ --• 1 • SPÄTSPRECHSTUNDE •• -• • • -.... Was es bisher nur für die In
sassen der Sozialtherapeuti
schen Anstalt (SothA) gab, soll -• 

• • jetzt auch für die Gefangenen 
- - in den anderen Teilanstaltsbe-

• reichen eingeführt werden: Eine 
• Spätsprechstunde für Berufs

tätige . 

Diese Spätsprechstunde soll mit 
• .1 Beginn vom 3. Juli regelmäßig 

monta~s in der Zeit von 12 bis 
20.30 Uhr (Einlaß bis 19 Uhr) • -.. -·1 

• im Sprechzentrum ll/Ill statt
finden. Gefordert wurde diese --:.. Spätsprechstunde schon lange. 

_.I Zwar erhöht sich dadurch nicht 
~ die Zahl der monatlichen • • • Besuchsmöglichkei ten, aber iso

- tiert betrachtet ist diese 
" ~ Neure~elung ein begrüflens

·-· •• ··-· .... ·-·.... 8 äc. ·-·..... . IIL.. 

• l'rr • -• -• • -=::• 
Abschließend wurden bunte 
Luftballons in den Himmel ge
schickt, und es wurde eine • 
,."eitere Kundgebung angekün
digt: "Hoffentlich in einigen 
\'lochen." 

--= • 
• -• -• -awo- • -· - - - -·- -- -- -- - - • -• ·- ~ -- -- -- -- .---- ---8 f<L .,;.;;# - • -:v- · se -~ lll*t • ·-·-• iL ·-

- - - -------· - - - --- -- -- . -- --- --- -- . - = - -..... ...,... - - - --- -- -- . • ~ werler Fortschritt. 
I - - - --- -- -- . -awo- ·-

... Es bedurfte wohl erst der 
Regierungsbeteiligung der AL 
und der damit verbundenen Um- -
gestaltung der Senatsverwal- :': 
tung für Justiz in Berlin, einen . ..._ 
seit Bestehen des Strafvoll- -
zugsgesetzes vorhandenen stän- -
digen Reibun~spunkt zwischen .. • 
Insassen und Bediensteten in ' "' 
der TA ll beizulegen: Seit -
etwa einem Monat ist es den -
Insassen der Teilanstalt 11 "er- .:.0• 
laubt", ihr Eigentum zu sichern. ·FUr die Gefangenen der ande- ,_ 
ren Verwahrbereiche ist es .... . 
schon lange eine Selbstver
ständlichkeit, ihre Zellen beim ,_ 
Verlassen verschließen zu I-
können. jetzt können die r- • 
Insassen der TA li auf Antrag 1-
Vorhangschlösser einbringen 
lassen. Ein zweiter Schlüssel 'P. 
muß allerdin.~s im Beamtenraum ' "" 
hinterlegt werden. Es ist un- •
verstilndlich. daR den G~>fan- ·.-

~enen im Haus II eine solche • • , .. 
elbstverständlichkeit bislang 

verweigert worden ist. •-

• - -- -- -- --------.. --- -· -- - --_ .... ~ --- --.... --_ ...._ --- tl>-'-
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~B § 839, 847 (Schmerzensgeld fUr Strafgefangenen 
wegen verspäteter ärztlicher Behandlung) 

Die Praxis einer jVA, wonach Gefangene erst nach mehr
fachen Anträgen wegen gesundheitlicher Beschwerden 
einem Arzt vorgeführt werden, stellt einen von den ver
antwortlichen Beamten zu vertretenden Organisationsmangel 
dar, ftir den das beklagte Land als Anstellungskörperschaft 
zu haften hat. 

LG Berlin, Urteil vom 29.9.1988 - 13. 0. 314/87 

Aus den Gründen: 

Der Kl. kann aus den §§ 839 Abs. 1, 8!..7 Abs. 1 ~B i. V. 
m. Art. l.L a.; wegen einer erlittenen Amtspflichtverletzung 
Schmerzensgeld vom Bekl. verlangen. 

Die gegenüber dem Kl. obliegende Amtspflicht hat der 
Bekl. dadurch verletzt, daß er auf den "Vormelder" des 
Kl. vom 27.1.1987, in dem dieser um Zahnarztbehandlung 
nachsuchte, untätig blieb. 

Die Praxis der Teilanstalt 11 der ]VA Moabit, wonach 
Gefangene erst nach mehrfachen Anträgen wegen gesund
heitlicher Beschwerden, sei es Zahn- oder andere Schmer
zen, einem Arzt vorgeführt werden, stellt einen von den 
verantwortlichen Beamten zu vertretenden Organisations
mangel dar, für den das beklagte Land Berlin als Anstel
lungskörperschaft zu haften hat. Das Verhalten ist ins
gesamt als pflichtwidriges Ver halten der Leitung der Teil
anstalt 11 zu werten, so daß es auf eine Feststellung der 
verantwortlichen Einzelpersönlichkeit nicht mehr ankommt 
(Palandt- Thomas, § 839 Anm. 2 A s). 

Unbestritten begehrte der KL die Vorführung zum Zahnarzt 
durch den Vormelder vom '27.1.1987. Auf diesen Antrag hin 
wurde überhaupt nichts veranlaßt. Vielmehr erfolgte die 
Behandlung des Backenzahns erst am 2.9.1987. Dem steht 
auch nicht entgegen, daß der K1. bereits am 11.4.1987 
durch den Zahnarzt der JVA Tegel behandelt wurde. Auch 
diese Vorführung zum Zahnarzt war erheblich zu spät -
fast drei Monate nach dem Vormelder - und verstößt mit
hin beretts gegen den Grundsatz des Strafvollstreckungs
rechts, nach dem ein Gefangener wie ein gesetzlich Ver
sicherter ärztlich zu versorgen ist. Bei. der Vorführung 
erfolgte dann auch nicht einmal di.e Behandlung des 
Backenzahns. 

Allerdmgs i.st eine Untersuchung von Gefangenen in den 
nächsten Sprechstunden nach den Verwaltungsvorschriften 
zu § 58 Nr. 1 Abs. 1 StrVollzG nur für ganz erhebliche 
Gesundheitsgefahren vorgesehen. Es muß aber auch fUr 
mcht nur vorübergehende Beschwerden ausreichen, wenn 
ein Gefangener einmal anzeigt, daß er behandelt werden 
möchte. 
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Wenn auch der Bekl. aus dem "Vormelder" nicht ersehen 
konnte. wie akut die Schmerzen des Kl. gewesen sind, so 
konnte er daraus allerdings ohne weiteres entnehmen, daß 
die Beschwerden des Kl. nicht nur vorübergehender Art 
waren. Der Kl. schilderte, daß der Zahn nur noch aus 
Plombenmaterial bestanden habe. Aus diesem Zahn habe er 
sich nun eine große Plombe abgebrochen. Diese Beschwer
den hätten, auch wenn nicht unbedingt in der nächsten 
Sprechstunde, aber in angemessener Zeit behandelt werden 
müssen. Dazu hätte der "Vormelder" des Kl. an den 
Anstaltsarzt weitergeleitet werden müssen und nicht ein
fach unbearbeitet bleiben dUrfen. Diese bloße Untätigkeit 
kann auch nicht auf die eigene Einschätzung des Betrof
fenen, auf die gerade aktuelle, die von der persönlichen 
Situation und der psychischen Ausgangslage abhängig sein 
soll, geschützt werden. Der Bekl. hat dabei kurzfristig 
lnhaftierte im Auge, bei denen die plötzliche Inhaftierung 
zu Überreaktionen führen kann. Der Kl. befand sich 
jedoch bereits seit dem ZL.S.l985 in der ]VA Moabit . 

Die in der Nichtbehandlung des Zahns liegende gesund
heitliche Beeinträchtigung ist auch unter Berücksichtigung 
möglicher Schmerzen des Kl. mit einem Schmerzensgeld in 
Höhe von 500,- DM angemessen abgegolten. 

Mitgeteilt von RAin Margarete v. Galen, Berlin. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 9. Jahrgang, Heft L, Seite 
16L. April 1989 

§§ 4 Abs. 2, 109 StVollzG, Art. 2 Cl; (Eingriff in das 
informationeile Selbstbestimmungsrecht durch Kontaktauf
nahme zu Warenlieferanten) 

1. Die Kontaktaufnahme des Anstaltsleiters zu außen
stehenden Firmen, die der Kontrolle der Bezahlung von 
Warenlieferungen an den Gefangenen dient, ist eine 
Maßnahme im Sinne des § 109 StVollzG, durch die in 
den durch das in.formationelle Selbstbestimmungsrecht 
(BVerfG 65, 1 ff.) geschützten Rechtskreis des Gefan
genen eingegriffen wird. 

2. Ein solcher Eingriff in das in.formationelle Selbstbe
stimmungsrecht hat seine Eingriffsgrundlage im Sinne 
des Art 2 a:; in § 4 Abs. 2 StVollzG. Es stellt eine 
schwerwiegende Störung der Anstalt dar, wenn die 
Vollzugsbehörde in Kenntnis der Zahlungsunwilligkeit des 
Betroffenen Warenlieferungen gutgläubiger Lieferanten 
annehmen und aushändigen würde. Durch ein solches 
Verhalten würde sich die Vollzugsbehörde dem Verdacht 
aussetzen, an etwaigen Handlungen des Betroffenen in 
der Form der Beihilfe mitzuwirken. 

3. Nachdem die Vollzugsbehörde die Waren zurückgeschickt 
hat, ist die Hauptsache erledigt und ein Antrag auf 
Folgenbeseitigung un.zulässig. 

OLG Hamm, BeschluB vom 19.7.1988 - 1 Vollz (Ws) 220/88 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhillc, 38. Jahrgang, Heft 2, Seite 115, April 1989 



StVollzG § 101 (Blutuntersuchung auf HlV ohne Zu- und nicht schon au f seine beiden vorprozessualen Ein-
stimmung) gaben vom 19. und 23.9.1987 hin bekanntgegeben worden. 

Eine dem Gefangenen entnommene Blutp~:obe darf nicht 
ohne seine Einwilligung auf eine HlV- lnfektion untersucht 
werden. 

Der Vennerk über das Ergebnis einer solcherart rechts
widrigen Untersuchung ist in der Gesundheitsakte des 
Gefangenen zu löschen. Die Verpflichtung der Vollzugs
anstalt zu richtiger und vollständiger Dokumentation der 
medizinischen Behandlung des Gefangenen steht dem nicht 
entgegen. 

OLG Koblenz, Beschluß vom 26.1.1989 - 2 Vollz (Ws 63/88 

Sachverhalt: 
Dem Bf. \vurde im Rahmen der medizinischen Zugangsunter
suchung eine Blutprobe entnommen. Auf die Frage nach 
dem Grund erklärte der Sanitätsbeamte, daß sie zum 
Zweck einer Blutgruppenbestimmung erfolgte. Daraufhin 
stimmte der Betroffene einer Blutentnahme durch Venen
punktion zu. Das entnommene Blut wurde von der Voll
zugsanstalt nicht nur zur Blutgruppenbestimmung, sondern 
auch zu einer Untersuchung auf eine HIV-lnfektion hin 
verwandt. Die HlV-Untersuchung brachte ein negatives 
Ergebnis, das in den Gesundheitsakten des Betroffenen 
vermerkt wurde. Dem Antrag des Bf. auf Löschung der 
Eintragung und Feststellung der Rechtswidrigkeit hatte 
die JVA zurückge\vi.esen, die StVK dem Begehren des Bf. in 
vollem Umfang stattgegeben. Die dagegen gerichtete 
Rechtsbeschwerde der JVA blieb erfolglos. 

Aus den Gründen: 

1n verfahrensrechtlicher Hinsicht ist der StVK allerdings 
insoweit nicht zu folgen, als die dem Fest stellungsantrag 
des Betroffenen auch als solchem stattgegeben hat. Denn 
mit dem Antrag auf gerichtliche Entscheidung wird in 
Wahrheit ein sog. Folgenbeseitigungsanspruch nach § 115 
Abs. 2 Satz 1 StVollzG (zu diesem Anspruch vgl. Schuler 
in Schwind!Böhm, StVollzG, 1983, § 115 Rdnr. 16) geltend 
gemacht. Der Betroffene wendet sich sowohl gegen die 
Untersuchung seines Blutes auf eine HIV- lnfektion als 
auch gegen die Eintragung des Untersuchungsergebnisses 
in die Gesundheitsakte . Beide Maßnahmen sind bereits 
vollzogen. Das Begehren des Betroffenen muß sich daher 
auf eine Rückgängigmachung der Maßnahme richten, soweit 
dies möglich ist , sowie auf die Beseitigung noch fortbe
stehender Folgen. Da dies hinsichtlich der Untersuchung 
nicht mehr möglich ist, verbleibt es bei einer Beseitigung 
der Folgen, also einer löschung der Eintragung in der 
Gesundheitsakte. Mit der Entscheidung über diesen Folgen
beseitigungsanspruch wird incidenter aber auch über die 
Rechtswidrigkeit der ange fochtenen Maßnahme befunden. 
für ein selbständiges Fest s tellungsbegehren ist neben 
einem solchen Folgenbeseitigungsanspruch rechtlich kein 
Raum. Das folgt aus dem allgemeinen Verfahrensgrundsatz, 
daß weitreichende _ Klagen einem Feststellungsbegehren 
vorgehen; für den Zivilprozeß wird dies angenommen, weil 
es an einem Festst ellungsinteresse fehlt (vgl. Thomas
Putzo, ZPO, 15. A. § 256 Anm. 5 d, für das Verwaltungs
verfahren folgt dies aus § 43 Abs. 2 S. 1 VwGO) . Eine 
eigentliche Feststellung käme nur bei einer Erledigung der 
Maßnahme in Betracht ( § 115 Abs. 3 StVollzG) . Eine Erle
digung liegt aber ent gegen der Behauptung der Vollzugs
behörde im Verfahren erster Instanz nicht vor. Erled~ng 
der Hauptsache ist nur bei nachträglichem Wegfall der 
Beschwer anzunehmen (vgl. Schuler a . a . 0 . Rdnr. 17) . An 
der Beschwer aber hat sich durch den Bescheid der Voll
zugsbehörde vom 21.3.1988 nichts geändert. Auf eine 
\'/iederholungsgefahr kommt es verfahrensrechtlich hiermit 
nicht a n. Sie könnte im übrigen im Falle des Betroffenen 
nicht aufgrund der allgemeinen Anordnung der Vollzugs
behörde verneint werden, wonach der HIV- Test nur noch 
mit schriftlicher Einverständniserklärung eines Gefangenen 
vorgenommen werde, denn diese Anordnung ist dem 
Betroffenen erst im Laufe des Verfahrens erster Instanz 

Zu Recht hat die StVK aber die Beseitigung der Eintragung 
in der Gesundheitsakte des Betroffenen angeordnet, indem 
sie in zutreffender \"eise von einer Rechtswidrigkeit der 
HlV- Untersuchung ausgegangen ist. Die Rechtswidrigkeit 
liegt in der Verletzung des Rechts des Betroffenen, selbst 
darüber bestimmen zu dürfen, welche medizinischen Unter
suchungen an ihm vorgenommen werden. Diese Entschlie
ßungsfreiheit ist Ausfluß des Selbstbestimmungsrechts, das 
grundsätzlich durch Art. 2 Abs. 1 GG festgelegt ist. ln 
der Rspr. von BVerfG und BGH ist anerkannt, da ß die Ent
schließungsfreiheit des Patienten Eingriffe in seine kör
perliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG) von seiner Ein
willigung abhängig macht (vgl. BVerfGE 52, 131, 166 und 
BGHSt 32, 367, 378) . Dieses Selbstbestimmungsrecht schützt 
den Patienten auch davor, daß eine ihm entnommene Blut
probe - wie möglicherweise vorliegend - erst nachträglich 
einer Untersuchung unterzogen wird, mit der er nicht ein
verstanden ist. Diese Folge wird für HIV-Untersuchungen 
inzwischen allgemein anerkannt (vgl. Einstellungsverfügung 
der StA beim KG vom 25.2.1987 in NJW 87, 1495; Eber
bach "Heimliche Aids- Tests" in NJW 87, 1470 und Bruns 
"Aids, Alltag und Recht" in MDR 87, 353, 355) . Soweit die 
Rechtsbeschwerde sich für ihre Auffassung, daß nämlich 
eine nachträgliche H1V-Untersuchung auch ohne Ein\Yilli
gung de~ Patienten nicht rechtswidrig sein. auf Eberbach 
a . a . 0 . und Janker "Heimliche HlV- Antikörpertests 
strafbare Körperverletzung?" in NJW 87, 2897 bezieht, 
geht ihre Bezugnahme fehl, da sie die angenommene 
Rechts\vi.drigkeit mit der von diesen Autoren verneinten 
Strafbarkeit gleichachtet. Eberbach anerkennt ausdrück
lich das Vorliegen einer Verletzung des Selbstbestimmungs
r echts (a. a . 0 . 11 2) . Janker untersucht diesen Fragen
komplex nur unter strafrechtlichen Aspekten, wirft aller
dings als obiter dieturn die Frage eines Eingriffs in das 
Persönlichkeitsrecht auf, ohne sie zu beantworten. Gleiches 
dürfte hinsichtlich des strafrechtlichen Aspekts für die 
Erklärung des Generalstaatsanwaltschafts Dr. Ulrich in der 
FAZ vom 21.8.1987 gelten, auf die sich die Rechtsbe
schwerde ebenfalls beruft, deren Wortlaut dem Senat 
allerdings nicht bekannt ist. Auf die Frage, ob die Unter
suchung auf eine HIV-lnfektion bereits bei Entnahme der 
Blutprobe beabsichtigt war, kommt es rechtlich daher 
nicht an. 

Das StVollzG bietet für einen Eingriff in das Selbst 
bestimmungsrecht des Gefangenen der hier in Rede stehen
den Art keine rechtliche Handhabe . § 101 Abs. 1 StVollzG 
läßt eine medizinische Untersuchung mit Zwang nur bei 
Lebensgefahr, schwerwiegender Gefahr für die Gesundheit 
des Gefangenen oder bei Gefahr für die Gesundheit 
anderer Personen zu. Eine solche Gefahr ist nach heutigem 
Erkenntnisstand der - eingeschränkten - Möglichkeiten 
einer Infizierung mit Aids-Viren nicht gegeben (vgl. Bruns, 
"Aids und Strafvollzug" in StV 87, 504; Eberbach, Anm. 
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zu LG Sonn Beschl. v . 22.7.1986 in NStZ 87, l L.l, 1L.2 und 
Loschelder. "Gesundheitsrechtlicher Aspekt des Aids- Pro
blems in Nj\\' 87, 1467. 1469). Untersuchungen zum Ge
sundheitsschutz aber dürren nach § 101 Abs. 2 StVollzC, 
nicht mit einem körperlichen Eingriff verbunden sein. Die 
Vollzugsbehörde selbst beruft sich nicht auf diese 
Bestimmung. 

Der Anspruch des Betroffenen auf Löschung der Eintragung 
in seiner Gesundheitsakte ergibt sich aus der Rechtsnatur 
des geltend gemachten Begehrens { § 115 Abs. 2 S. 2 
StVollzG). Mit der Aufhebung der angefochtenen Entschei
dung entsteht für den Petenten ein Anspruch gegen die 
Vollzugsbehörde auf Beseitigung der realen Folgen der 
bereits vollzogenen Maßnahme (vgl. Schuler a . a . 0 . Rdnr. 
16). Dieser Anspruch ist entsprechend der Regelung im 
Verwaltungsgerichtsverfahren materieller Natur (vgl. Kopp, 
VwGO, 7. A., § 113 Rdnr. 38 Anm. a). Der behördeninterne 
Charakter der Gesundheitsakte greift in diesem Zusammen
hang nicht durch, da die Gesundheitsakte für die medizi
nische Betreuung und die übrige Behandlung eines Gefan
genen im Vollzug von Bedeutung ist. Auch die Verpflich
tung der Vollzugsanstalt zu einer richtigen und voll
ständigen ärztlichen Dokumentation der medizinischen 
Behandlung der Gefangenen besteht wohl unbestrit ten. Sie 
folgt aus dem allgemeinen Standesrecht für Ärzte. Für 
dieses ist anerkannt, daß der Arzt Uber die in Ausübung 
seines Berufes gemachten Feststellungen und getroffenen 
Maßnahmen die erforderlichen Aufzeichnungen zu machen 
hat { § 11 der Berufsordnung für die deutschen Ärzte 
1985, § 11 der Berufsordnung für die Ärzte in Rheinland
Pfalz und Laufs. Ar ztrecht, L. . A., Rdnr. 321 ff. ) . Auch 
dem privaten Arztvertrag wohnen aber grundrechtliche 
Gehalte inne (vgl. Laufs Rdnr. 331) . In gleicher Weise ist 
deshalb auch bei einem Strafgefangenen dem grundrecht
lieh geschützten Selbstbestimmungsrecht in dieser Frage 
der Vorrang einzuräumen. Der von der Vollzugsbehörde 
zitierten Entscheidung BGH NJW 78. 2337, die sich über 
die Frage der Beweislast bei unzulänglicher ärztlicher 
Dokumentation verhält, ist in be zug auf die hier vertre
tene Auffassung nichts Gegenteiliges zu entnehmen. An 
dieser Auffassung wUrde selbst dann festzuhalten sein, 
wenn die HIV- Untersuchung ein positives Ergebnis gehabt 
hätte. Denn die Vollzugsanstalt ist rechtlich nicht ge
hindert, eine medizinische Behandlung eines Gefangenen, 
die mit der Gefahr einer HIV-lnfektion verbunden ist, von 
einer vorherigen mit Einwilligung des Gefangenen durch
geführten Blutuntersuchung auf HIV-Viren abhängig zu 
machen, sofern nicht die in § 101 Abs. 1 StVollzG ge
nannten Vorschriften für eine Zwangsbehandlung vorliegen. 

Mitgeteilt von RiOLG Gustav Götz, Andemach. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 9. Jahrgang, Heft L, Seite 
163, April 1989 

§ 56 StVollzG (Recht auf Einsicht in die Krankenunter
lagen 

Ein Strafgefangener hat ein Recht auf Einsicht in Auf
zeichnungen in den Krankenunterlagen über naturwissen
schaftlich objektivierbare Befunde und Behandlungsfakten , 
die ihn betreffen, wenn e s ftir das von ihm darzulegende 
Interesse von Bedeutung ist. Dieses Recht folgt aus dem 
in Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 2 Cl:> geschützten allge
meine n Persönlichkeitsrecht, dem durch grundrechtliche 
Wertung daraus abgeleite ten infoonationellen Selbstbestim
mungsrec ht sowie der personalen Würde des Gefangenen. 

OLC Frankfurt/M., Beschluß vom 28.10.1988 - 3 Ws 262/38 
(StVollz) -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe, 38. jahrqang, Heft 2, Seite 121 . April 1989 
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§ 13 StVollzG, § 187 B:>B (Berechnung des Regelurlaubs) 

Der Tag, in dessen Verlauf der Gefangene seinen Regel
urlaub ant ritt, darf bei der Berechnung der Urlaubstage in 
entsprechende!." Anwendung von § 137 OCiB nicht mitgezählt 
werden (im Anschluß an lOl NStZ 1988, 148). Der Rück
reise tag zählt als Urlaubstag voll, a uch wenn der Gefan
gene vor 24 Uhr dieses Tage s in die Vollzugsanstalt 
zurüc kgekehrt sein muß. Die Vollzugsanstalt handelt nicht 
recht sfehlerhaf t , we nn sie bei eintägigem Urlaub vom 
Gefangenen seine Rückkehr in die Vollzugsanstalt bis 20 
Uhr und bei mehrtägigem Urlaub bis 18 Uhr am let z ten 
Urlaubstag verlangt. 

OLG Stuttgart, Beschluß vom 3. 11.1988 - L. Ws 307/88 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe, 38. Jahrgang, Heft 2, Seite 116, April 1989 
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StGB § 56 f Abs. 2 Nr. 2 (Verlängerung der Bewährungs
zeit) 

§ 56 f Abs. 2 Nr. 2 StGB in del." Neufassung durch das 23. 
StrÄndG steht der metumaligen Verlängerung der Bewäh
rungszeit über 5 Jahre hinaus nicht entgegen. Die Verlän
gerungsmöglichkeit ist jedoch auf die Hälfte der ursprüng
lichen Bewährungszeit begrenzt. 

OLG Frankfurt/M., Beschluß vom L. 7.1988 - 3 \'/s 593/88 

Sachverhalt: 

Durch Beschl. d . StVK wurde der Antrag der StA . die 
Strafaussetzung zur Bewährung aus ei.r.em Urteil des LG S. 
zu widerrufen, zurückgewiesen. Zugleich mit der Zurück
weisung der Beschwerde wurde die durch Beschl. der StVK 
zunächst auf 3 J. festgesetzte und später mit weiterem 
Beschl. der StVK auf 5 J. verlängerte Bewährungszeit um 
eine weiteres Jahr verlängert. Hiergegen richtet sich die 
in der Sache erfolglose Beschwerde der StA . 

Aus den Gründ en: 

Der Senat sieht sich durch die Neufassung des § 56 f 
Abs. 2 Ziff. 2 StGB. die durch das 23. StrAndG erfolgte , 
nicht an der abermaligen Verlängerung der Bewährungszeit 
aus dem ersten Verfahren über 5 Jahre hinaus gehindert . 

Nach den zutreffenden Ausführun~en des Oberlandesgerich
tes Harnm (J . MBINR\~ 1987, S. 6 f .. a . A. Dreher/rröndle 
StGB, ll . A. § 56 f Rdnr. 8 m. w. N. ). denen sich der 
Senat anschließt, ist die genannte Vorschrift entsprechend 
dem Willen des Gesetzgebe rs dahingehend auszulegen, daß 
eine mehrfache Verlängerung der Bewährungszeit auch 
dann möglich ist, wenn die so erreichte Gesamtbewährungs
zeit einen Zeitraum von insgesamt 5 Jahren überschreitet. 
Aus nicht nachvollziehbarem Grund ist die Wortfolge 
"Kann das Höchstmaß der Bewährung" und Unterstellungs
zeit überschrillen werden. Jedoch " {BOrs. 10/ 4391 S. 5)" 

aus der nunmehr vorliegenden Fassun15 des § 56 f Abs. 2 
S. 2 StGB herausgefallen. Durch dieses redaktionelle Ver
sehen ist eine - tatsächlich nicht beabsichtigte, denn § 



Sl' 1 Abs. 2 sollte klJrer gefaßt werden - Fonnulierung tn 
das spätere Gesetz eingebracht worden, dte nicht als 
inh<~ltliche Änderung der bisherigen Regelung, sondern als 
r.,,nnale Umfonnulierung gewolll war. Demzufolge ist davon 
auszugehen. da~ in Fällen eines schuldhaften Bewährungs
versa~ens ( § 56 f Abs. l StGBl die in § 56 a Abs. 2 S. 2 
StGB für geringere Anlässe vorgesehene Verlängerungs
möglichkeit durch § 56 f Abs. 2 S. 2 StGB n. F. nicht 
eingeschränkt. sondern erweitert wird (in diesem Sinne 
wohl auch OLG Zweibri.lcken NStZ 1987 S. 328, wobei in 
d1esem zu entscheidenden Verfahren Jedoch die Frist von 
.5 Jahren nicht überschritten wurde. vgl. auch OLG 
Franklurt, Beschl. v. 29.6.1988, 3 Ws 564/88 und 565/881. 
Mit dem OLG Hamm (a. a. 0.) ist der Senat bei. der mehr
fachen Verlängerung der Bewährungszeit der Auffassung, 
daß dann allerdings die Verlängerungsmöglichkeit auf die 
Hälfte der ursprünglichen Bewährungszeit, die hier 3 Jahre 
betrug, zu begrenzen ist. Durch die nunmehr erfolgte 
weitere Verlängerung von 1 Jahr ist diese zulässige 
Grenze der ,,,.eiteren Verlängerung der Bewährungszeit 
nicht überschritten worden. 

Mitgeteilt von RiAG Claus Ullrich, Frankfurt/M. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 9. Jahrgang, Heft 1, Seite 
25, Januar 1989 

NR DRS WOHL N!,I{T- 'iJOCII iJI/NN 
NtUE R PO~SC.HE' F!NilNZ./ERT f 

StGB § 57 Abs. 2 (Halbstrafenaussetzung) 

Einzelfall einer positiven Halbstrafenausset zung nach § 57 
Abs. 2 Sta>. 

OLG Frankfurt/M., Beschluß vom 3.3.1988 - 3 Ws 965/87 

Aus den Gründen: 

Zwar kommt der Vorschrift des § 57 Abs. 2 StGB nach wie 
vor Ausnahmecharakter zu, so daß eine vorzeitige Ent
lassunq aus der Strafhaft bereits nach Verbüßung der 
Hälfte der erkannten Strafe nur dann gerechtfertigt ist. 
wenn neben einer positiven Sozialprognose aufgrund einer 
Gesamtwürdigung der Tat, der Persönlichkeit des Verurteil
ten sowie seiner Entwicklung während des bisherigen 
Strafvollzuges besondere über die nonnalen Strafmilde
rungsgrUnde hinausgehende Umstände vorliegen, die trotz 
des Unrechts- und Schuldgehalts der Tat eine so weit
gehende Strafaussetzung zur Bewährung angemessen 
erscheinen lassen. 

Hiervon ausgehend wiegt die Straftat des Verurteilten, der 
von 1978 bis 1983 Amphetamin herstellen ließ bZ'-". her
gestellt und nicht nur zur eigenen Suchtbefriedigung ge
nutzt, sondern auch aus Gewinnstreben an andere verkauft 
hat, schwer. Demgegenüber ist aber aufgrund der Fest
stellungen im Urt. des LG Nürnberg v . 21.12.1984 zunächst 
zu berucksichtigen, daß die Persönlichkeit des Verurteilten 
bereits während seiner Jugend durch mangelnde Zuwendung 
seiner Eltern, diP. beide den Arztberuf ausübteo und die 
Erziehung des Verurteilten weitgehend seiner Großmutter 
überließen, geprägt worden ist. Denn während die Eltern 
einerseits unter Hinweis auf ihre guten Abiturnoten den 

Verurteilten einem ständigen Leistungsdruck aussetzten, 
waren sie andererseits nicht bereit. sich mit seinen Pro
blemen. insbes. mtt seinen depressiven Verstimmungen, zu 
befassen. Dies führte bei dem Verurteilten insbesondere 
während der Pubertät zu schweren Depressionen und dazu. 
daß er jeglichen inneren Kontakt zu seinen Eltern verlor. 
Das wiederum bew~rkte, daß der Verurteilte zunächst Auf
putschmittel einnahm, nach dem Tod seiner Großmutter 
alsbald Haschisch und Marihuana rauchte und schließltch 
dazu kam, Amphetamine bis zur völligen Abhängigkeit von 
dieser Droge zu konsumieren . 

Darüber hinaus spricht für den Verurteilten. daß er sich 
bereits vor seiner Festnahme in der Erkenntnis der nega
tiven Auswirkungen seines Drogenkonsums dem Drachen
fliegen zuwandte, um, was ihm auch gelang, von seiner 
Drogenabhängigkeit loszukommen. Er hat dann auch bereits 
im Jahre 1983 als selbständiger Kaufmann ein Geschäft 
für Drachenfliegen gegründet und dieses seitdem - wäh
rend seiner Haft unter Mitwirkung seiner Ehefrau - erfolg
reich ausgebaut, so daß er bei einem Betriebsvennögen 
von etwa 300.000 DM heute ein erhebliches Einkommen 
erzielt. 

Daß es dem Verurteilten bereits vor seiner Verurteilung 
aus eigenem Antrieb gelungen ist, sich von seiner Drogen
abhängigkeit zu befreien und sich von seinem strafbaren 
Verhalten zu distanzieren. zeigt sich auch darin, daß er 
ein von Schuldeinsicht und Reue getragenes Geständnis 
abgelegt, einen Abnehmer sowie sein Versteck, in dem er 
Amphetamin zum Eigenverbrauch gelagert hatte, preis
gegeben und nicht zuletzt auch einen anderen Unter
suchungsgefangenen, gegen den wegen Rauschgiftdelikren 
ennittelt wurde, zum Geständnis bewogen hat. 

Auch die Entwicklung des Verurteilten im Rahmen des 
Strafvollzuges ist überaus positiv zu bewerten, da er 
durch den erstmals erfahrenen Freiheitsentzug beeindruckt 
ist, an mehreren Fortbildungskursen teilgenommen, eine 
FluglehrerprUfung abgeschlossen, zahlreiche Vollzugslocke
rungen beanstandungsfrei bewältigt und sich seit dem 5.8. 
1986 auch im offenen Vollzug bewährt hat, indem er im 
Rahmen der Selbstbeschäftigung sein 1983 gegründetes 
Geschäft mit Erfolg fortführt. Letzteres bedeutet. daß 
auch eine ungewöhnlich günstige Entlassungssituation ge
geben ist. 

Eine Gesamtwürdigung dieser Umstände läßt es - in i.Jber
einstimmung mit der Auffassung der StA bei dem OLG -
gerechtfertigt erscheinen, den Verurteilten bereits vor 
Erreichen des 2/3-Zeitpunktes bedingt aus der Strafhaft 
zu entlassen und die Vollstreckung der Reststrafe auf die 
Dauer von I. Jahren zur Bewährung auszusetzen. 

Der Senat hat dem Verurteilten auf ein entsprechendes 
Angebot die Auflage erteilt, einen Betrag von 15.000 DM 
innerhalb einer angemessenen Zeit an eine gemeinnützige 
Drogentherapieeinrichtung zu zahlen. Zwar ist der Senat 
grundsätzlich der Auffassung, daß bei der Anordnung der 
bedingten Entlassung eine Geldauflage nicht zulässig ist, 
da sie den .Yerurteilten in der Regel in unzumutbarer 
\V eise belastet und seine Sozialisierung gefährdet. Hier 
wird der Verurteilte aber in ungewöhnlich günstige wirt
schaftliche Verhältnisse entlassen, so daß es unter dem 
Gesichtspunkt der Genugtuung für das durch den Handel 
mit Drogen begangene Unrecht ausnahmsweise gerecht
fertigt erscheint. dem Verurtei1len aufzugeben, durch die 
Zahlung eines Geldbetrages dazu beizutragen, daß andere 
Drogenabhängige von ihrer Sucht befreit werden können. 

Mitgeteilt von Dr. Cornelius Nestler-Tremel, Frankfurt/M. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 9. Jahrgang. Heft 3. Seite 
114. März 1989 
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Manchmal fragt m.:m steh wirkhch, 
'n'ofür es Vorschriften gibt, wenn sie 
dann doch nicht eingehalten werden. 
l'der ist es vielleicht so. daß einige 
Beamte und Bedienstete sie über
haupt nicht kennen? So häufen sich 
in letzter Zeit die Vorfälle in der 
Teilanstalt VI. wo Vorschriften ein
fach nicht eingehalten werden. 
Eigentlich sollte den Gefangenen 
jeder Antrag, sei er nun genehmigt 
oder nicht, eröffnet werden. Das
selbe gilt für eingehende Postsendun
gen, Päckchen usw.; aber die Praxis 
sieht in der TA VI leider anders aus. 

Viele Anträge {Vonnelder genannt) 
"'erden nach zu langen Bearbeitungs
zeiten den Gefangenen meist gar 
nicht eröffnet. So ist es das reinste 
F'ragespiel, ob man sein Anliegen nun 
genehmigt bekommen hat oder nicht. 
Also schreibt man wiederum einen 
Vonnelder. mit dem nach dem Verbleib 
des ersten gefragt wird. Mit ein 
bißchen Glück erfährt man dann, was 
los ist, oder daß der erste Antrag 
verloren ging. Bei eingehenden Post
sendungen, wo die Aushändigung 
fraglich ist, sollte nach der Vor
schrift so verfahren werden, daß dem 
Inhaftierten erst mal die Ankunft der 
Postsendung eröffnet wird und sie 
dann zum Hausbüro zur Entscheidung 
Uber die 1\ushändigung geht. 

Aber weit gefehlt. In der Teil
anstalt Vl werden diese Sendungen 
schon in der Zentrale aussortiert und 
ins Hausbüro oder zur Hauskammer 
gegeben. Eröffnet wird es einem in 
der Regel nicht, weder die Ankunft 
einer Sendung, noch daß sie zum 
~ausbüro oder zur Habe auf die 
Hauskammer gegeben wurde. Das 
erfährt man meist nur zufällig auf 
Nachfrage hin, oder wenn man mal 
auf der Hauskammer ist und an der 
Eintragung im Gefangenenbogen sieht, 
daß etwas zur Habe genommen 
worden ist. Dabei sollte einem Inhaf
tierten doch die Möglichkeit der 
Annahmeverweigerung oder der Rück
sendung gegeben bleiben. 

Vom Vollzugsdienstleiter (Vdl) ge
nehmigte Nachnahmesendungen werden 
bei der \nkunft gleich wieder an den 
Absender wrückgesano t, wenn es 
versäumt wurde, das Geld ftir die 
Sendung zu sperren oder weil auf 
einmal der genehmigte Antrag ver
schollen ist. Warum wird in solchen 
f;illen nicht erst mal nachgefragt . 
anstatt die Sendun.g zurückzuschicken? 
Da muß man sich schon alles Reneh
migen lassen und trotzdem klappt wenig. 
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Bei Anträgen. die über den Grup
penleiter gestellt werden müssen, ist 
es besonders auf der Station 9/10 
sehr schlimm, weil dieser Gruppen
leiter oft durch Krankheit oder Ur
laub abwesend ist. Man kann es ja 
noch verstehen, wenn während seiner 
Abwesenheit etwas schief geht. denn 
die Vertretung ist dann fUr ca. 45 
Gefangene zuständig. Aber daß auf 
diesen Stationen auch bei seiner An
wesenheit wenig klappt, zeigen die 
folgenden Beispiele. 

Bei Geldüberweisungen, wo man 
erst mal per Antrag höflichst um die 
Genehmigung bitten muß, sein Geld 
rausschicken zu dürfen, wird gleich 
ein Zahlschein und eine sogenannte 
Abtretungserklärung beigelegt. Das 
wird alles dem Gruppenleiter gegeben, 
der es eigentlich nach der Bearbei
tung zur Zahlstelle geben sollte. 
Aber auf der Etage der Stationen 
9/10 fragt man lieber öfter mal 
nach. auch wenn der Betreffende 
schon gehört hat. daß der Vorgang 
längst erledigt ist. Denn darauf l<ann 
man sich nicht verlassen. 

Ein Insasse gab ordnungsgemäß 
einen Überweisungsvorgang beim 
Gruppenleiter 9/10 ab und dachte, 
daß dieser auch bearbeitet wird. Als 
er seinen nächsten Kontoauszug 
bekam, wurde er eines anderen be
lehrt. Also hin zum "Sozi" und 
nachfragen, w~s los ist. Dort erfuhr 
er, daß die Überweisung nicht ab
gesandt werden konnte, weil ein Teil 
seines Geldes für Zahnersatz gesperrt 
\.rorden war. Warum wurde das dem 
Gefan~enen nicht gleich mitgeteilt, 
wie es doch Vorsehn ft ist! \'.'eil di.e 
Überweisung jedoch für den Gefan
genen wichti~ wat", sagte er dem 
Gruppenleiter, daß d.:-r Zahnersatz. 
sich erlediqt hatte. ller Gruppen
leiter wollte sich umc:tehend danam 
kümmern, aber zwei Wochen sp;iler 
war die Überweisung noch nicht üllS-

Wofür gibt es 
Vorschriften? 

geführt und das Geld für den nicht 
beantragten Zahnersatz ünmer noch 
gesperrt. 

Ein anderer Insasse gab eine 
Überweisung ab und fragte eine 
\'loche später nach, weil das Geld bis 
dahin seinen Bestimmungsort nicht 
erreicht hatte. Der Gruppenleiter 
sagte ihm, daß es längst raus sei, 
aber im nachhinein erfuhr der Gefan
gene, daß das Geld erst einen Tag 
nach seiner 'Jachfrage beim "Sozi" 
abgesandt wurde. Zufall, oder war 
der Gruppenleiter zu der Zeit über
arbeitet? 

Anträge auf Telefonate nach 
Westdeutschland werden vom selben 
Gruppenleiter zwar angenommen, aber 
dann nicht rechtzeitig bearbeitet. 
Das ist für den Antragsteller nicht 
gerade erfreulich, \oJie man sich 
denken kann. Denn er freut sich seit 
langem auf das Telefonat, da Tele
fonate nach Westdeutschland nur 
einmal im Monat geführt ....-erden 
dürfen. Der Gefangene wartet also 
am Tag des Telefonats, doch es tut 
sich nichts und keiner weiß ßescheid. 
Also kein Anruf, weil der Gruppen
leiter es wieder einmal versäumt hat 
ihm zu eröffnen, daß der Antrag 
nicht rechtzeitig von ihm bearbeltet 
worden ist. Aus welchen Gründen 
auch immer. 

Kann denn in dieser eilanstalt 
jeder die Vorschnften auslegen wie 
er möchte? Aut'er den Gefangenen, 
denn da!' sie die Vorschriften be
achten. dafür wird schon eesorgt. 
\oJas würde in dieser Teilanstalt noch 
laufen, \.renn '"ir Inhaftierte uns an 
der Arbeitsmoral und dem Pflicht
bewuf\tsein einiger Bedienstete•· 
orientieren wurden? Danaber denkt 
man lteber nicht na.::h und ho fft. d"'~ 
in Zukunft die \·ors.::hriften von allen 
Bedienst e lcn einReha I ten \.rcrden. 

-spe-



Man 
befindet sich in einer Werbeagentur, 
der zu erledigende Auftrag ist sü((j. 
sant, es geht wn .Aidsprävention für 
Jugendliche", Verkaufsprodukt ist 
das Kondom. 

Da r ms t äd ter Echo 
29.11.1988 

Ein Theaterstück 
zum Thema 

Sexualität und AIDS 

Teraine der Aufführungen: 

JVA Berlin-Tegel 

JVA Berl i n- "oabit 

Jugendstrafanstalt 

Konnten <tie Zuschauer 
am Anfang noch über ein dcurilles 
und witziges Stuclc lachen, so wur
den sie gegen Ende mit vorgehalte
nem Spiegel zum Nachden.ken ge
zwungen. Um die Fragen, die sich 
dabei auftaten, gemeinsam zu erör· 
tem, wurde im Anschluß noch zur 
Disk~ssion geladen. Da rmstädter Echo 

29 .11. 1988 

22 . Juni 1989 17.30 Uhr 

28. Juni 1989 15.45 Uhr 

20. Juli 1989 16.30 Uhr 

Der Berliner Theatermarkt 
hat vieles zu bieten, aber 
diese Gruppe ist wirklich 
eine Bereicherung der Thea
terszene; besonders für die 
jugendlichen Zuschauer. 

26/88 ~ 

Theaterproduktion Reiner Strahl, Berlin Muskauer straße 19 1ooo Berlln 36 Teleton o3o/618 4? 11 
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